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mit den Ortsteilen: Cobstädt, Grabsleben, Großrettbach, Günthersleben, 
Mühlberg, Seebergen, Wandersleben, Wechmar

AmtsblattAmtsblatt
der Landgemeinde Drei Gleichen

mit öffentlichen Bekanntmachungen der Landgemeinde Drei Gleichen

Drei-Gleichen-BoteDrei-Gleichen-Bote

und Nachrichten aus der Gemeinde Schwabhausen
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 Am Ende des alten Jahres möchten wir uns bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern für das Vertrauen bedanken

und wünschen frohe Weihnachten und 
für das kommende Jahr 2026

Gesundheit und Glück.

J. Leffler
Bürgermeister

sowie die Ortschaftsbürgermeister
Dr. T. Berger • F. Ritter • K. Ullrich • H. Gieße • S. Dahmen

Schöne Weihnachten  
und ein gesundes neues Jahr 2026!

Nächster Redaktionsschluss: Montag, 29.12.2025� Nächster Erscheinungstermin: Samstag, 17.01.2026



Drei-Gleichen-Bote, 13.12.2025	 - 2 -� Nr. 12/2025

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger unserer Landgemeinde  Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger unserer Landgemeinde  
Drei Gleichen, sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres Amtsblattes  Drei Gleichen, sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres Amtsblattes  
„Drei-Gleichen-Bote“,„Drei-Gleichen-Bote“,
das Jahr 2025 neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. Wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest und dem 
Jahreswechsel. Zeit, um das Jahr 2025 Revue passieren zu lassen.
Gerade zum bevorstehenden Jahreswechsel merkt man, wie auch das letzte Jahr bei allen Herausforderungen, 
Aufgaben, Projekten, Sitzungen und Veranstaltungen im Flug vergangen ist und es hat mir wieder einmal gezeigt, 
wie wichtig es ist, weiter miteinander zu reden, sich auszutauschen und gemeinsame Kompromisse zu finden. Dies, 
so finde ich, wird immer schwieriger in dieser hektischen und schnelllebigen Zeit.
Im Jahr 2025 konnten wir unsere Landgemeinde Drei Gleichen mit unseren acht Ortsteilen durch viele bauliche 
Maßnahmen weiter voranbringen und weiterentwickeln. Hier möchte ich als Beispiel den Glasfaserausbau in allen 
Ortsteilen nennen, welcher hoffentlich im kommenden Jahr zum Abschluss kommt. Eine weitere große Herausforde-
rung stellten in diesem Jahr die Sanierung der Ufermauer am ehemaligen Wasserschloss im Ortsteil Günthersleben 
sowie die weitere Digitalisierung unserer Verwaltungsstandorte in Günthersleben und Wandersleben dar.
Auch für das Jahr 2026 sind verschiedene Projekte und Maßnahmen geplant, um unsere Landgemeinde noch 
attraktiver und lebenswerter zu gestalten, so soll u. a. der Park im Ortsteil Wandersleben neugestaltet werden.
Des Weiteren konnten im Jahr 2025 wieder sehr viele Veranstaltungen in unserer Landgemeinde Drei Gleichen 
durchgeführt werden. Wir sind sehr dankbar für all das, was organisiert, durchgeführt und rege genutzt worden ist. 
Exemplarisch möchte ich hier den Neujahresempfang unserer Landgemeinde Drei Gleichen mit Ehrenamtswürdi-
gungen am 09.01.2025, das Gemeindekindersportfest mit den Kindertagesstätten und Grundschulen am 14.05.2025 
und unser 7. Gemeindefest am 14.09.2025, welches wir in dezentraler Form durchgeführt haben, benennen. Wir 
konnten sehr schöne gelungene Veranstaltungen erleben, die die Menschen unserer Landgemeinde Drei Gleichen 
zusammengebracht haben. Nicht nur bei Veranstaltungen, sondern tagtäglich engagieren sich Bürgerinnen und 
Bürger unserer Gemeinde ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und für das Gemeinwohl. Dafür möchte ich mich 
herzlich bedanken.

Es wird insgesamt immer schwieriger Menschen für eh-
renamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Dabei trägt das 
Ehrenamt einen wichtigen und wesentlichen Teil zum 
gemeinschaftlichen Leben unserer Landgemeinde Drei 
Gleichen bei. Die Ehrenamtsarbeit findet dabei in ver-
schiedenen Bereichen, u. a. in Sportvereinen, der Freiwil-
ligen Feuerwehr, im sozialen Bereich oder der Jugendar-
beit, statt. Die ehrenamtliche Arbeit ermöglicht außerdem 
jedem Einzelnen, sich einzubringen, neue Fähigkeiten zu 
erlernen, Kontakte zu knüpfen und die Gesellschaft aktiv 
mitzugestalten.
Ich möchte allen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, 
Organisationen und Institutionen, insbesondere in den 
Freiwilligen Feuerwehren meinen persönlichen Dank 
aussprechen. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement 
und die Einsatzbereitschaft wäre vieles nicht möglich 
gewesen.
Des Weiteren möchte ich allen Unternehmen und Gewer-
betreibenden danken, die in unserer Gemeinde sichere 
Arbeitsplätze bieten.
Im vergangenen Jahr konnten wir für unsere Gemeinde 
insgesamt wieder viel gemeinsam erreichen, sowohl in 
kultureller, als auch in baulicher Hinsicht. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Lassen Sie uns diesen Weg auch im neuen 
Jahr gemeinsam weitergehen.

Ich wünsche Ihnen besinnliche und ruhige  Ich wünsche Ihnen besinnliche und ruhige  
Weihnachtstage, einen guten Rutsch  Weihnachtstage, einen guten Rutsch  

ins neue Jahr sowie Gesundheit,ins neue Jahr sowie Gesundheit,
Gottes Segen und uns allen  Gottes Segen und uns allen  
ein friedvolles Jahr 2026.ein friedvolles Jahr 2026.

gez. J. Leffler
Bürgermeister
Landgemeinde Drei Gleichen
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Thüringer Denkmalschutzpreis 2025  
für den „Ortskern Mühlberg“
Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen Thüringen und 
der Freistaat Thüringen verleihen für vorbildliches En-
gagement zum Schutz und Erhalt unseres kulturellen 
Erbes alljährlich den Thüringer Denkmalschutzpreis. Eine 
Fachjury wählt hierzu die Preisträgerinnen und Preisträ-
ger aus, zu welchem in diesem Jahr u. a. auch unsere 
Gemeinde Drei Gleichen zählte.

Die Gemeinde Drei Gleichen wurde für ihren unermüdli-
chen Einsatz für die Erhaltung des historischen Ortsbildes 
und die Stärkung des einzigartigen Charakters durch die 
enge Zusammenarbeit von Eigentümern, Kommune und 
Denkmalschutz für das Ensemble „Historischer Ortskern 
Mühlberg“ mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis 2025 
geehrt. Der Preis beinhaltet eine Denkmalplakette „Thü-
ringer Denkmalschutzpreis“ sowie eine Urkunde, welche 
vom Staatssekretär für Wissenschaft und Kultur, Herrn 
Prof. Dr. Steffen Teichert, im Rahmen eines Festaktes am 
Donnerstag, den 20.11.2025 in Erfurt verliehen wurde.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühlberg be-
schloss am 13.10.1993 eine Sanierungssatzung nach 
§ 142 Abs. 1 und 3 BauGB mit der Beschlussnummer 
112-29-93. Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 
trägt die Bezeichnung „Ortskern Mühlberg“ und umfasst 
eine Fläche von 30 ha. Die Sanierungssatzung und die 
Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde 
wurden gemäß § 143 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekannt-
machung am 17.02.1994 rechtsverbindlich.

Für die baulich-räumliche Erhaltung, die funktionelle 
Stärkung und gestalterische Aufwertung war die Aufnah-
me des Ortskerns von Mühlberg in das BL-Städtebauför-
derungsprogramms von ganz besonderer Wichtigkeit.

Große und ortsbildprägende Vorhaben, welche für den 
Ort Mühlberg von großer Bedeutung waren, konnten 
durchgeführt werden. Herausragende Beispiele sind 
u. a. das Vorwerk mit Kunst- und Kulturscheune sowie 
Wohnhaus, die Mühlburg, das Rathaus, die Kinderta-
gesstätte und die Kirche. Die Straßen, Wege und Plät-
ze im Sanierungsgebiet (u. a. Ernst-Thälmann-Straße, 
Am Spring, Geschwister-Scholl-Straße, Marktplatz und 
Denkmalplatz) wurden größtenteils ebenfalls im Rah-
men von Ordnungsmaßnahmen grundhaft ausgebaut, 
gestaltet und dadurch aufgewertet.

Bis zum Auslaufen des BL-Städtebauförderprogrammes 
flossen über 9.000.000,00 € in das Sanierungsgebiet 
„Ortskern Mühlberg“. Seit dieser Zeit werden die Vorhaben 
im Sanierungsgebiet durch den Freistaat Thüringen aus 
dem Thüringer Landesförderungsprogramm bezuschusst.

Vor allem zu Beginn der Sanierung wurde diese mit dem 
„Kommunalen Förderprogramm“ auch bei den Einwoh-
nern/Eigentümern im Sanierungsgebiet sehr gut an-
genommen. Viele ortsbildprägende Scheunen wurden 
saniert, historisch wertvolle Gebäude restauriert und 
somit viele Objekte vor dem Verfall bewahrt.

Die Gemeinde Drei Gleichen hat das Jubiläum „30 Jahre 
Städtebauförderung im Ortskern Mühlberg“ im letzten 
Jahr bereits zum Anlass genommen, diese gestalterische 
Aufwertung sowie alle Beteiligten zu würdigen.

Durch die Verleihung des Thüringer Denkmalschutz-
preises 2025 werden das hohe Engagement, die Ziel-
strebigkeit, die geleistete Arbeit und die Unterstützung 
der vielen Beteiligten zur Erhaltung des Ortskerns von 
Mühlberg nun noch einmal geehrt und wertgeschätzt.
Wir bedanken uns bei der Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen Thüringen und dem Freistaat Thüringen für diese 
ehrenvolle Auszeichnung.

gez. J. Leffler
Bürgermeister

gez. K. Ullrich
Ortschaftsbürgermeister
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Meldewesen/Standort Günthersleben
Herr Allin 036202-70846
Frau Kusserow 036202-70847
Friedhofsverwaltung/Standort Günthersleben
Frau Kusserow 036202-70847
Jugendsozialarbeit
Frau Kornhaas 0176-89911560
Über die Zentrale können wir Sie auch an die entsprechen-
den Ämter weiter verbinden.

Öffnungszeiten der Touristinformation/ 
Kulturscheune Mühlberg
im OT Mühlberg, Thomas-Müntzer-Straße 4,
99869 Drei Gleichen, Tel. 036256-22846
Mittwoch - Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr (April - Oktober)
Mittwoch - Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr (November - März)
Die Kulturscheune ist vom 20.12.2025 bis 07.01.2026 ge-
schlossen.

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek
im OT Wandersleben, Menantesstraße 1
(letztes Gebäude Ortsausgang nach Apfelstädt)
Jeden Montag von 15:00 - 19:00 Uhr,
Telefon: 036202-785050

Wichtige Rufnummern
Feuerwehr/Rettungsdienst: ������������������������������������������ 112
Polizei: ������������������������������������������������������������������������������ 110
Rettungsleitstelle Gotha: �������������������������������  03621/36550
Kassenärztlicher Notdienst:
(Erkrankungen außerhalb der Praxiszeiten) ���������������  116117
Krankentransport Gotha:
(bei Vorlage eines Transportscheines) �������������  03621/36550
Havarietelefone:
Elektro-Versorgung:
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
(Störungsnummer) ������������������������������������������  0800/6861166
Gasversorgung:
Ohra Energie GmbH
(Störungsnummer) ����������������������������������������������  03622/6216
Wasser/Abwasser:
WAZV Gotha und Landkreisgemeinden
(Havarietelefon) �����������������������������������������������  03621/387493
Wasserversorgung für OT Wandersleben:
Stadtwerke Erfurt GmbH ��������������������������������� 0361/5641818

Kontaktbereichsbeamter
Zuständiger Kontaktbereichsbeamter der Gemeinde Drei 
Gleichen POM Fischer

Sprechzeiten: Dienstag: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Büro Markt 2a (Alte Mälzerei)
OT Wechmar

Telefonische 
Erreichbarkeit:

036256/86701 oder 
03621/781178

Schiedsstelle
Für die Gemeinde Drei Gleichen ist Herr Kick als Schiedsperson 
Ihr Ansprechpartner. Jeden ersten Dienstag im Monat von 
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist er im Ratssaal im OT Günthersleben, 
Friedrich-Seitz-Weg 1 erreichbar.
Für weitere Terminvereinbarungen mit der Schiedsperson wen-
den Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung telefonisch unter 
036202-7080 oder per E-Mail an 
hauptamt@gemeinde-drei-gleichen.de

Gemeinde Drei Gleichen

Amtlicher Teil

Gemeinde Drei Gleichen
Post- und Besucheranschrift:
Gemeinde Drei Gleichen, OT Wandersleben
Schulstraße 1, 99869 Drei Gleichen
Öffnungszeiten:
Persönlich erreichen Sie uns jede Woche an den beiden 
Verwaltungsstandorten in Wandersleben, Schulstraße 1 und
in Günthersleben, Friedrich-Seitz-Weg 1 in der Zeit von
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
sowie am Freitag:

geschlossen
09:00 - 12:00 Uhr
geschlossen

09:00 - 12:00 Uhr

und 13:00 - 18:00 Uhr

13:00 - 16:00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Terminvereinbarung Standesamt
Wir bitten ab sofort Ihre Anliegen im Bereich Standesamt 
nur nach Terminvereinbarungen wahrzunehmen. Diese 
können unter 036202/70846 vereinbart werden.
Ihre E-Mail senden Sie bitte an:
poststelle@gemeinde-drei-gleichen.de
(Durch die Nennung der E-Mail-Adresse wird nicht der Zu-
gang zur Übermittlung von elektronischen Dokumenten, die 
mit einer elektronischen Signatur verbunden sind, eröffnet.)

Telefonisch erreichen Sie die Mitarbeiter wie folgt:

Zentrale/Standort Wandersleben
Frau Heyde 036202-7080
Bürgermeister/Sekretariat/Standort Wandersleben
Frau Böttger 036202-70812
Geschäftsführende Beamtin/Standort Wandersleben
Frau Reichel 036202-70820
Hauptverwaltung/Standort Wandersleben
Frau Klöpfel 036202-70814
Herr Mey 036202-70815
Herr Roth 036202-70830
Frau Traute 036202-70831
Bauverwaltung/Standort Wandersleben
Herr Kowalski 036202-70841
Herr Volkenant 036202-70843
Frau Oswald 036202-70845
Frau Hellbach 036202-70842
Herr Winter 036202-70865 (Wärmeplanung)
Frau Wietschel 036202-70840 (Liegenschaften, Pachten)
Finanzverwaltung/Steuern/Standort Wandersleben
Frau Steuding 036202-70851
Frau Backhaus 036202-70821 (Steuern)
Frau Rönisch 036202-70822

(Mieten/Kita-Gebühren)
Zentrale/Standort Günthersleben
Frau Möhring 036202-70837
Finanzverwaltung/Kasse/Standort Günthersleben
Frau Kecke 036202-70823
Frau Moras 036202-70824
Ordnungsverwaltung/Standort Günthersleben
Frau Pabst 036202-70836
Frau Kästner 036202-70817
Herr Hallmann 036202-70835
Herr Hoffmann 036202-70816
Standesamt/Standort Günthersleben
Herr Allin 036202-70846
Frau Reichel 036202-70820
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Bekanntmachungsvermerk:
Die Bekanntmachung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt-
ausschusses vom 13.11.2025 erfolgen im Amtsblatt der Gemeinde 
Drei Gleichen, „Drei-Gleichen-Bote“ Nr. 12/2025 am 13.12.2025. 
Die Beschlüsse gelten mit diesem Tag als bekannt gegeben. 
Die Anlagen zu öffentlichen Beschlüssen können in der Haupt-
verwaltung der Gemeinde während der üblichen Sprechzeiten 
eingesehen werden. Bei der Bekanntmachung der öffentlichen 
Beschlüsse zu den gemeindlichen Einvernehmen sowie der nicht 
öffentlichen Beschlüsse wird aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht der gesamte Wortlaut des Beschlusstextes veröffentlicht.
gez. J. Leffler/Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung für den Verkauf  
des Objekts Neudietendorfer Straße 27  
„Alte Schenke“ – im Ortsteil Großrettbach.
Die Gemeinde Drei Gleichen schreibt als Eigentümerin auf 
dem Weg der öffentlichen Ausschreibung gem. § 31 Abs. 1 
Satz 2 ThürGemHV nachfolgende noch zu vermessende Teil-
grundstücke zum Verkauf aus:
Gemarkung Großrettbach, Flur 1, Teilbereiche der Flurstücke 
16 und 23/1.
Somit eine Gesamtfläche von ca. 450 m².
Beschreibung:
Die Grundstücke befinden sich im Ortsteil Großrettbach. Die 
Fläche ist teilbebaut. Im Bereich, angrenzend zu der Neudie-
tendorfer Straße befindet sich eine gepflasterte Fläche. Der 
östliche Teil des Grundstückes ist unbebaut. Im nördlichen 
Teilbereich steht das Objekt, welches als „Alte Schenke“ 
bekannt ist. Das Objekt wurde früher im Erdgeschoss als 
Gastwirtschaft betrieben. In den oberen Etagen befinden sich 
Wohnräume. Im Jahr 2022 das Dach erneuert und die östliche 
Giebelseite statisch ertüchtigt. Das Gebäude ist leerstehend, 
aber vollständig erschlossen.
Ausschreibung:
-	 Der Mindestverkaufspreis liegt bei 50.000,00 Euro.
-	 Die Kosten für die Vermessung sowie alle weiteren Kosten, 

welche im Zusammenhang mit der Kaufvertragsabwick-
lung anfallen, sind vom Käufer zu tragen.

-	 In dem Kaufvertrag wird eine Rückauflassungsvormerkung 
mit einer Bau- oder Sanierungsverpflichtung innerhalb von 
fünf Jahren beinhaltet sein.

-	 Zur Sicherung des Gasanschlusses, welcher den gemeind-
lichen Saal erschließt, muss eine Dienstbarkeit eingetragen 
werden.

Das Erwerbsangebot ist bis zum 30.01.2026, um 12:00 Uhr 
mit der deutlichen Kennzeichnung:
„Erwerbsangebot für das Objekt Neudietendorfer Straße 
27, im Ortsteil Großrettbach, Gemeinde Drei Gleichen - 
Bitte nicht öffnen!“
bei der Gemeinde Drei Gleichen, OT Wandersleben, Schulst-
raße 1, 99869 Drei Gleichen, einzureichen.
Bei Gleichheit mehrerer Erwerbsangebote entscheidet das Los.
gez. J. Leffler
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Mit Schreiben vom 30.09.2025 hat das Landratsamt Gotha als 
Rechtsaufsichtsbehörde den Eingang für die Satzung der Ge-
meinde Drei Gleichen über die Freiwilligen Feuerwehren und den 
Wasserwehrdienst, Beschluss-Nr. LG2-GR-2025/12-092 vom 
14.08.2025 bestätigt. Das Schreiben ist am 02.10.2025 (per E-
Mail) bei der Gemeinde Drei Gleichen eingegangen. Die Satzung 
darf gemäß § 21 Abs. 3 Satz ThürKO vor Ablauf eines Monats 
nach Erhalt der Eingangsbestätigung bekanntgemacht werden.
Hinweis gem. § 21 Abs. 4 ThürKO
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommunalordnung 
erlassen worden sind, beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung gem. 

Fundbüro der Gemeinde Drei Gleichen
Ordnungsverwaltung, OT Günthersleben,
Friedrich-Seitz-Weg 1, 99869 Drei Gleichen
Tel.: 036202-70836, Fax: 036202-70833
E-Mail: ordnung@gemeinde-drei-gleichen.de
aktuelle Fundsachen Fundtag Fundort
1 orangefarbene 
Kinderuhr

12.10.2025 OT Günthersleben,
nähe Sportplatz

1 dunkelroter Regen-
schirm (Stockschirm)
Aufschrift 
„NEW BERRY“

28.10.2025 OT Mühlberg,
Haarhäuser Straße /
Nähe 
Unterflurcontainer

1 rotes Brillenetui „Fiel-
mann“ mit Brille (brau-
ner Rahmen,
getönte Gläser)

08.11.2025 OT Mühlberg,
J.-S.-Bach-Str.,
Ecke Gothaer Str.

Wenn Sie eine Sache verloren oder gefunden haben, können 
Sie hier erfragen, ob diese abgegeben worden ist. Ebenfalls 
können hier gefundene Sachen abgegeben werden.

Mitteilungen für das Amtsblatt
Informationen und Artikel für das Amtsblatt senden Sie 
bitte bis zum Termin des Redaktionsschlusses, möglichst 
als Word-Datei an folgende E-Mail:
hauptamt@gemeinde-drei-gleichen.de
Telefonisch erreichen Sie uns unter:���������� 036202-70830
Oder über die Zentrale unter: ��������������������� 036202-70810

Öffentliche Bekanntmachung
Die Beschlüsse der 14. Sitzung des Hauptausschusses der 
Gemeinde Drei Gleichen vom 13.11.2025 werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Der Hauptausschuss der Gemeinde Drei Gleichen  
beschließt in seiner Sitzung:
Beschluss Nr. LG2-HA-2025/14-031
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen HA-Sitzung 
vom 16.10.2025
Beschluss:
Der Hauptausschuss der Gemeinde Drei Gleichen beschließt in 
seiner Sitzung, am 13.11.2025:
Die Niederschrift der öffentl. HA-Sitzung vom 16.10.2025 wird 
genehmigt.
Beschluss Nr. LG2-HA-2025/14-032
Genehmigung der Niederschrift der nicht öffentlichen HA-
Sitzung vom 16.10.2025
Beschluss:
Der Hauptausschuss der Gemeinde Drei Gleichen beschließt in 
seiner Sitzung, am 13.11.2025:
Die Niederschrift der nicht öffentl. HA-Sitzung vom 16.10.2025 
wird genehmigt.
Beschluss Nr. LG2-HA-2025/14-033
Vergabe von Bauleistungen: Austausch der Heizungs- und 
Abgasanlage in der „Alten Schule“ im OT Seebergen
Beschluss:
Der Hauptausschuss der Gemeinde Drei Gleichen beschließt in 
seiner Sitzung am 13.11.2025:
1.	 Der Vergabe der Bauleistung: Austausch der Heizungs- und 

Abgasanlage in der „Alten Schule“ im Ortsteil Seebergen mit 
einer Auftragssumme i. H. v. 12.757,97 € an die Firma Hand-
werksbetrieb Meister aus 99869 Drei Gleichen, OT Wechmar 
wird zugestimmt.

2.	 Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle 2.762000.950000 - 
Baumaßnahme Heizung.

3.	 Der Veröffentlichung des Beschlusses wird zugestimmt.
Gemeinde Drei Gleichen, 24.11.2025
gez. J. Leffler/Bürgermeister
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§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönli-
che Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge-
gangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte 
oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeis-
ter bzw. Wehrführer unverzüglich anzuzeigen
-	 im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
-	 Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sons-

tigen Ausrüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, ist die Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung  

der Freiwilligen Feuerwehren
(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der 
jeweiligen Feuerwehreinheit. In die Einsatzabteilung können Per-
sonen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Drei Gleichen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Drei Gleichen zur Verfügung stehen (§ 13 Abs. 5 
S. 1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeinde-
feuerwehren ist zulässig (§ 13 Abs. 5 S. 2 ThürBKG). Wahlfunk-
tionen sollen dabei ausschließlich von solchen Angehörigen der 
Einsatzabteilung wahrgenommen werden, die ihren Hauptsitz in 
der Gemeinde Drei Gleichen haben (§ 13 Abs. 5 S. 3 ThürBKG).
(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforde-
rungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) sowie die persönliche Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie müssen das 
16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das  
60. Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die 
Teilnahme an Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres 
(§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuer-
wehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch 
den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die erforderliche 
geistige und körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich 
durch ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).
(4) Die Aufnahme in die Feuerwehreinheiten ist schriftlich bei 
dem Gemeindebrandmeister/Wehrführer zu beantragen. Min-
derjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zu-
stimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.
(5) Für die geistige oder körperliche Tauglichkeit ist die Vorlage 
einer amtsärztlichen Bescheinigung nachzuweisen.
(6) Auf Vorschlag des Gemeindebrandmeisters, bei Feuerwehren 
in Ortsteilen des Wehrführers, entscheidet der Bürgermeister 
über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Auf-
gaben (§ 13 Abs. 7 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a)	 der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b)	 in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThBKG spätestens mit Voll-

endung des 67. Lebensjahres
c)	 dem Austritt,
d)	 der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. 

§ 13 Abs. 8 ThürBKG
e)	 dem Tod.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
meister/Wehrführer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann eine/n Angehörige/n der Einsatzabtei-
lung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Gemeindebrand-
meisters, in Ortsteilen auch des Wehrführers, entpflichten (§ 13 
Abs. 8 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehr-
fache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbil-
dung und/oder bei angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher 
Mangel der persönlichen Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.

§ 21 Abs. 4 ThürKO nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung sind verletzt worden 
oder der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Gemein-
de Drei Gleichen vorher unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gerügt worden.
Die Satzung der Gemeinde Drei Gleichen über die Freiwilligen 
Feuerwehren und den Wasserwehrdienst sowie der Hinweis, 
gem. § 21 Abs. 4 ThürKO werden im Amtsblatt der Gemeinde 
Drei Gleichen „Drei-Gleichen-Bote“ Nr. 12/2025 am 13.12.2025 
veröffentlicht. Die Satzung gilt mit diesem Tag als bekannt ge-
geben und tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung zum 
14.12.2025 in Kraft.
Gemeinde Drei Gleichen, 02.10.2025
J. Leffler�  Siegel
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Drei Gleichen  
über die Freiwilligen Feuerwehren  
und den Wasserwehrdienst
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes zur 
Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 2024 vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 Abs. 1 S. 2 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 
23), in der Neufassung des Artikels 2 des Thüringer Gesetzes 
zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Drei Gleichen in seiner Sitzung am 14.08.2025 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)
beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen sind 
als öffentliche Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich 
unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 1 ThürBKG). 
Sie führen als Feuerwehreinheiten die Bezeichnung
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Cobstädt
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Grabsleben
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Großrettbach
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Günthersleben
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Mühlberg
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Seebergen
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Wandersleben
-	 Freiwillige Feuerwehr Drei Gleichen OT Wechmar
(2) Sie sind eigenständige Feuerwehren unter der Gesamtleitung 
des Gemeindebrandmeisters.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehr-
vereine gem. § 17.
(4) Wird eine Feuerwehreinheit in eine andere Feuerwehreinheit 
integriert, so wird eine Löschgruppe gebildet. Eine Löschgruppe 
ist keine eigenständige Feuerwehr im Sinne des Absatzes 1.

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den 
abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die 
Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 
10 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 28 ThürBKG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Drei Glei-
chen die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden 
Feuerwehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vor-
schriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen glie-
dern sich in folgende Abteilungen:
1.	 Einsatzabteilung
2.	 Alters- und Ehrenabteilung
3.	 Jugendabteilung
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(4) Der Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt sein. Er 
muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein und soll den Grup-
penführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg 
abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte 
besucht haben.
(5) Die Jugendabteilung der Feuerwehreinheit und ggf. der 
Löschgruppe wird durch den Jugendfeuerwehrwart nach Wei-
sung des Wehrführes geführt.
(6) Zur Koordination und Organisation aller Jugendabteilungen 
und als Ansprechpartner für den Gemeindebrandmeister kann 
ein Gemeindejugendfeuerwehrwart aus den Reihen der Einsatz-
abteilungen gewählt werden. §§ 15 und 16 gelten entsprechend.
Der Gemeindejugendfeuerwehrwart muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuer-
wehrschule mit Erfolg abgelegt sowiedie Jugendleiterausbildung 
oder eine vergleichbare Qualifikation haben.

§ 11
Gemeindebrandmeister,

stellvertretender Gemeindebrandmeister,
Wehrführer, stellvertretender Wehrführer

(1) Leiter (Gesamtleiter) der Feuerwehreinheiten der Gemeinde Drei 
Gleichen ist der Gemeindebrandmeister (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).
(2) Der Gemeindebrandmeister wird von den aktiven Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer gemeinsamen 
Jahreshauptversammlung (§§ 15 und 16) der Feuerwehreinheiten 
der Gemeinde Drei Gleichen statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer einer Einsatzabteilung der Feu-
erwehreinheiten der Gemeinde Drei Gleichen angehört und die 
erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der 
nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(5) Der Gemeindebrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Drei Gleichen ernannt. Er ist verantwortlich für die 
Einsatzbereitschaft der Feuerwehreinheiten der Gemeinde Drei 
Gleichen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die 
ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der 
Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehren zu sorgen und den 
Bürgermeister in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende 
Gemeindebrandmeister, die Wehrführer und der die Feuerwehr-
ausschüsse zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Gemeindebrandmeister hat den Gemein-
debrandmeister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf Jah-
ren gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen 
Versammlung statt, in der der Gemeindebrandmeister gewählt 
wird. Andernfalls hat der Bürgermeister so rechtzeitig eine Ver-
sammlung der Angehörigen der Einsatzabteilungen einzuberu-
fen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die 
Wahl eines stellvertretenden Gemeindebrandmeisters stattfin-
den kann. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister wird zum 
Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Drei Gleichen ernannt.
(7) Die Wehrführer führen die Feuerwehreinheiten und ggf. die 
integrierte/n Löschgruppe/n in den Ortsteilen nach Weisung des 
Gemeindebrandmeisters. Sie werden von den aktiven Ange-
hörigen der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr grundsätzlich in einer 
Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheit (§ 15 Abs. 1) auf 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur, 
wer der Einsatzabteilung der Feuerwehreinheit angehört und die 
erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der 
nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhin-
derungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Ein-
satzabteilung grundsätzlich in einer Jahreshauptversammlung 
der Feuerwehreinheit (§ 15 Abs. 1) auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der 
Feuerwehreinheitangehört und die erforderlichen Fachkennt-
nisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO 
vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(9) Die Wehrführer und dessen Stellvertreter werden zu Ehren-
beamten ernannt.
(10) Die Leitung der Löschgruppe obliegt dem zuständigen 
Wehrführer. Zur Koordinierung der Löschgruppe wird ein Lösch-
gruppenführer gewählt. Der Löschgruppenführer wird von den 
aktiven Angehörigen der Löschgruppe grundsätzlich in einer 
Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheit zusammen mit 
der/den integrierten Löschgruppe(n) (§ 14 Abs. 1) auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen  

der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte 
den Gemeindebrandmeister, dessen Stellvertreter, den Wehr-
führer, den stellvertretenden Wehrführer sowie die Mitglieder 
des Feuerwehrausschusses.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrand-
meisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft 
durchzuführen.
Sie haben insbesondere
a)	 die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 

(z. B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfall-
verhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Gemein-
debrandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten 
zu befolgen,

b)	 bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall 
geltenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c)	 am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbil-
dung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen 
aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater/-innen im 
Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandmeister/Wehrführer im Einverneh-
men mit dem Feuerwehrausschuss ihm
a)	 eine Ermahnung oder
b)	 einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem 
Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben.
Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung trotz Ermahnung 
und mündlichem Verweis weiterhin seine Dienstpflicht, so kann 
eine Entpflichtung gemäß § 6 Abs. 1 d) erfolgen.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen wegen Erreichens der 
Altersgrenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder Dienstunfähigkeit oder 
aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatz-
abteilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
a)	 durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeinde-

brandmeister/ Wehrführer erklärt werden muss,
b)	 durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend),
c)	 durch Tod.
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mit-
gliedern des Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Drei Gleichen führen den Namen
„Jugendfeuerwehr Cobstädt“
„Jugendfeuerwehr Grabsleben“
„Jugendfeuerwehr Großrettbach“
„Jugendfeuerwehr Günthersleben“
„Jugendfeuerwehr Mühlberg“
„Jugendfeuerwehr Seebergen“
„Jugendfeuerwehr Wandersleben“
„Jugendfeuerwehr Wechmar“.
(2) Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen sind 
der freiwillige Zusammenschluss von Jugendlichen im Alter vom 
vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum vollendeten 
16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige 
Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugend-
ordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Drei Gleichen un-
tersteht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der 
Betreuung durch den Gemeindebrandmeister als Leiter (Gesamt-
leiter) der Freiwilligen Feuerwehren und durch den Wehrführer, 
die sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes bedienen.
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Die Niederschrift ist durch den Sitzungsleiter und den Schrift-
führer zu unterzeichnen. Sie ist innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen in Kopie dem Bürgermeister und dem Gemeindebrand-
meister zur Kenntnisnahme zu übergeben.

§ 15
Gemeinsame Hauptversammlung

(1) Unter Vorsitz des Gemeindebrandmeisters findet jährlich eine 
gemeinsame Hauptversammlung aller Feuerwehreinheiten der 
Gemeinde Drei Gleichen statt. Bei dieser Versammlung hat der 
Gemeindebrandmeister einen Bericht über das abgelaufene Jahr 
zu erstatten.
(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird von dem Gemein-
debrandmeister einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilungen schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(3) § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Einladung weiterer Teil-
nehmer ist möglich.
(4) Die gemeinsame Jahreshauptversammlung der Feuerwehrein-
heiten der Gemeinde Drei Gleichen leitet der Gemeindebrand-
meister, im Verhinderungsfall sein Stellverteter. Die Durchführung 
von Wahlen erfolgt nach Maßgabe des § 16.
(5) Über die Sitzung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung 
der Feuerwehreinheiten der Gemeinde Drei Gleichen ist eine 
Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift muss Tag und Ort 
der Sitzung, die Namen der anwesenden Teilnehmer sowie die 
behandelten Themen, die Beschlüsse und ggf. Wahlen unter 
Angabe des Abstimmungsergebnisses erkennen lassen. Die 
Niederschrift ist durch den Sitzungsleiter und den Schriftführer 
zu unterzeichnen. Sie ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
in Kopie dem Bürgermeister zur Kenntnisnahme zu übergeben.

§ 16
Wahl des Gemeindebrandmeisters,

des stellvertretenden Gemeindebrand-
meisters, des Wehrführers,

des stellvertretenden Wehrführers,
der zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses

Wahl des Löschgruppenführers
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich zu verständigen. 
Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gelten 
§ 14 Abs. 2 Satz 3 entsprechend.
(3) Der Gemeindebrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrfüh-
rer, deren Stellvertreter, der Vertreter der Alters- und Ehrenabtei-
lung für den Feuerwehrausschuss und der Jugendfeuerwehrwart 
werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stim-
menhäufung durchgeführt. Jede/r Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses 
zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen ge-
wählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen 
(Absatz 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht 
und die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Hand-
zeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandmeisters, 
seines Stellvertreters, der Wehrführer und ihrer Stellvertreter 
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister 
zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben.
(6) Der Löschgruppenführer wird von den Mitgliedern der Ein-
satzabteilung aus der jeweiligen Feuerwehreinheit gewählt. Ab-
satz 3 gilt entsprechend.

§ 17
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
privatrechtlichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Nä-
heres regelt die Vereinssatzung.

§ 18
Wasserwehrdienst

(1) Die Gemeinde Drei Gleichen richtet einen Wasserwehrdienst 
nach § 55 ThürWG ein. Die Aufgabe des Wasserwehrdienstes 
wird durch die Feuerwehr wahrgenommen. 

§ 12
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandmeis-
ters und des Wehrführers bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird 
für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Drei Gleichen je ein 
Feuerwehrausschuss gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als Vor-
sitzenden, dessen Stellvertreter, ggf. dem Löschgruppenführer 
aus je einem Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter 
der Alters- und Ehrenabteilung und dem Jugendfeuerwehrwart.
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters 
der Alters- und Ehrenabteilung und des Jugendfeuerwehrwartes 
erfolgt in einer Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf 
Jahren. Wahlberechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabtei-
lung und der Alters- und Ehrenabteilung.
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung 
beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. Der Vorsitzende 
kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der Feuer-
wehreinheit oder andere Personen zu Sitzungen einladen.
(5) Der Bürgermeister und der Gemeindebrandmeister, sofern 
sie nicht nach Absatz 2 den Vorsitz führen, und ihre Stellvertreter 
haben das Recht, jederzeit an Sitzungen teilzunehmen. Sitzungs-
termine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die Sitzun-
gen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 13
Wehrführerausschuss

(1) Die Gemeinde Drei Gleichen hat mehrere Feuerwehreinheiten. 
Deshalb wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem 
Gemeindebrandmeister, seinem Stellvertreter, den Wehrführern, 
deren Stellvertretern und den Löschgruppenführern besteht und 
die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes 
und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen 
zu koordinieren.
(2) Der Gemeindebrandmeister beruft die Sitzungen des Wehr-
führerausschusses ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung 
einzuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt wird.
(3) Die Sitzungen des Wehrführerausschusses sind nicht öffentlich.
(4) Über die Sitzung des Wehrführerausschusses sind Nieder-
schriften anzufertigen.
(5) Der Bürgermeister ist zu den Sitzungen des Wehrführeraus-
schusses einzuladen.

§ 14
Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheiten

(1) Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheit ist eine 
dienstliche Veranstaltung. Sie wird vom Wehrführer einmal jähr-
lich einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, 
wenn dies mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatz-
abteilung schriftlich unter Angabe des Grundes verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen sind unter Beifügung der Ta-
gesordnung und Angabe des Ortes und des Zeitpunktes unter 
Einhaltung einer Ladefrist von mindestens zwei Wochen zur 
Jahreshauptversammlung einzuladen. Stimmberechtigt in der 
Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der Einsatzab-
teilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit hat der Wehrführer die Jahreshaupt-
versammlung sofort aufzuheben und die Tagesordnung für die 
nächste Jahreshauptversammlung zu verkünden. Er ist dabei 
nicht an die Form und die Frist für die Einberufung der Jah-
reshauptversammlung gebunden. Die Versammlung ist dann 
in jedem Falle beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung ausdrücklich hinzuweisen.
(3) Dem Bürgermeister und dem Gemeindebrandmeister ist eine 
Einladung unter Beifügung der Tagesordnung zur Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehreinheit zuzusenden.
(4) Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheit leitet der 
Wehrführer, im Verhinderungsfall sein Stellverteter. Die Durch-
führung von Wahlen erfolgt nach Maßgabe des § 16.
(5) In der Jahreshauptversammlung erstattet der Wehrführer und 
ggf. der Löschgruppenführer einen Bericht über das abgelaufene 
Jahr. Ergänzende Berichte sind möglich.
(6) Über die Sitzung der Jahreshauptversammlung der Feuer-
wehreinheit ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift 
muss Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Teil-
nehmer sowie die behandelten Themen, die Beschlüsse und Wah-
len unter Angabe des Abstimmungsergebnisses erkennen lassen. 
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§ 21
Beteiligte am Wasserwehrdienst

(1) Der Leiter des Wasserwehrdienstes kann in den Wasserwehr-
dienst regulär aufnehmen:
a)	 die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,
b)	 die Bewohner der Gemeinde ab dem 18. Lebensjahr unter 

angemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhält-
nisse (§ 55 Satz 3 ThürWG). Der Bürgermeister entscheidet 
über den Antrag auf Aufnahme in den Wasserwehrdienst.

Die Aufgenommenen bilden zusammen mit der Feuerwehr den 
regulären Wasserwehrdienst.
(2) Personen, die im Hochwasserfall aufgefordert oder freiwillig 
mit Zustimmung des Einsatzleiters bei der Gefahrenbekämpfung 
Hilfe leisten, gehören für die Dauer des Einsatzes dem Wasser-
wehrdienst temporär an.
(3) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden oder nach Abs. 2 aufgefordert oder frei-
willig Hilfe leisten, werden hierbei im Auftrag der Gemeinde tätig. 
Sie unterstehen für die Dauer und im Rahmen ihres Dienstes der 
Weisungsbefugnis des Leiters des Einsatzes oder einer von ihm 
beauftragten Person.
(4) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden, nehmen, soweit erforderlich, an Schu-
lungen des Landes und der Kommunen sowie an Übungen teil.

§ 22
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 4 ThürKO), wer die Hil-
feleistung verweigert außer, wer durch sie eine erhebliche Gefahr 
befürchten oder andere, höherrangige Pflichten verletzen müsste.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Abs. 1 Satz 5 ThürKO 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) ist die Gemeinde 
Drei Gleichen.

§ 23
Übergangsbestimmungen

Für die Kennzeichnung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüs-
tungsgegenständen sowie die Gebäudebeschriftung wird das 
Gemeindewappen bei einer Neuanschaffung bzw. Erneuerung 
verwendet. Bestehende Kennzeichnungen von Fahrzeugen, Ge-
räten und Ausrüstungsgegenständen in den Ortsteilfeuerwehren 
bleiben bis zur Erneuerung bestehen.

§ 24
Inkrafttreten

(1)Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2)Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Drei Gleichen über 
die Freiwilligen Feuerwehren und den Wasserwehrdienst mit 
Ausfertigungsdatum vom 11.01.2022 außer Kraft.
Gemeinde Drei Gleichen
Ausfertigungsdatum 02.10.2025
J. Leffler� Siegel
Bürgermeister
Bekanntmachungsvermerk:
Die Satzung der Gemeinde Drei Gleichen über die Freiwiliigen 
Feuerwehren und den Wasserwehrdienst sowie der Hinweis, 
gem. § 21 Abs. 4 ThürKO wurden im Amtsblatt der Gemeinde 
Drei Gleichen „Drei-Gleichen-Bote“ Nr. 12/2025 vom 13.12.2025 
veröffentlicht. Die Satzung gilt mit diesem Tag als bekannt ge-
geben und tritt zum 14.12.2025 in Kraft.
Gemeinde Drei Gleichen, 16.12.2025
J. Leffler
Bürgermeister � Siegel

Organisationsplan
der Gemeinde Drei Gleichen  

für die Kräfte des Wasserwehrdienstes
Veranlassung/ Rechtsgrundlagen
Das Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Mai 2019 verpflichtet im § 55 die Ge-
meinde, welche erfahrungsgemäß durch Hochwasser gefährdet 
ist, einen Wasserwehrdienst einzurichten.
Die Gemeinde hat dazu entsprechend den örtlichen Verhältnis-
sen die erforderlichen personellen, sachlichen und organisato-
rischen Maßnahmen zu treffen, insbesondere Einsatzkräfte und 
technische Mittel bereitzuhalten.

Der Wasserwehrdienst umfasst die Schaffung der erforderlichen 
personellen und sachlichen Voraussetzungen sowie die orga-
nisatorischen Vorkehrungen zur Abwehr von Wassergefahren 
durch Überschwemmungen oder andere Ereignisse im Gemein-
degebiet, soweit dies im öffentlichen Interesse geboten ist.
(2) Maßnahmen des Wasserwehrdienstes sind geboten, wenn 
eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorliegt oder Störungen dieser bereits eingetreten sind.

§ 19
Aufgaben des Wasserwehrdienstes

(1) Die Gemeinde trifft zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Wasser-
wehrdienst die erforderlichen Maßnahmen.
(2) Sie hält die Ausrüstung der Einsatzkräfte sowie die technische 
Ausstattung zur Gefahrenabwehr bereit. Der Gemeinde obliegt 
die Aus- und Weiterbildung der Kräfte des Wasserwehrdienstes.
(3) Zur Abwehr von Wassergefahren obliegen dem gemeindlichen 
Wasserwehrdienst folgende Aufgaben:
a)	 Über die Warnhinweise und Wasserstandsmeldungen des 

Landes hinaus-gehende Beobachtung der örtlichen Wasser-
standentwicklung und Eisführung sowie Beurteilung dieser 
im Hinblick auf die Bedrohung der Bevölkerung, deren Hab 
und Gut, der Gewerbeflächen und der Verkehrswege,

b)	 Warnung betroffener Personen (z. B. Bevölkerung, Gewer-
bebetriebe, Industrie) bei Überschwemmungsgefahren,

c)	 Kontrolle der Situation an wasserwirtschaftlichen Anlagen,
d)	 Beobachtung gefährdeter Objekte,
e)	 Bei Verschärfung: Einrichtung von Wachdiensten,
f)	 Bekämpfung bestehender Auswirkungen von Wassergefah-

ren durch Überschwemmungen,
g)	 Sicherung von Schadstellen an gefährdeten Objekten,
h)	 Übungen der Alarmierungswege und der Abwehrmaßnahmen 

zur praktischen Überprüfung der Alarm- und Einsatzplanungen,
i)	 Anleitung zur Selbsthilfe der Bevölkerung.
(4) Die Gemeinde stellt einen Organisationsplan der Kräfte des Was-
serwehrdienstes auf, der mindestens folgende Angaben enthält:
a)	 die Beschreibung und Bezeichnung der Deich- und Fluss-

abschnitte sowie der Anlagen an den Gewässern,
b)	 die Beschreibung und Bezeichnung der gefährdeten Inf-

rastruktur im innerörtlichen Bereich gemäß der bisherigen 
Ereignisse und der vorliegenden Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten,

c)	 den Leiter des Einsatzes, seinen Stellvertreter und die vor-
geplanten Kräfte sowie deren Erreichbarkeit,

d)	 die Art der Alarmierung,
e)	 den Sammlungsort,
f)	 die Ablösung und Versorgung,
g)	 die Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel,
h)	 das Verzeichnis der Hochwasserbekämpfungsmittel,
i)	 die Art und Weise der Nachrichtenübermittlung.
Der Organisationsplan ist zusammen mit der Satzung öffentlich 
bekannt zu machen.
(5) Für die Alarmierung und den Einsatz des Wasserwehrdienstes 
stellt die Gemeinde auf der Grundlage des Organisationsplanes 
der Kräfte des Wasserwehrdienstes einen Hochwasseralarm- 
und Einsatzplan auf, der mindestens folgende Angaben enthält:
a)	 die örtliche Gefährdung und die Gefahrenbereiche,
b)	 den Beginn und die Art der Gefährdung (Bezugspegel),
c)	 die einzuleitenden Maßnahmen,
d)	 die erforderlichen Kräfte und Mittel,
e)	 die zu alarmierenden Personen und die Sammlungsorte.
Die Gemeinde schreibt den Hochwasseralarm- und Einsatzplan 
mindestens alle drei Jahre oder aus konkretem Anlass fort. Die 
Fortschreibung ist dem betreffenden Personenkreis bekannt 
zu geben.

§ 20
Zuständigkeit für den Wasserwehrdienst

(1) Zur Abwehr von Wassergefahren im Gemeindegebiet ist der 
Bürgermeister als Leiter des Wasserwehrdienstes zuständig. 
Er ruft den Einsatzfall für den Wasserwehrdienst aus. Er kann 
die Leitung des Einsatzes auf einen persönlich und fachlich 
geeigneten Dritten (in der Regel dem Gemeindebrandmeister) 
übertragen. Der Leiter des Einsatzes nimmt die Befugnisse und 
Aufgaben der Gemeinde am Einsatzort wahr und leitet nach 
den Weisungen des Bürgermeisters die Maßnahmen des Was-
serwehrdienstes am Einsatzort. Der Einsatzleiter trifft nach 
pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Entscheidungen 
über die Einsatzmaßnahmen am Gefahren- oder Einsatzort. Über 
eingeleitete Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung sind die 
zuständigen Stellen zu informieren.
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Infrastruktur:
•	 Gewerbe
•	 Wohngebäude
•	 Energieversorgung
•	 Ver- und Entsorgung
4. Nachrichtenübermittelung / Informationsmöglichkeiten 
über Hochwassergefahren im Freistaat Thüringen

Informationsquel-
le

Erreichbar unter Informationsinhalte

Landeshochwas-
ser-Nachrichten-
zentrale (HNZ)

http://www.tlug-
jena.de/hnz

Aktuelle Wasserstän-
de und Durchflüsse; 
Ak tue l l e  N iede r-
schlagsmengen;
Aktuelle Bewirtschaf-
tungsdaten von Tal-
sperren;
Hochwasserwarnun-
gen

MDR Videotext Videotext Tafel 535
und 536

Aktuelle Wasserstän-
de
Aktuelle Informatio-
nen

Deutscher
Wetterdienst (DWD)

http://www.dwd.de/ Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Niederschlagsmen-
gen / -radar
Unwetterwarnungen

Satellitenbild http://de.sat24.com/ 
de/de

Satellitenbild 
Deutschland

App: „Meine Pegel“ aktuelle Wasserstän-
de,
Wasserstandsvorher-
sagen

App: 
„Meine Umwelt“

Pegelstände

Kartendienst des 
Thüringer Landes-
amt für Umwelt, 
Bergbau und Na-
turschutz

https://tlubn. 
thueringen.de/
kartendienst

Hochwasserrisiko- 
und Hochwasserge-
fahrenkarten

5. Hochwassermeldepegel

Name:
Standort:

Georgenthal1
Ostwert (UTM32) 617082, Nordwert 5632284

Pegel Gewäs-
ser

Alarmstufe (bei Pegel in cm)
Melde-
beginn

Alarm-
stufe 1

Kontroll-
dienst

Alarm-
stufe 2
Wach-
dienst

Alarm-
stufe 3
Hoch-

wasser-
abwehr

Georgenthal1 Apfelstädt 135 170 200 230
Ingersleben
(nur 
informativ)

Apfelstädt 126 160 228 246

6. Verantwortliche und deren Vertreter

Funktion /
Zuständigkeit

Name Örtlich zustän-
dig für

Telefon

Bürgermeister Jens Leffler Leiter des Was-
serwehrdienstes

0175-
2078986

1. 
Beigeordneter

Hartwig Gieße Stv. Leiter des 
Wasserwehr-
dienstes

0175-
2211452

2. 
Beigeordneter

Frank Ritter Stv. Leiter des
Wasserwehr-
dienstes

0151-
41961657

Gemeinde- 
brandmeister

Christoph
Hallmann

Leiter des Einsat-
zes der Feuerwehr 
mit Befugnissen 
und Aufgaben der
Gemeinde

0178-
3024457

In der Gemeinde Drei Gleichen wird der Wasserwehrdienst durch 
die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Drei Gleichen wahrge-
nommen und organisiert.
Nach § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser 
betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumut-
baren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung 
zu treffen. Insbesondere soll die Nutzung der Grundstücke den 
möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sach-
werte durch Hochwasser angepasst werden.

aufgestellt durch: Siegel
der Gemeinde:

freigegeben durch:

Datum/ Unterschrift Datum/ Unterschrift
C. Hallmann
Gemeinde- 
brandmeister 
Gemeinde 
Drei Gleichen

J. Leffler
Bürgermeister
Gemeinde 
Drei Gleichen
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2. Beschreibung und Bezeichnung der Fluss- und Bachab-
schnitte und Anlagen

Name / 
Bezeichnung

Einordnung Gefährdung

Apfelstädt 1.0 1. Ordnung Hammermühle,
Gartenanlage,
Straßenbrücke Wechmar,
Ortslage Wechmar,
Erfurter Wehr

Apfelstädt 1.1 1. Ordnung Obermühle Seebergen,
Mittelmühle Seebergen

Apfelstädt 1.2 1. Ordnung Waidmühle
Wandersleben,
Straßenbrücke Wandersleben,
Fußgängerbrücke 
Wandersleben, 
Ortslage Wandersleben

Rettbach 1.0 2. Ordnung Ortslage Großrettbach
Rettbach 1.1 2. Ordnung Ortslage Cobstädt inkl.

Straßenbrücke
Roth 1.0 2. Ordnung Ortslage3 Cobstädt inkl.

Straßenbrücke
Roth 1.1 2. Ordnung Ortslage Wandersleben
Weidbach 2. Ordnung Ortslage Mühlberg

3. Möglich gefährdete Gebiete / Infrastrukturen
Gebiete:
•	 Bereich an der Hammermühle im OT Wechmar
•	 Bereich an der Straßenbrücke im OT Wechmar
•	 Bereich an der Obermühle im OT Seebergen
•	 Bereich an der Mittelmühle im OT Seebergen
•	 Bereich an der Waidmühle im OT Wandersleben
•	 Ortslage Wandersleben
•	 Ortslage Mühlberg
•	 Ortslage Großrettbach
•	 Ortslage Cobstädt
•	 Ortslage Grabsleben
•	 Gewerbegebiet Günthersleben/Wechmar
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•	 Informieren Sie Ihre Nachbarn!
- Ende der Durchsage“
In einer 2. Lautsprecherrunde in nicht betroffenen Gebieten sol-
len Bürger zur Hilfeleistung aufgefordert werden.

7.3. Text für Durchsage „Hilfskräfte“
„Hier spricht die Feuerwehr der Gemeinde Drei Gleichen! Auf 
Grund einer akuten Hochwasserlage benötigen wir dringend 
Hilfskräfte aus der Bevölkerung. Bitte finden Sie sich umgehend 
am Gerätehaus der Feuerwehr ein!
- Ende der Durchsage“
8. Sammlungsorte / Versorgung der Einsatzkräfte

Bereich Sammlungsort Hinweise
Cobstädt Feuerwehrhaus, Anger 46
Grabsleben Feuerwehrhaus, Neue Straße 41a
Großrettbach Feuerwehrhaus, 

Neudietendorfer Straße 13
Günthers-
leben

Feuerwehrhaus, Am Oberried 1

Mühlberg Feuerwehrhaus,
Johann-Sebastian-Bach-Straße 24a

Seebergen Feuerwehrhaus Seebergen, 
Alleestraße 16a

Wanders-
leben

Feuerwehrhaus, Am Sportplatz 17

Wechmar Feuerwehrhaus Wechmar, 
Bergstraße 20

9. Sammelpunkte für die Bevölkerung bei Evakuierungen

Bereich Sammlungsort Hinweise
Cobstädt Schulplatz (bei der Kirche)
Grabsleben Turnhalle, Vor dem Tor 57
Großrettbach Gemeindesaal, 

Neudietendorfer Str. 27
Günthers-
leben

Bürgerhaus, Friedrich-Seitz-Weg 1

Mühlberg Rathaus, Markt 15
Seebergen Gemeindezentrum, Haupstr. 166
Wanders-
leben

Gemeindezentrum, 
An der Apfelstädt 31

Wechmar Gemeindesaal, Dorfplatz 1

10. Verzeichnis der zuständigen Behörden und Hilfsdienste

Gemeindeverwaltung Drei Gleichen Tel. 036202-7080
Fax 036202-70811

Feuerwehr Drei Gleichen 
über Ordnungsamt

Tel. 036202-70836
Fax 036202-70833

Untere Wasserbehörde Landkreis Gotha Tel. 03621-214193
Fax 03621-214158

Hochwassernachrichtenzentrale 
Thüringen

Tel. 03641-6840
Fax 03641-684222

Rettungsleitstelle Gotha Tel. 03621-36550
Fax 03621-365536

Landespolizeiinspektion Gotha Tel. 03621-780
Fax 03621-781599

Amt für Brand-, Katastrophenschutz
und Rettungsdienst Landkreis Gotha

Tel. 03621-214504
Fax 03621-214587

Stv. 
Gemeinde-
brandmeister

Tino Hastolz Stv. Leiter des
Einsatzes der
Feuerwehr mit
Befugnissen und
Aufgaben der
Gemeinde

0173-
1572445

Leiterin
Ordnungs-
verwaltung

Peggy Pabst Ordnungs-
verwaltung

0173-
9090310

Bauhof Thomas
Schröter

Bauhof 0171-
5682148

7. Benachrichtigung / Alarmierung der Bevölkerung

Gefährdete Grundstücke /  
Unternehmen

Erreichbarkeit

OT Cobstädt,
Feuerwehrvereinsheim

über Fw Cobstädt

OT Cobstädt Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Grabsleben Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Grabsleben, 
Kindergarten

über Kita-Leitung / 
Gemeindeverwaltung

OT Großrettbach Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Günthersleben Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Mühlberg Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Seebergen Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Wandersleben Lautsprecherdurchsage Feuerwehr
OT Wechmar Lautsprecherdurchsage Feuerwehr

7.1. Alarmierung und Benachrichtigung
Die Alarmierung / Benachrichtigung der möglich gefährdeten Be-
reiche per Email, kann nur an die bei der Feuerwehr der Gemein-
de Drei Gleichen registrierten Personen und Firmen erfolgen.
Beispielsweise wird im Falle eines möglichen Hochwassers eine 
Mitteilung über den aktuellen Pegelstand der „Apfelstädt“ bei 
Alarmstufe 2, sofern sich die Wetterlage weiterhin negativ auf 
das weitere Geschehen auswirkt, versendet.
Dieses System ist vorrangig zur frühzeitigen Information bei dro-
henden Hochwassersituationen für die Eigentümer von Immobili-
en und Firmen im unmittelbaren Gefahrenbereich der Apfelstädt 
der Gemeinde Drei Gleichen vorgesehen. Bei anderweitig lokal 
begrenzten Unwettern bitten wir Sie, sich weiterhin über die 
anderen Medien zu informieren.
Für die Nutzung dieses Systems benötigen wir:
-	 Name, Vorname, Anschrift (der betroffenen Immobilie),
-	 aktuelle Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse
-	 ob es sich beim Eintragenden um den Eigentümer der Im-

mobilie oder einen Mieter handelt.
Für die Aktualisierung der Daten ist der Nutzer dieses Systems 
selbst verantwortlich. Ihre Daten dienen nur zu diesem Zweck, 
werden an keine Dritten weitergeleitet und sind für Dritte auch 
nicht einsehbar.
Eine Registrierung kann unter der E-Mail an: hochwassermel-
dung@feuerwehr-drei-gleichen.de beantragt werden.

7.2. Text für Durchsage „Gefahrenlage“:
„Achtung, Achtung - hier spricht die Feuerwehr der Gemeinde 
Drei Gleichen! Im Bereich ……………. ist infolge starker Nieder-
schläge mit einem starken Ansteigen des Oberflächenwassers 
zu rechnen.
•	 Bringen Sie vorsorglich Gegenstände aus den Untergeschos-

sen in Sicherheit!
•	 Sichern Sie Öltanks in den Kellern gegen Aufschwemmen 

und entfernen Sie Ihre Kfz aus dem Gefahrenbereich!
•	 Elektroanlagen / Heizungsanlagen unterhalb der Erdoberflä-

che sind außer Betrieb zu nehmen.
•	 Sandsäcke werden an folgenden Orten gefüllt und ausge-

geben: …………….
•	 Es sind Gefährdungen für Ihre Gesundheit nicht auszuschlie-

ßen. Bleiben Sie deshalb in der Nähe Ihres Gebäudes! Im Fall 
einer Evakuierung ist dies eine große Hilfe für die Hilfskräfte.

•	 Den Anweisungen der Hilfskräfte ist unbedingt Folge zu leisten!
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11. Gefahrenkarten
Die detaillierten Gefahrenkarten befinden sich im Alarm- und Einsatzplan Hochwasser Drei Gleichen.

12. Hochwasserbekämpfungsmittel

Ortsteil Hochwasserbekämpfungsmittel Anzahl Lagerort
Grabsleben TauchpumpeTP-4 1 Feuerwehr

Sandsäcke,gefüllt 200
Großrettbach Sandsäcke,gefüllt 200 Feuerwehr
Günthersleben Wassersauger 1 Feuerwehr
Mühlberg Sandsäcke,gefüllt 200 Feuerwehr
Seebergen Sandsackfülltrichter 3 Bauhof

Sandsäcke,Jute,30x60 5000 Bauhof
Sand 10to Bauhof
Schaufeln 5 Bauhof
Nass-/Trockensauger 1 Feuerwehr

Wandersleben Nass-/Trockensauger 1 Feuerwehr
Radlader Bauhof
Multicar Bauhof

Wechmar Mannschaftstransportfahrzeug mit Anhänger und Belademodul „Hochwasser“: 
Schmutzwasserpumpe Chiemsee, Stromerzeuger, Kabeltrommel, Tauchpumpe TP-4

Feuerwehr

Nichtamtlicher Teil

Abfallentsorgung

Termine Abfallentsorgung im Redaktionszeitraum
Cobstädt Grabsleben Großrettbach Günthersleben Wechmar Mühlberg Seebergen Wandersleben

Restmülltonne 12.12.2025
02.01.2026

12.12.2025
02.01.2026

18.12.2025
08.01.2026

16.12.2025
06.01.2026

16.12.2025
06.01.2026

22.12.2025
15.01.2026

18.12.2025
08.01.2026

22.12.2025
15.01.2026

Biotonne 30.12.2025
09.01.2026

30.12.2025
09.01.2026

30.12.2025
09.01.2026

17.12.2025
31.12.2025

17.12.2025
31.12.2025

24.12.2025
07.01.2026

18.12.2025
02.01.2026

24.12.2025
07.01.2026

GelbeTonne 18.12.2025
08.01.2026

18.12.2025
08.01.2026

18.12.2025
08.01.2026

17.12.2025
07.01.2026

17.12.2025
07.01.2026

17.12.2025
07.01.2026

23.12.2025
13.01.2026

17.12.2025
07.01.2026

Papiertonne 30.12.2025
27.01.2026

30.12.2025
27.01.2026

30.12.2025
27.01.2026

02.01.2026
30.01.2026

02.01.2026
30.01.2026

05.01.2026 05.01.2026 05.01.2026

Achtung: Änderungen vorbehalten! Die Abfalltermine sind jederzeit in der Abfall-App des kommunalen Abfallservice Landkreis 
Gotha einsehbar. Bitte beachten Sie, dass die Tonnen vor dem Abfuhrtag frühestens ab 18:00 Uhr und am Abfuhrtag bis 06:00 Uhr 
bereitgestellt werden müssen.

Öffnungszeiten Wertstoffhöfe:
Annahme von Sperrmüll, Schrott, E-Schrott, Grünschnitt 
und Altholz, sowie Sonderabfall
- Gebührenbescheid ist mitzubringen -

Nesse-Apfelstädt, OT Kornhochheim
auf dem Gelände des Landgutes�  Tel.: 036253/31129
Donnerstag: 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
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Ein jeder, der zufrieden ist,
erweitert seines Daseins Frist.

Durch Freud an der Vergangenheit
verdoppelt sich die Lebenszeit.

Bürgermeister Jens Leffler
gratuliert im Namen der Ortschaftsbürgermeister

und der Ortschaftsräte der Gemeinde Drei Gleichen
allen Bürgern, die im Dezember ihren

Geburtstag oder ein Ehejubiläum feiern, recht herzlich.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit, Glück und Erfolg

sowie Zufriedenheit und persönliches Wohlergehen.
Erleben Sie einen wunderschönen Tag.
Genießen Sie die Aufmerksamkeiten,

die Ihnen durch Ihre Familie,
Freunde, Nachbarn und Bekannten

entgegengebracht werden.

Mitteilungen

Verkürzte Öffnungszeiten  
der Gemeinde Drei Gleichen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Verwaltungsstandorte in Günthersleben und Wanders-
leben sind am Dienstag, den 23.12.2025 und Dienstag, den 
30.12.2025 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr geöffnet.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen ein besinnlich-
es Weihnachtsfest!
gez. J. Leffler
Bürgermeister

Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr
Sonderabfall immer freitags 16:00 - 18:00 Uhr
Gotha-Ost
Kindleber Straße 188�  Tel.: 036253/31129
Dienstag-Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr
Sonderabfall immer donnerstags: 10:00 - 14:00 Uhr
Gotha-Süd, Gewerbepark Klinge
Schlegelstraße 15 b�  Tel.: 036253/31129
Dienstag-Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr
Sonderabfall immer donnerstags: 14:30 - 18:00 Uhr
Deponie und Wertstoffhof, OT Wipperoda
An der Hardt 1, Georgenthal�  Service-Tel.: 036253/31129
Öffnungszeiten der Deponie/ Wertstoffhof
Montag - Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
1. Samstag im Monat: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Schadstoffannahme immer 
dienstags 11:30 Uhr - 14:30 Uhr
E-Mail: info@abfallservice-gotha.de
Internet: www.abfallservice-gotha.de
Öffnungszeiten der Verwaltung
Montag: 09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Information zur Entsorgung von Alttextilien
Aus gegebenem Anlass möchten wir darüber informieren, 
dass bereits in einigen Ortsteilen unserer Gemeinde Alttex-
tilien-Container durch die privaten Träger beräumt wurden. 
Dies betrifft insbesondere die Container des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK). Nach Mitteilung des Trägers wurden alle 
Alttextilien-Container im Landkreis Gotha entfernt. Alternativ 
dazu bietet das DRK die Kleiderkammer in der Oststraße in 
Gotha zur Entsorgung an. Des Weiteren wurde uns bereits 
auch von anderen Trägern mitgeteilt, dass die Beräumung der 
Container erfolgt. Hierzu appellieren wir an alle Bürgerinnen 
und Bürger, die Wertstoffhöfe (Gotha-Ost, Gotha-Süd, Wip-
peroda, Waltershausen, Ohrdruf, Gräfentonna, Kornhochheim) 
des Landkreises Gotha zu nutzen und verweisen für weitere 
Informationen auf die Internetseite des Landkreises Gotha.
gez. Ordnungsverwaltung

Gratulation

20-jähriges Betriebsjubiläum der Firma  
Trockenbau und Innenausbau  
Matthias Lienert
Am 2. November 2025 hatte die Firma Trockenbau und Innen-
ausbau Mathias Lienert ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Wir 
wünschen der Firma Trockenbau und Innenausbau Matthias 
Lienert auch zukünftig viel unternehmerischen Erfolg und wei-
terhin gutes Gelingen.
gez. J. Leffler
Bürgermeister
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Veranstaltungsplan Januar 2026
Datum Veranstaltung Veranstalter Ort der Veranstaltung

03.01.2026 Willkommen Neujahr
Gemütliches Treffen auf der Insel bei le-
ckeren Speisen, Getränken und Glühwein

Geschichtsverein Günthersleben e. V. Inselgelände Günthersleben

03.01.2026 Neujahrskonzert mit der schwedisch-
deutschen Organistin Ann-Helena 
Schlüter und Glühweinempfang

St. Petri Kirche & Menantes-
Gedenkstätte Wandersleben e. V.

St. Petri Kirche Wandersleben

03.01.2026 Neujahrswichteln SCC SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
03. – 
04.01.2026

Geflügelausstellung Geflügelzuchtverein Trotzalledem Gemeindesaal Großrettbach

08.01.2026 Neujahrsempfang Gemeinde Drei Gleichen Bürgerhaus Günthersleben
09.01.2026 Seeberger Kneipenabend SV Fortuna Seebergen 1902 e. V. Gemeindeschenke Seebergen
10.01.2026 Weihnachtsbäume einsammeln FFW Wechmar Wechmar
10.01.2026 Weihnachtsbäume einsammeln Feuerwehrverein Günthersleben e. V. Günthersleben
10.01.2026 Skatturnier Geschichtsverein Günthersleben e. V. Vereinsheim 

Insel Günthersleben
10.01.2026 Hallen-Fußball-Turnier Alte Herren SV Wandersleben 1901 e. V. Turnhalle Wandersleben
10.01.2026 Knutfest Feuerwehrverein Wandersleben e. V. Park am Bürgerhaus

Wandersleben
10.01.2026 Weihnachtsbaum verbrennen Feuerwehrverein Seebergen e. V. Anger, Seebergen
18.01.2026 15. Drei-Kirchen-Neujahrslauf SV Günthersleben e. V. Sportplatz Günthersleben
22.01.2026 Vortrag: Isst die Welt noch zu retten“

von Artur Cisa-Erlach aus Wien
St. Petri Kirche & Menantes-
Gedenkstätte Wandersleben e. V.

Menantes-Gedenkstätte/
PfarrhofWandersleben

24.01.2026 Seniorenfasching WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
24.01.2026 Prinzenkrönung SCC SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
24. –
25.01.2026

Hallen-Fußball-Nachwuchsturnier SV Wandersleben 1901 e. V. Turnhalle Wandersleben

25.01.2026 Seniorenfasching MCC e. V. Schützenhof Mühlberg
25.01.2026 Kinderfasching WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
30.01.2026 Wechmarer Kneipenabend FSV Eintracht Wechmar e. V. Goldener Löwe Wechmar
30.01.2026 Schlagerparty Fasching WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
31.01.2026 Kinderfasching SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
31.01.2026 Seniorenfasching WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
31.01.2026 Gastveranstaltung in Großrettbach MCC e. V. Gemeindesaal Großrettbach
31.01.2026 1. Büttenabend WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
auch im Jahr 2026 werden hoffentlich wieder viele Ver-
anstaltungen in unserer Gemeinde stattfinden. Pünkt-
lich zum Jahresende möchten wir Sie schon zu den 
Veranstaltungen im I. Quartal 2026 informieren. 

Bitte senden Sie uns auch in Zukunft Ihre Veranstaltun-
gen rechtzeitig zu, damit wir Sie in unseren Veranstal-
tungskalender mit aufnehmen können. Das gilt auch 
für immer wiederkehrende Veranstaltungen. 

Es kostet uns immer sehr viel Zeit und Mühe, wenn wir 
an die Meldungen erinnern oder nachfragen müssen.
Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Termine an folgende 
E-Mail zu senden: sekretariat@gemeinde-drei-gleichen.
de oder telefonisch unter: 036202/70812.
Zu allen Veranstaltungen wünschen wir gutes Gelingen!

Ihr Bürgermeister
J. Leffler

Veranstaltungsplan der Gemeinde Drei Gleichen
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Veranstaltungsplan der Gemeinde Drei Gleichen

Veranstaltungsplan März 2026
Datum Veranstaltung Veranstalter Ort der Veranstaltung

03.03.2026 Heimatabend im Landhaus Wechmarer Heimatverein e. V. Landhaus Studnitz Wechmar
06. –
07.03.2026

Kinderkleiderbasar Förderverein 
Kita Waidspatzen Mühlberg

Turnhalle Mühlberg

12.03. – 
02.04.2026

Ostern im Museum Förderverein Bach-Stammhaus
Wechmar e. V.

Bach-Stammhaus Wechmar

13.03.2026 Blutspende DRK OV Günthersleben Bürgerhaus Günthersleben
13.03.2026 Seeberger Kneipenabend SV Fortuna Seebergen 1902 e. V. Gemeindeschenke Seebergen
16.03.2026 Blutspende DRK OV Günthersleben Bürgerhaus Günthersleben
21.03.2026 Kindersachenflohmarkt Förderverein Kita Dreikäsehoch 

Wandersleben
Bürgerhaus Wandersleben

25.03.2026 Vortrag: Bier brauen gestern & heute
André Wiegand

St. Petri Kirche & Menantes-
Gedenkstätte Wandersleben e. V.

Menantes-Gedenkstätte/
PfarrhofWandersleben

27.03.2026 Wechmarer Kneipenabend FSV Eintracht Wechmar e. V. Goldener Löwe Wechmar
28.03.2026 Frühjahrsputz Gemeinde Drei Gleichen alle Ortsteile
29.03.2026 Frühlingskonzert 

mit Frösi und Sing & Klang
Gemeindekirchenrat Wechmar St. Viti Kirche Wechmar

Veranstaltungsplan Februar 2026
Datum Veranstaltung Veranstalter Ort der Veranstaltung

03.02.2026 Heimatabend im Landhaus Wechmarer Heimatverein e. V. Landhaus Studnitz Wechmar
06.02.2026 Vereinsfasching MCC e. V. Schützenhof Mühlberg
06.02.2026 Faschingsparty WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
07.02.2026 Kinderfasching MCC e. V. Schützenhof Mühlberg
07.02.2026 2. Büttenabend WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
07.02.2026 Kinderfasching WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
07.02.2026 Seniorenfasching SCC SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
08.02.2026 Kreiskarnevalsumzug Hörselgau
12.02.2026 Weiberfasching WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
12.02.2026 Weiberfasching WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
13.02.2026 1. Hauptveranstaltung WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
13.02.2026 Weiberfasching SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
14.02.2026 Gala-Abend MCC e. V. Schützenhof Mühlberg
14.02.2026 3. Büttenabend WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben
14.02.2026 2. Hauptveranstaltung WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
14.02.2026 Prunksitzung SCC SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
16.02.2026 Rosenmontagsball MCC e. V. Schützenhof Mühlberg
16.02.2026 Rosenmontag 

„Familienfasching im Narrenhaus“
WCV e. V. Bürgerhaus Günthersleben

16.02.2026 Rosenmontag SCC e. V. Gemeindeschenke Seebergen
16.02.2026 Rosenmontag WNC e. V. Bürgerhaus Wandersleben
20.02.2026 Seeberger Kneipenabend SV Fortuna Seebergen 1902 e. V. Gemeindeschenke Seebergen
25.02.2026 Vortrag: Wieviel Thüringen steckt in der 

Zauberflöte? von Cornelie Becker-Lamers
St. Petri Kirche & Menantes-
Gedenkstätte Wandersleben e. V.

Menantes-Gedenkstätte/
PfarrhofWandersleben

27.02.2026 Wechmarer Kneipenabend FSV Eintracht Wechmar e. V. Goldener Löwe Wechmar
28.02.2026 Damen-Hallen-Fußballturnier – 

Schnuppertag
SV Wandersleben 1901 e. V. Turnhalle Wandersleben

28.02.2026 Kinderkleiderflohmarkt Frühling/Sommer Flohmarkt-Team Bürgerhaus Günthersleben
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Volkstrauertag  
in der Landgemeinde Drei Gleichen
Am Sonntag, den 16.November 2025 fand der diesjährige Volks-
trauertag statt. Auch in unserer Landgemeinde Drei Gleichen 
wurde an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. 
Neben Andachten in den Kirchgemeinden wurden in unseren 
Ortsteilen Kranzniederlegungen an den Ehrendenkmalen durch-
geführt. In unseren Ortsteilen Mühlberg und Günthersleben nah-
men Vertreter unserer Patenkompanien vom Aufklärungsbataillon 
13 der Friedenstein-Kaserne Gotha an der Kranzniederlegung teil.
Herzlichen Dank allen, die dies in den Ortsteilen vorbereitet haben.

Im Namen aller Ortschaftsbürgermeister
gez. J. Leffler
Bürgermeister

Veranstaltungen

Zweite Chance - Kunst aus dem, was bleibt
Upcycling ist der rote Faden, der sich durch diese Ausstellung 
der etwas anderen Art zieht. Was passiert mit dem, was keiner 
mehr möchte? Dinge, die „noch zu schade für die Tonne“ sind, 
bekommen in der Ausstellung ein neues Leben. Diese Kunst 
ist schön und schräg, hat nicht immer einen Nutzen, aber hat 
den ausstellenden Kreativen beim Verwandeln Freude gemacht. 
So soll es auch bei den Betrachtern sein. Aus Metall, Pappe, 
Papier, Kunststoff, Textilien und anderen ausgedienten Dingen 
sind überraschende Kunstwerke entstanden. Bilder, Objekte, 
Collagen und Skulpturen - winzig klein oder groß, jedes Werk 
ist einzigartig. Neues Leben aus Altem - das ist der Gedanke, 
der sich durch alle Exponate zieht.
Die Ausstellung lädt dazu ein, genauer hinzuschauen: Was kann 
man schaffen aus dem, was keiner mehr möchte? Welche Ge-
schichten stecken in Dingen, die wir so achtlos wegwerfen? 
„Zweite Chance“ feiert den kreativen Kreislauf des Schaffens 
und zeigt, dass Kunst nicht immer sinnvoll sein muss. Manches 
entsteht einfach an der Freude am Tun und bereitet Freude beim 
Anschauen. „Zweite Chance Kunst aus dem, was bleibt“ macht 
sichtbar, dass Nachhaltigkeit, Fantasie und Lebensfreude wun-
derbar zusammenpassen.
gez J. Modjesch und R. Langbein
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14:30 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst mit Abendmahl 
in Grabsleben

15:30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus in Wechmar
16:00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst mit Abendmahl 

in Seebergen
17:00 Uhr Gottesdienst in Schwabhausen
17:00Uhr Gottesdienst in Mühlberg
Sonntag, 11.01.2026
09:30 Uhr Gottesdienst in Günthersleben
Sonntag, 18.01.2026
10:40 Uhr Gottesdienst in Cobstädt

Gemeindenachmittage/Seniorenkreis:

17.12.2025, 14:00 Uhr im Pfarrhaus in Wandersleben
19.01.2026, 14:30 Uhr im Pfarrhaus in Seebergen

Kinderkirche:

Mittwoch, 14.01.2026
15:30 Uhr in Wandersleben

Konfirmanden

14-tägig im Pfarrhaus in Wechmar
8. Klasse in den geraden Schulwochen
7. Klasse in den ungeraden Schulwochen

Konfirmanden Wandersleben

8. Klasse jeden Mittwoch 17:30 Uhr im Pfarrhaus
in Apfelstädt

7. Klasse jeden Mittwoch am 14.01.2026 in Apfelstädt

Krippenspielnachfeier

Dienstag, 13.01.2026
16.30 Uhr Pfarrhof in Seebergen

Adventssingen

Montag, 15.12.2025
17:00 Uhr in Seebergen
Donnerstag, 18.12.2025
17:00 Uhr in Günthersleben
Montag, 22.12.2025
17:00 Uhr in Seebergen

Samstag, 03.01.2026
16.30 Uhr Geistliches Neujahrskonzert mit Glühweinempfang 

„Flötenuhr Sehnsuchtsort Orgel“ mit der schwe-
disch-deutschen Organistin Ann-Helena Schlüter 
in Wandersleben

Entsprechende Änderungen der Veranstaltungen/Termine 
entnehmen Sie bitte aus den Schaukästen der jeweiligen 
Kirchgemeinden.

SPRECHZEITEN:
Pfarrer Müller ist zu erreichen unter:
Ev.-Luth. Pfarramt Mühlberg
Goethestr. 2, OT Mühlberg, 99869 Drei Gleichen
Tel./Fax: 036256/ 80726
Email: info@pfarramt-muehlberg.de
Pastorin Denner ist zu erreichen unter:
Ev.-Luth. Pfarramt Seebergen
Hauptstr. 134, OT Seebergen, 99869 Drei Gleichen
Tel.: 036256/ 21605; Fax: 036256/ 32679
Email: pfarramt@kgv-seebergen.de
Pfarrer Kramer ist zu erreichen unter:
Ev.-Luth. Kirchgemeindeverband Apfelstädt
Kirchgasse 4, OT Apfelstädt, 99192 Nesse-Apfelstädt
Tel.: 036202/ 90595
Email: Ev.pfarramt.apfelstaedt@gmx.de

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Kirchliche Nachrichten

Sonntag, 14.12.2025
14:00 Uhr

17:00 Uhr

Musikalischer Gottesdienst mit den Mühlberger 
Chören in Mühlberg
Gottesdienst in Großrettbach

Samstag, 20.12.2025
17:00 Uhr Orgelkonzert in der Lichterkirche in Seebergen
Sonntag, 21.12.2025
15:00 Uhr Gottesdienst mit Grippenspiel in Wechmar
Mittwoch, 24.12.2025 Heiligabend
14:30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Cobstädt
14:30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Grabsleben
15:00 Uhr Christvesper in Mühlberg
15:30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Großrettbach
16:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Seebergen
16:30 Uhr Christvesper in Wechmar
16:30 Uhr Christvesper in Schwabhausen
17:30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Günthersleben
18:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Wandersleben
21:00 Uhr besinnlicher Heiliger Abend in Seebergen
21:00 Uhr Spätandacht der Konfirmanden in Mühlberg
21:30 Uhr Musikalische Christmette in Schwabhausen
Donnerstag, 25.12.2025 1. Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Gottesdienst in Mühlberg
Freitag, 26.12.2025 2. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr musikalischer Gottesdienst in Günthersleben
10:00 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus in Wechmar
11:00 Uhr Gottesdienst in Schwabhausen
Mittwoch, 31.12.2025 Silvester
09:30 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst mit Abendmahl

in Günthersleben
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Am 03.10.2020 wurde 
die Partnerschaftsur-
kunde zwischen der 
Gemeinde Drei Glei-
chen und der Gemein-
de Weilrod unterzeich-
net. Seitdem pflegen 
wir insgesamt einen 
guten Austausch, den 
es weiter zu entwickeln 
gilt. So gab es in die-
sem Jahr u. a. einen 
Austausch zwischen 

den Gemeindeverwaltungen, mit dem Partnerschaftsverein Weil-
rod oder auch eine gemeinsame Teilnahme am Europatag im 
Hochtaunuskreis, in Schloßborn.
Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, unsere Partnerschaft 
weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Gerade in diesen heraus-
fordernden Zeiten, mit gefühlten Dauerkrisen und einer gesell-
schaftlichen Veränderung, ist es wichtig, bestehende Strukturen 
zu erhalten und auszubauen. Dazu zählen auch Gemeindepart-
nerschaften, denn nur wer sich trifft, miteinander redet und da-
bei nach Lösungen und Kompromissen sucht, wird diese Welt 
positiv gestalten können.
Auch für das kommende Jahr 2026 wollen wir mit unserer Part-
nergemeinde Weilrod wieder gemeinsame Treffen planen und 
im aktiven Austausch bleiben.
gez. J. Leffler
Bürgermeister

UNESCO Global Geopark Thüringen Insels-
berg - Drei Gleichen
Was wäre der Geopark ohne die Menschen, die seine Geschich-
ten teilen und sich für ihre Heimat engagieren? Am Donnerstag, 
den 13.11.2025 und am Mittwoch, den 18.11.2025 durfte der 
UNESCO Global Geopark Inselsberg - Drei Gleichen gemein-
sam mit vielen engagierten Bürger:innen der Drei Gleichen zwei 
besondere Abende im Rahmen des Landesprogramms „Solida-
risches Zusammenleben der Generationen“ verbringen.
In der Kulturscheune Mühlberg kamen Menschen verschiedens-
ter Altersgruppen zusammen, tauschten Erinnerungen aus und 
entdeckten spannende Einblicke in die Geologie und Geschichte 
unserer Region. Unsere jüngsten Mitarbeiter:innen gaben ins-
pirierende Impulse - von geologischen Grundlagen und BNE 
am Bromacker über verschiedene Geopark-Projekte bis hin 
zu persönlichen Geopark-Erfahrungen. In offenen Runden und 
Kleingruppen wurden Fragen gestellt, Ideen gesammelt und so-
gar verschwundene Orte wieder ins Gedächtnis geholt. All das 
sind wertvolle Hinweise für zukünftige Geopark-Projekte und 
sind Teil einer Geschichte, die der Geopark versucht am Leben 
zu halten und für zukünftige Generationen bewahren möchte. 
Bei einer kleinen Stärkung zwischendurch entstand eine warme, 
offene Atmosphäre.
Danke an alle, die dabei waren! Ihr seid ein wichtiger Teil unseres 
lebendigen UNESCO Global Geoparks.

�

gez. E. Brauns

Neujahrskonzert mit schwedisch-deutscher  
Musikerin und Glühweinempfang  
in Wandersleben
Am 3. Januar 2026 spielt die schwedisch-deutsche Organistin 
Ann-Helena Schlüter um 16:30 Uhr mit ihrem Programm „Flö-
tenuhr - Sehnsuchtsort“ an der Schröter-Orgel in der St.-Petri-
Kirche in Wandersleben. Die Gäste werden mit einem Glüh-
weinempfang begrüßt. Es erklingen Werke von J. S. Bach und 
eigenes von der Künstlerin für die Orgel bearbeitete Werke von 
Beethoven, Mozart und Haydn. Selbst aus einer Musikerfamilie 
stammend, begann Ann-Helena Schlüter bereits mit drei Jahren 
mit dem Klavierspiel.
Dies war die Basis für ihr späteres Musikstudium, das sie als 
Konzertpianistin abschloss. Im Lauf der Jahre fand sie zur Or-
gelmusik und studierte das Instrument in Frankfurt, Heidelberg, 
Würzburg, Hamburg und Luzern. Mit der Eigenkomposition 
„Längtan“, was auf Schwedisch Sehnsucht bedeutet, erinnert 
Ann-Helena Schlüter an ihre Heimat im Norden Europas.
Die evangelische Kirchgemeinde und der Menantesförderkreis 
Wandersleben laden herzlich ein, dass neue Jahr musikalisch 
zu beginnen! Der Eintritt ist frei.
gez. B. Kramer
Pfarramt Wandersleben

Sonstiges

Teilnahme am Ehrenamtsempfang unserer  
Partnergemeinde Weilrod in Hessen
Am Sonntag, den 02.11.2025 nahm Bürgermeister, Jens Leffler 
am diesjährigen Ehrenamtsempfang unserer Partnergemeinde 
Weilrod in Hessen teil, in welchem der Ehrenbrief und der Um-
weltpreis der Gemeinde Weilrod an verdiente Mitbürgerinnen 
und Mitbürger verliehen und die Feuerwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden für ihr langjähriges Engagement im aktiven 
Feuerwehrdienst mit einer Anerkennungsprämie des Landes 
Hessen gewürdigt wurden.
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Gewerbeflächen in Mühlberg zu vermieten
Die Gemeinde Drei Gleichen bietet voraussichtlich ab 
01.01.2026 zwei Gewerbeflächen im Ortsteil Mühlberg auf 
dem Grundstück „Markt 15“ (Nebeneingang Altes Rathaus) 
zur Vermietung an:
•	 Gewerbeeinheit Seiteneingang Erdgeschoss:
	 3 Räume + WC, gesamt ca. 62 m²
•	 Gewerbeeinheit Nebengebäude 1. Obergeschoss:
	 3 Räume + Bad mit WC und Dusche + Küche, gesamt ca. 

83 m²
Beide Räumlichkeiten bieten sich zur Nutzung als Büro oder 
Gewerbefläche an.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Rönisch von der 
Gemeindeverwaltung Drei Gleichen (Tel.036202/70822).
gez. Finanzverwaltung

Das FORSTAMT informiert:
Ab Februar 2026 wird im Bereich des Thüringer Forstamts Fins-
terbergen mit den Arbeiten zur Waldbiotopkartierung begonnen.
Die Waldbiotopkartierung ist nach §5 Thüringer Waldgesetz 
durch die Landesforstanstalt flächendeckend für alle Waldbe-
sitzarten kostenfrei durchzuführen. Hierbei werden verschiedene 
Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen 
Waldbestand charakterisieren.
Zuständig für die fachliche Betreuung der Waldbiotopkartie-
rung ist das Sachgebiet 3.4 Waldnaturschutz/Schutzgebiete der 
ThüringenForst AöR mit Sitz in Erfurt. Die entsprechenden Kar-
tierungsarbeiten werden durch beauftragte Unternehmen durch-
geführt. Diese dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen 
jeden Eigentums betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 ThürWaldG) sowie 
Waldwege mit Kraftfahrzeugen befahren (§6 Abs. 6 ThürWaldG).
Für weitere Fragen zur Waldbiotopkartierung stehen das Forstamt 
oder das Sachgebiet 3.4 Waldnaturschutz/Schutzgebiete in der 
Zentrale der ThüringenForst AöR gerne zur Verfügung. Zu errei-
chen sind die beiden Dienststellen über folgende Kontaktdaten:

Forstamt Finsterbergen
Friedrichrodaer Weg 3
99894 Friedrichroda
Tel.
Email:

03623 - 36250
forstamt.finsterbergen@forst.thueringen.de

Thüringenforst - Anstalt öffentlichen Rechts
Hallesche Straße 20
99085 Erfurt
Tel:
Email:

(03621) 3789800
Zentrale@forst.thueringen.de

Ihre Agathe-Beraterin informiert
Liebe Seniorinnen und Senioren,
das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu - ein guter Moment, um 
innezuhalten und zurückzublicken. Von Herzen möchte ich Ihnen 
für Ihr Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit danken. In 
unseren Gesprächen durfte ich Sie als Ihre Agathe-Beraterin 
durch freudige, herausfordernde und manchmal auch schwierige 
Zeiten begleiten - stets mit dem Versprechen, Ihnen zuzuhören, 
Ihre Anliegen ernst zu nehmen und gemeinsam tragfähige Lö-
sungen zu entwickeln.
Ihre Offenheit, Ihr Mut und Ihre Bereitschaft, neue Wege zu ge-
hen, sind für mich eine große Inspiration. Durch Sie konnte ich 
wertvolle Einblicke gewinnen, individuelle Bedürfnisse erkennen 
und Impulse setzen, die Ihren Alltag bereichern und Ihre Le-
bensqualität stärken. Jeder Austausch war auch für mich eine 
Bereicherung - geprägt von Vertrauen, Respekt und der Freude 
an klaren, wohlüberlegten Entscheidungen.
Für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, sind wir sehr 
dankbar. Zugleich verstehen wir es als Verpflichtung: Auch im 
kommenden Jahr möchten wir Sie mit Herz, Verstand und Erfah-
rung begleiten - auf Ihrem Weg, Ihre Ziele zu erreichen, Heraus-
forderungen zu meistern und das Leben nach Ihren Vorstellungen 
zu gestalten.

Weihnachtsgruß des  
Gemeindebrandmeisters
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
wieder geht ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. 
Zahlreiche Stunden wurden ehrenamtlich geleistet, ob bei 
der Ausbildung, bei Übungen, bei der Kinder- und Jugend-
arbeit und in den bisher 121 Einsätzen in diesem Jahr.
Für Euer Engagement, Eure Einsatzbereitschaft und Eure 
Zuverlässigkeit danke ich Euch sehr!
Bei den Brand- und Hilfeleistungseinsätzen habt Ihr Euer 
Wissen und Können erfolgreich unter Beweis gestellt. An 
365 Tagen im Jahr steht Ihr rund um die Uhr bereit, um 
das Leben und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und 
Bürger zu schützen, Schaden von Menschen, Tieren, dem 
Eigentum und unserer Umwelt abzuwenden.
Dafür gebührt Euch höchste Achtung und Anerkennung 
aller Einwohner unserer Gemeinde. Ich bedanke mich bei 
Euch, und bei Euren Familien und Arbeitgebern für das 
aufgebrachte Verständnis. 175 aktive Feuerwehrangehörige 
zählen die Einsatzabteilungen insgesamt. Über 100 Kinder- 
und Jugendliche sind in unseren Jugendfeuerwehren enga-
giert. Das sind stolze Zahlen für unsere Gemeinde und eine 
Bestätigung für guten kameradschaftlichen Zusammenhalt 
in den Ortsteilfeuerwehren.
Ich wünsche uns allen, dass wir in der bevorstehenden 
Weihnachtszeit etwas Ruhe finden, Zeit zur Besinnung und 
zum Gedenken haben, und ein friedvolles und gesegnetes 
Weihnachtsfest feiern dürfen.
Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr!
gez. C. Hallmann
Gemeindebrandmeister

Sicher durch die Weihnachtszeit
Unachtsamkeit im Umgang mit Kerzen  
ist häufige Ursache für Brände!
Damit wir Sie in der Weihnachtszeit nicht besuchen, gibt es 
sieben einfache Tipps, die helfen, Brände zu verhindern:
•	 Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare 

Halterung.
•	 Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegen-

ständen oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.
•	 Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen!
•	 Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken 

rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.
•	 Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann umso 

leichter entflammbar - ziehen Sie solche Brandfallen recht-
zeitig aus dem Verkehr.

•	 In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. 
Diese sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen.

•	 Achten Sie bei elektrischen Lichterketten - etwa auf dem 
Balkon - darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden.

Beugen Sie vor: Halten Sie für den Brandfall ein Gefäß mit 
Wasser griffbereit, denn um ein Gefäß mit 10-12 Litern Wasser 
zu füllen, benötigen Sie ca. 1 Minute. Genau das kann eine Mi-
nute zu spät sein…
Alarmieren Sie bei Feuer sofort die Feuerwehr über den Not-
ruf 112, bewahren Sie Ruhe, verlassen Sie den Brandraum und 
schließen die Tür. Weisen Sie die Feuerwehrkräfte ein!
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Im Namen aller Wehrführer,
gez. C. Hallmann

Gemeindebrandmeister
gez. T. Hastolz

Stv. Gemeindebrandmeister
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Telefon:
E-Mail:

Mehr Infos zum Geopark:

+49 3623 / 33200
info@friedrichroda.de
geologe@thueringer-geopark.de
www.thueringer-geopark.de

Förderrichtlinie des Landkreises Gotha zur  
personellen Sicherung der medizinischen  
Versorgung

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Empfänger einer Förderung im Sinne dieser Richtlinie, ge-
währt in Form eines Stipendiums, sind
1. Studierende der Humanmedizin und Zahnmedizin, die den  

1. Abschnitt der ärztlichen/zahnärtzlichen Prüfung erfolgreich 
abgelegt haben, im Folgenden Studierende genannt sowie

2. in Praxen nach Absatz 3 Beschäftigte mit den Qualifizie-
rungszielen
a. Ärztliche/r Assistent/in oder Physician Assistance (PA)
b. Nichtärztliche/r Praxisassistent/in (NÄPA)
c. Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in (ZMP)
d. Dentalhygieniker/in (DH)
e. Zahnmedizinische/r Fachassistent/in (ZMF), im Fol-

genden Qualifizierungswillige genannt.
(2) Empfänger einer Förderung im Sinne dieser Richtlinie, ge-
währt in Form eines Zuschusses, sind Fachärzte gemäß den 
Fachrichtungen des Absatz 1 Nr. 1., die im Landkreis Gotha eine 
Praxis gründen oder im Rahmen einer Nachfolge übernehmen 
wollen; im Folgenden Niederlassungs- willige genannt.
(3) Als Praxis im Sinne dieser Richtlinie gelten Facharztpraxen 
(Vertragsarztpraxen) sowie Zahnarzt- praxen (Vertragszahnpra-
xen) oder Praxisgemeinschaften, mit Ausnahme von Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ).

§ 2 Zwecke der Förderung
(1) Der Landkreis Gotha fördert die Absicherung der langfristi-
gen personellen Ausstattung in der ambulanten medizinischen 
Versorgung durch die Vergabe von Stipendien an Studierende 
und Qualifizierungswillige sowie durch Zuschüsse an Nieder-
lassungswillige.
(2) Der Landkreis Gotha gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
jährlich bis zu drei Studierenden ein Stipendium mit dem Ziel, dass 
die Empfängerinnen und Empfänger im Anschluss an ihr erfolg-
reich absolviertes Studium und ihre Weiterbildung zum Facharzt
1.	 eine Praxis, die der Absicherung der medizinischen Versor-

gung im Landkreis Gotha dient, für den Zeitraum von min-
destens fünf Jahren übernehmen oder gründen oder

2.	 angestellt in einer Praxis im Sinne von § 1 Absatz 3 für den 
oben genannten Zeitraum tätig sind oder als Arzt im Gesund-
heitsamt des Landkreises Gotha tätig werden.

(3) Der Landkreis Gotha gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
jährlich bis zu drei Qualifizierungswilligen ein Stipendium mit dem 
Ziel, dass die Empfängerinnen und Empfänger im Anschluss an ihre 
erfolgreich absolvierte Fortbildung eine entsprechende Tätigkeit in 
einer Praxis im Landkreis Gotha für den Zeitraum von mindestens 
drei Jahren fortsetzen bzw. aufnehmen, wobei Arbeitsplatzwechsel 
innerhalb des Landkreisgebietes förderunschädlich sind.
(4) Der Landkreis Gotha gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
jährlich einmalig einen Zuschuss zur sächlichen/medizintech-
nischen Ausstattung von Praxen an Niederlassungswillige, für 
not- wendige Ausgaben für Investitionen, insbesondere Sachaus-
gaben im Rahmen der Renovierung bzw. des Umbaus der Praxis-
räume, der Anschaffung von medizintechnischen Gerätschaften 
und der Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung sowie 
Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit. Von der Förde-
rung ausgeschlossen ist die Anschaffung von Kraftfahrzeugen 
jeglicher Art sowie die Berücksichtigung sogenannter Goodwill-
Kosten bei Praxisübernahmen (immaterieller Praxiswert).
(5) Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf Gewährung 
einer Förderung nach den Absätzen 2 bis 4 besteht nicht; viel-
mehr entscheidet der Landkreis Gotha nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

§ 3 Voraussetzungen für Studierende
(1) Das Stipendium können auf Antrag Studierende erhalten, die 
an einer Universität oder gleich- gestellten Hochschule (Univer-
sität) in Deutschland oder in einem Mitgliedsland der EU, dessen 
Approbationen in Deutschland anerkannt werden, studieren.

Im Namen des gesamten Teams von Agathe-Beratungsteams wün-
sche ich Ihnen frohe Festtage, erholsame Stunden, Gesundheit 
und Zuversicht für das neue Jahr. Wir freuen uns darauf, Sie auch 
2026 wiederzusehen und gemeinsam Ihre Anliegen weiterzuführen.
Herzliche Grüße
von Ihrer Simone Schieke und dem Team der Agathe im 
LK Gotha

Die Agathe Berater und Beraterinnen werden eine Weihnachts- 
Beratungspause vom 22.12.2025 bis 02.01.2026 einlegen. Im 
neuen Jahr können Sie uns ab 05.01.2025 wie gewohnt von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr anrufen und 
wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches Gespräch an 
einem Ort Ihrer Wahl (zu Hause, beim Spaziergang, im Büro…).

Simone Schieke
Ihre AGATHE-Beraterin in Nesse- Apfelstädt
Sie erreichen mich telefonisch 
direkt unter: 0162 7730176
Oder übers Landratsamt Gotha 
unter: 03621 214500
oder per E-Mail an; agathe@kruegerverein.de
ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS vor Betrügern:
Der Kontaktwunsch geht immer von Ihnen aus. Ich als Bera-
tungsfachkraft rufe niemals mit unterdrückter Nummer an und 
niemals unangekündigt.

Neue Geopark-Führer Ausbildung startet 2026
Der UNESCO Global Geopark „Thüringen Inselsberg-Drei Glei-
chen“ bildet 2026 neue Geopark-Führer aus. Gesucht werden 
dafür naturinteressierte Wanderfreunde mit oder (noch) ohne 
Erfahrung in der Wanderleitung.
Der UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Glei-
chen ist ein nach nationalen und internationalen Standards zer-
tifizierter Geopark. Seit 2008 ist er als Nationaler GeoPark in 
Deutschland zertifiziert. Im April 2021 wurde der Geopark in 
das Netzwerk der UNESCO Global Geoparks aufgenommen.
UNESCO Global Geoparks verbinden ganzheitlich das Naturerbe 
mit dem Kulturerbe und sind Modellregionen für nachhaltige Ent-
wicklung. Eine Hauptaufgabe des Geoparks ist die Bewahrung 
und Vermittlung des international bedeutenden geologischen 
Erbes. Für die Besucher wurden hierfür im gesamten Geopark 
GeoRouten mit einer Gesamtlänge von über 500 km entwickelt.
Bewaldete Höhenzüge und sonnige Burgberge erzählen durch ihre 
spektakulären Fossilfunde die spannende Entwicklungsgeschichte 
der Saurier auf dem Superkontinent Pangäa. Doch der Geopark hat 
noch mehr zu bieten: romantische Felsentore, kühle Bergbäche, 
eine tropische Insel, erloschene Vulkane und heilende Quellen.
Lernen Sie die Geheimnisse der Ursaurier vom Bromacker ken-
nen. Wandern Sie trockenen Fußes durch tropische Riffe und 
begegnen Sie den frühen Dinosauriern im Drei Gleichen Gebiet. 
Diese spannenden (Erd-)Geschichten lernen Sie in der Ausbil-
dung zum Geopark-Führer kennen.
Das erste Treffen findet am Freitag, den 16. Januar 2026, um 
14 Uhr im GeoInfozentrum an der Marienglashöhle Fried-
richroda statt (Kennenlerntermin und Einführung).
Die weitere Ausbildung findet an 6 Terminen im (überwiegend) 
zweiwöchentlichen Turnus an wechselnden Orten im UNESCO 
Global Geopark statt. Die ersten vorgesehenen Termine sind:

der 30. Januar 2026, der 13. Februar 2026
und der 27. Februar 2026 (jeweils Freitag).

Die Ausbildung ist kostenlos.
Interessierte melden sich bitte unter:
Touristinfo Friedrichroda
Hauptstraße 55, 99894 Friedrichroda
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Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

Liebe Thüringerinnen 
und Thüringer,
Ihnen und Ihren Angehörigen  
wünsche ich eine gesegnete 
Adventszeit, frohe und friedliche 
Weihnachtstage sowie ein gesundes 
und gelingendes Jahr 2026.

Vieles bewegt unser Land – in 
Thüringen, in Deutschland, in 
Europa und in der Welt. Gerade in 
unruhigen Zeiten schenkt uns das 
Weihnachtsfest Orientierung, Halt 
und Zuversicht. Es erinnert uns 
an die christliche Botschaft von 
Hoffnung, Frieden und Nächsten- 
liebe – Werte, die unser Zusammen-
leben im Freistaat tragen.

Weihnachten bleibt ein festes  
Stück Tradition im Grünen Herzen 
Deutschlands: ein Moment der  
Stille, der Dankbarkeit und des 
Miteinanders.

In diesem Sinne wünsche ich  
Ihnen von Herzen alles Gute.

Ihr

Mario Voigt
Thüringer Ministerpräsident

„Retro“ weckt Begeisterung
Weihnachtsgeschenke für Auto- und Motorradfahrer
(akz-o) Annähernd 50 Millionen Pkws sind in Deutschland zugelas-
sen – hinzu kommen knapp 5 Millionen Motorräder. Nicht ohne 
Grund gelten die Menschen hierzulande als begeisterte Motoristen. 
Doch was sind passende Weihnachtsgeschenke für die Motoren-
thusiasten unter den Familienmitgliedern, Angehörigen und Fre-
unden? Wer Auto- und Motorradliebhabern zu Weihnachten eine 
Freude machen möchte, liegt beispielsweise mit einem Pflegeset 
oder Duftspender, mit Funktionsunterwäsche oder einer Motorra-
dabdeckung nicht verkehrt. Eine außergewöhnliche Geschenkidee 
sind Retro-Artikel mit Auto- oder Motorrad-Bezug, wie sie etwa bei 
Nostalgic-Art zu finden sind.
Weihnachten ist eine Zeit der Nostalgie – und Retro-Geschenke 
passen perfekt zu dieser Stimmung. Viele Menschen fühlen sich zu 
Autos oder Motorrädern aus vergangenen Jahrzehnten hingezogen, 
weil sie damit schöne Erinnerungen oder Erlebnisse verknüpfen. 
Diese emotionale Verbindung macht solche Geschenke persönlich 
und bedeutsam. Ihre ansprechende, einzigartige Ästhetik hebt 
Geschenke im Retro-Design zudem von ausschließlich nützlichen 
Gebrauchs- und Pflegeutensilien deutlich ab.
Ob Mercedes-Benz, VW, Ford, BMW oder Harley-Davidson: Ret-
ro-Artikel gibt es in verschiedensten Varianten, etwa als farbenfro-
he Deko-Blechschilder der Kultmarken, Emaille-Tassen oder styl-
ishe Schlüsselanhänger. Die Artikel sind hochwertig verarbeitet, 

teils „Made in Germany“, und stehen damit für Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit. Mit Preisen zwischen 3,50 und 29,95 Euro ist für 
jedes Budget das Passende dabei – für Autoliebhaber, Motorrad-
fans, Nostalgiker und einfach jeden, der das Besondere sucht.
Erhältlich sind die Geschenkideen von Nostalgic-Art im gut sor-
tierten Einzelhandel, in spezialisierten Shops für Auto- und Mo-
torradzubehör sowie online unter: https://shop.nostalgic-art.de/

Wer Auto- und Motorradliebhabern zu Weihnachten eine Freude machen 
möchte, liegt mit Retro-Artikeln genau richtig. Foto: Nostalgic-Art/akz-o
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ein gesegnetesein gesegnetes
 Weihnachtsfest Weihnachtsfest

All unseren Kunden, 
Freunden und Geschäfts- 
partnern danken wir für  
die Zusammenarbeit im  
vergangenen Jahr und 

wünschen 

verbunden mit den besten 
Wünschen für das nun  

kommende Jahr!

Gewerbepark Klinge • Schlegelstraße 13 • 99867 Gotha
) 03621 / 21 17 35

info@froebels-renovierungswelt.de
www.froebels-renovierungswelt.de

wünschen wir all unseren
Kunden, Freunden und Bekannten.

  03621 85 30 30
Am Ostbahnhof • Gotha
Kindleber Straße 132

AUTOGLAS GOTHA  GmbH

Seit 1994 sind wir mit bester  
Qualität und absoluter  

Zuverlässigkeit für Sie da!!

Weihnachtsvorfreude beginnt im Forst
In vielen Familien ist das Weihnachtsbaumfällen eine 
beliebte Tradition
(DJD). Kein Weihnachten ohne Baum: Der festliche dekorierte 
Nadelbaum ist laut einer repräsentativen Umfrage von Statista 
aus dem Jahr 2024 für die Mehrheit (59 Prozent) der Menschen in 
Deutschland unverzichtbar. 
Mit der Auswahl des Weihnachtsbaums steigt dann auch die 
Vorfreude auf das Fest – erst recht, wenn der Baum direkt an der 
Quelle, also beim Revierförster in der Nähe, ausgesucht und sogar 
eigenhändig gefällt wird. Die regionale Herkunft von Tanne & Co 
ist somit garantiert. Nicht selten runden Bratwurststände, Kinder-
punsch und weihnachtliche Musik den Familienausflug ab.

Sicher fällen mit der richtigen Ausstattung
Favorit bei den Weihnachtsbäumen ist hierzulande die Nordmann-
tanne mit ihren weichen Nadeln, aber auch eine klassische Fichte 
mit ihrem intensiven Duft ist beliebt. Um den schönsten Baum 
auszuwählen, gilt es ein paar Dinge zu beachten: In jedem Fall 
sollte man etwas Luft von der Spitze bis zur Raumdecke einplanen. 
Auch der Umfang spielt eine Rolle, wenn der Baum zum Beispiel in 
den Erker passen soll. Wichtig fürs Schmücken ist außerdem ein 
gleichmäßiger Wuchs. Oft sind die Bäume im Forst bereits gefällt; 
wer möchte, kann aber vielerorts auch selbst Hand anlegen. Sch-
nell und einfach geht das mit einer akkubetriebenen Motorsäge 
wie der Stihl MSA 70. Sie ist leicht, leise und sorgt für präzise 
Schnitte ohne Abgase. Neben der Motorsäge ist eine Astsäge 
empfehlenswert, mit der störende Äste entfernt werden können. 
Zudem ist die persönliche Schutzausrüstung wichtig. „Beim Arbeit-
en mit einer Motorsäge sind Schnittschutzhose, Motorsägenstiefel, 
Handschuhe sowie ein Helm und eine Schutzbrille erforderlich“, 
sagt Stihl-Experte Jens Gärtner. Wer mit einer Benzinsäge arbeitet, 
benötigt ebenfalls einen Gehörschutz. Unter www.stihl.de etwa 
finden sich viele weitere Tipps zum sicheren Arbeiten im Wald.

Pflege-Tipps für lang anhaltende Freude
Damit der Weihnachtsbaum nicht schon vor Heiligabend zu nadeln 
beginnt, kommt es auf die richtige Lagerung an. „Es empfiehlt sich, 
den Baum im Transportnetz nach dem Fällen für vier bis fünf Tage 
in einer unbeheizten Garage oder auf der Terrasse in einem Eimer 
mit Wasser zu akklimatisieren“, rät Jens Gärtner. Wer lange Freude 
an seinem Baum haben möchte, sollte ihn danach in einen Ständer 
mit Wasserreservoir stellen und alle ein bis zwei Tage Wasser na-
chfüllen. Um die Wasseraufnahme zu verbessern, ist es ratsam, 
den Stamm vor dem Aufstellen nochmals zwei bis drei Zentimeter 
anzuschneiden, so bleibt der Baum lange frisch. Tipp: Nach den 
Festtagen hat der Weihnachtsbaum nicht unbedingt ausgedient, 
denn seine Äste können als winterliche Beetabdeckung im Garten 
weiterverwendet werden.

� Foto: DJD/Andreas Stihl
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Wir wünschen allen Kunden,Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und VerwandtenFreunden und Verwandten
eine schöne Weihnachtszeiteine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch inund einen guten Rutsch in
ein erfolgreiches neues Jahr.ein erfolgreiches neues Jahr.

zu Hause einkaufen
WIR    LEBENSMITTEL

WIR LEBENSMITTEL

LLIIEENNEERRTT
zzuu HHaauussee eeiinnkkaauuffeenn

iinn NNeeuuddiieetteennddoorrff

Straße des Friedens 22a • 99192 N-A OT NeudietendorfStraße des Friedens 22a • 99192 N-A OT Neudietendorf
Telefon 03 62 02 / 9 03 31 • E-Mail: office@edeka-lienert.deTelefon 03 62 02 / 9 03 31 • E-Mail: office@edeka-lienert.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 20.00 Uhr · Sa. 7.00 - 18.00 UhrÖffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 20.00 Uhr · Sa. 7.00 - 18.00 Uhr

Hektik und Besinnlichkeit 
gehen Hand in Hand

Foto: unsplash.com/ak-o

Die Tage vor dem Advent 
sind von Vor freude ge-
prägt. Aber auch von Arbe-
it und Vorbereitungen. Will 
doch das Haus geschmückt 
wer den ,  um die  Vor-
weihnachtszeit gebührend 
zu zelebrieren. Symbole 
wie zum Beispiel der Stern 
spielen eine große Rolle. 
Denn er steht für den Stern, 
der die drei Heiligen Könige 
nach Bethlehem zur Krippe 
Jesu führte. Ein solcher 
Stern findet hell leuchtend 
in vielen Fenstern einen 
Platz und stimmt auf die 
besinnliche Adventszeit 
ein. Die wohl verbreitetste 
Tradition ist der Adventsk-

ranz, der in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist. 
Jeden Sonntag wird hier eine weitere Kerze entzündet und ver-
schönert das Warten auf das Weihnachtsfest. Ebenso hat der 
Adventskalender einen festen Platz in vielen Familien. Über 
diese Traditionen hinaus findet aber jeder seinen Weg durch 
diese Zeit mit eigenen Ritualen. Seien es Besuche auf einem 
Weihnachtsmarkt, Plätzchen nach Großmutters Rezept, ge-
meinsames Lesen und Singen. Immer etwas anderes, aber 
immer schön.� ak-o
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Allen Kunden und  
Freunden wünschen  

wir ein frohes 
Weihnachtsfest sowie  

ein glückliches  
neues Jahr.

Rennsteigstraße 41 · 99894 Friedrichroda - OT Finsterbergen
Tel.: 03623 / 30 62 59 • Fax: 03623 / 20 11 12

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 7-18 Uhr · Sa. 7-12 Uhr · So. 14-17 Uhr

Filialen: im Obi, Schwabhausen, im Edeka-Neukauf Kalb,  
Wechmar, und weltweit im Internet www.stollenversand.de

und Hotline 0 18 05 / 7 86 55 36 (Stollen)

Wir wünschen all unseren 
Kunden für Weihnachten 
besinnliche Tage, 
für das neue Jahr 
persönliches Wohlergehen 
und bedanken uns an dieser 
Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Brennstoffhandel 
Inh. Claudia Heidt

Friedrichsplatz 14 · 99894 Friedrichroda
Tel. 03623 / 304200

Herzliche Weihnachtsgrüße  
und die besten Wünsche für das 
neue Jahr senden wir unseren 
Kunden, Geschäftsfreunden, 
Angestellten, Bekannten und 
Freunden, verbunden mit dem 
Dank für das Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit!

Siebleber  Siebleber  
Autohaus GmbHAutohaus GmbH
Weimarer Straße 53Weimarer Straße 53
99867 Gotha99867 Gotha
TEL.: 03621 852585TEL.: 03621 852585
E-Mail: info@siebleber-autohaus.deE-Mail: info@siebleber-autohaus.de

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten besinnliche 

Weihnachtstage, verbunden mit 
den besten Wünschen für das neue Jahr.

BECK Schmiede & BECK Schmiede & 
Bauschlosserei GmbHBauschlosserei GmbH

Hauptstr. 12
99192 Apfelstädt

Tel. (036202) 8 12 57
E-Mail schmiede@beck-apf.de 
www.metallbau-apfelstaedt.de

Bitte bestätigen Sie den Korrekturabzug und faxen Sie dringend bis zum ..................................................zurück.

Bestätigt: 29

Anzeige

Anzeige

Schreibtischunterlage

Wirtschaftskarte/Aufkleber

Korrekturabzug für Schreibtischunterlagen/Wirtschaftskarte - GOTHA 2025 Datum

Schweißfachbetrieb 
nach DIN EN 1090
●  Metallbau 
●  Tore 
●  Türen 
●  Treppen 
●  Geländer 
●  Zäune 
●  Kunstschmiede-

arbeiten
●  Edelstahl- u. Alu-

miniumverarbeitung

BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH
Hauptstraße 12
99192 Apfelstädt
Tel.: 036202 81257
schmiede@beck-apf.de

seit 1838seit 1838seit 1838

www.metallbau-apfelstaedt.de
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●  Geländer 
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BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH
Hauptstraße 12
99192 Apfelstädt
Tel.: 036202 81257
schmiede@beck-apf.de

seit 1838seit 1838seit 1838

www.metallbau-apfelstaedt.de

Hier gibt‘s was auf die Glocke!
Beim einfachen Kartenspiel schnell klingeln und 
punkten
(DJD). Wenn Jungs und Mädels im Kindergartenalter ein Spiel spiel-
en wollen, soll es am besten direkt und ohne lange Erklärungen 
losgehen können. Das Kartenspiel Halli Galli Junior aus dem Amigo 
Verlag ermöglicht einen solchen schnellen Spieleinstieg und bietet 
trotzdem kurzweiligen Spaß mit geräuschvoller Action.
Sobald zwei lachende Clownkarten offen auf dem Tisch liegen, 
versuchen alle Spielenden, schnell auf die Tischglocke zu hau-
en. Wer das zuerst schafft, gewinnt alle gespielten Karten. Zeigen 
die Clowns allerdings das traurige Gesicht, darf nicht geklingelt 
werden, sonst muss man allen anderen je eine Karte vom eigenen 
Stapel abgeben.
Unter www.amigo-spiele.de gibt es weitere Informationen. Halli 
Galli Junior ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen, eine Runde 
dauert etwa 15 Minuten. � Foto: DJD/AMIGO Spiel + Freizeit
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Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir uns auf diesem Wege bei unseren
Kunden, Geschäftspartnern und Freunden herzlich bedanken.

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

99894 Friedrichroda/OT Ernstroda · Auf dem Haderland 1 · Tel. 0 36 23 / 20 09 41 
Fax 0 36 23 / 20 01 71 • E-Mail: simon-dachdecker@online.de

DACHDECKER-MEISTERBETRIEB

GmbH    

seit
1992

In den Folgen 43  |  98693 Ilmenau  |  Tel. 03677 2050-0

FROHE
WEIHNACHTEN

&  
EIN GUTES 

NEUES JAHR

wünschen wir allen Leserinnen, 
Lesern, Anzeigenkunden sowie Zustellern 

 – auch im Namen des Verlages – 

Carola
 Mietle

0175 5951011
c.mietle@wittich-
langewiesen.de

Maximilian 
Sembdner

0151 25157193
m.sembdner@wittich- 

langewiesen.de

Geschichte des Adventskranzes
Wie hat er sich im Lauf der Zeit verändert?
Wenn die Adventszeit beginnt, zündet man Woche für Woche ein 
Licht mehr an – ein Brauch, der tief verwurzelt ist. Doch wie ent-
stand der Adventskranz überhaupt, und wie hat er sich im Lauf 
der Zeit verändert?

1839 baute Johann Hinrich Wichern, ein Hamburger Theologe, für 
die Kinder seines „Rauhen Hauses“ einen Holzkreuzkranz mit viel-
en kleinen roten Kerzen und vier großen weißen. Jeden Tag wurde 
eine rote Kerze entzündet, an jedem Adventssonntag zusätzlich 
eine weiße. 
Damit wollte Wichern den Kindern das Warten auf Weihnachten 
greifbar machen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus dieser 
Idee der heute bekannte Kranz mit nur vier Kerzen. Der Ring symbol-
isiert Ewigkeit, das immergrüne Grün steht für Hoffnung, und das 
wachsende Licht steht gegen Dunkelheit. In vielen Regionen wurde 
der Kranz ab dem frühen 20. Jahrhundert beliebter und einzelne 
Kirchen führten ihn offiziell ein.
In der Gestaltung sind dem Adventskranz kaum Grenzen gesetzt: 
Klassisch aus Tannengrün, mit Zapfen und Beeren, oder modern 
mit Metall-, Glas- oder LED-Elementen. Besonders beliebt sind Var-
ianten mit Naturmaterialien, Trockenblumen oder minimalistischen 
Designs. Sicherheitsaspekte (z. B. Abstand zu brennbaren Materi-
alien, sichere Kerzenhalter, LED-Optionen) spielen heute ebenfalls 
eine große Rolle.� sp-o
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Frühbote & Brand GmbH
Platz- & Außenraumgestaltung 

Straßenbau - Pflasterarbeiten
Kanalbau - Abbrucharbeiten 

Bau von Regenwasserzisternen

Brand & Frühbote GbRBrand & Frühbote GbR
- Containerdienst 

- Transporte 
- Erdarbeiten 

- Abbrucharbeiten

Bornberg 10 | 99869 Tröchtelborn
Tel. 036258/5320 | info@fruehbote-brand.de 

www.fruehbote-brand.de

         In diesem Sinne möchten wir uns auch dieses Jahr für das  
           entgegengebrachte Vertrauen bei allen Kunden bedanken.

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch in das Jahr 2026.

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,

und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,

und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke)

Bornberg 10 | 99869 Tröchtelborn
Tel. 036258/5320 | Fax 036258/53218

PENSION & RESTAURANT

SCHÜTZENHOF
Inhaber: Sabrina Mender
Burgstraße 5 
99869 Drei Gleichen / OT Mühlberg

Telefon: 03 62 56 / 85 00 0
E-Mail: info@pension-schuetzenhof.de
Internet: www.pension-schuetzenhof.de

wünschen wir allen 
Gästen, Freunden und Bekannten,

verbunden mit den besten Wünschen für 2026!

FroheFrohe

FesttageFesttage ✯
✯

✯

✯

✰

✰

✰

✰

✰
✰

Mit dem Dank an unsere Kunden für das in diesem Jahr 
entgegengebrachte Vertrauen verbinden wir den Wunsch für

ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

DACHDECKER
Meisterbetrieb
Klaus Kehr

Querstraße 14 · 99869 Günthersleben - Wechmar
Tel.: 03 62 56 / 2 09 42  ·  Fax: 03 62 56 / 3 27 88 · Funktel.: 01 73 / 5 71 75 79

• Steildach • Flachdach • Gründach
• Spengler • Fassade

� Foto: DJD/doc Ibuprofen Schmerzgel/Getty Images/BongkarnThanyakij

Verspannt durch den Advent –  
das muss nicht sein
Mit Wärme, Bewegung und Achtsamkeit kann man 
dem Weihnachtsstress entgegenwirken
(DJD). Ein gelungenes Weihnachtsfest ist etwas Wunderbares. 
Aber der Weg dorthin mit Großputz, Geschenke kaufen, Backen, 
Dekorieren und gesellschaftlichen Events löst häufig Stress aus. 
Und dieser sorgt dann oftmals für schmerzhafte Verspannungen 
im Nacken- und Rückenbereich. Zur Vorbeugung hilft es, den Ter-
minkalender abzuspecken, Aufgaben zu delegieren und bei Putz- 
und Dekoarbeiten öfter Gymnastikpausen einzulegen – passende 
Übungen finden sich unter www.doc-gegen-schmerzen.de. 
Wenn Rücken und Nacken bereits schmerzen, können eine Wärm-
flasche oder ein Bad die Muskeln lockern. Gezielte Wärme über 
Stunden spenden etwa die Nacken-Auflage und der Rücken-Gür-
tel von doc Therma. Sie verschwinden dezent unter der Kleidung, 
wärmen für acht bis zwölf Stunden und schränken die Mobilität 
nicht ein.
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Am Ende des alten Jahres möchten wir uns  
bei allen Kunden, Freunden, Bekannten und

Geschäftspartnern  für das entgegengebrachte  
Vertrauen und die angenehme

Zusammenarbeit bedanken.

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und  
Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, friedvolles neues Jahr.

Zur Heide 4, 99885 Ohrdruf  OT Gräfenhain • Tel. 03624-37 30-0

www.dachdecker-kilian.de
info@dachdecker-kilian.de

Für die angenehme Zusammenarbeit  
und für das Vertrauen,  

das Sie in uns gesetzt haben,  
möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen  

wir frohe Festtage und ein gesundes,  
erfolgreiches und glückliches neues Jahr.

Ihr Team vom

Autohaus Geffe
99894 Friedrichroda OT Ernstroda 

Cumbacher Straße 17

Ente
DER Weihnachtsklassiker
(spp-o) Wenn es nach Bratapfel duftet, ist es Zeit für Klassiker mit 
Twist: Diese gefüllte Ente bringt fruchtige Süße, nussigen Biss 
und zartes Fleisch in ein Gericht, das Eindruck macht – nicht nur 
an Festtagen.
Die Füllung aus Äpfeln, Birnen, Rosinen und Walnüssen verleiht der 
Ente eine feine Würze, die perfekt zur knusprigen Haut und dem 
aromatischen Fleisch passt. Dabei überzeugt die Barbarie-Ente mit 
feiner Struktur und besonders saftigem Geschmack.

Gefüllte Barbarie-Ente mit Äpfeln, Birnen und 
Walnüssen
Zutaten für 6 Personen
•	 1 Barbarie-Ente
•	 2 große Äpfel
•	 2 große Birnen
•	 2 Handvoll Walnusskerne
•	 2 Handvoll Rosinen
•	 Salz, Pfeffer
•	 Beilagen: Rosenkohl, Rotkohl und Kartoffeln nach Belieben

Zubereitung
Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Äpfel, Birnen, Rosinen und 
Walnüsse mit Salz und Pfeffer mischen, in die Ente füllen. Ente von 
außen würzen und in einen Bräter legen.
Pro Kilogramm etwa 1 Stunde garen. Anschließend entbeinen und 
vor dem Servieren nochmals 20 Minuten bei 220 °C nachbräunen. 
Tipp: Die Kombination aus fruchtiger Süße und nussigem Biss 
verleiht der Barbarie-Ente eine festliche Note – perfekt für den 
Weihnachtsabend.

Foto: Marcel Fulsche/akz-o
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Wir wünschen Ihnen und Ihren  
Familien ein schönes Weihnachtsfest, 
besinnliche Feiertage und  
einen guten Start ins neue Jahr! 

Daniel Vettrich

In Erfurt, Neudietendorf, Elxleben, Gotha-Siebleben,
Günthersleben und Großrudestedt

Weihnachtszeit, eine Zeit der Besinnung und der Liebe.

Bestattungshaus

Wolf
In Erfurt, Neudietendorf, 
Elxleben, Gotha-Siebleben, 

Großrudestedt und Angelroda
Günthersleben,

29 

ZulassungsdienstZulassungsdienst
Isabel Armstroff  / Isabel Armstroff  / im AH Streitim AH Streit

Ihr Zulassungsdienst vor Ort
Zulassungsaufträge  heute abgeben  morgen abholen

Montag – Freitag 8:00 –17:00 Uhr
Auch Abholung der Fahrzeugdokumente möglich.

Telefon: 036256 27916 • Mobil: 0151 21458424 
Am Oberried 3 • 99869 Drei Gleichen
OT Günthersleben
E-Mail: info@zulassungsdienst-gotha.de
www.zulassungsdienst-gotha.de

Auch Abholung der Fahrzeugdokumente möglich.

Telefon: 036256 27916 • Mobil: 0151 21458424 

Auch Abholung der Fahrzeugdokumente möglich.

Telefon: 036256 27916 • Mobil: 0151 21458424 

Honda-Vertragshändler
in Günthersleben, Tel. 036256/2790

Ein frohes Fest und  
allzeit gute Fahrt für 2026 

wünschen

Ein frohes Fest und  
allzeit gute Fahrt für 2026 

wünschen

&&
Ich bedanke mich  

recht herzlich für Ihr  
Vertrauen und  

wünsche Ihnen frohe 
Weihnachten und  
ein erfolgreiches  

neues Jahr.
Ihre

Christine Kopplin

Seebergen
Tel. 03 62 56 / 8 05 18

Kreativ schenken mit Herz
So lassen sich Fotos in individuelle Geschenke 
verwandeln
(DJD). Geschenke mit persönlichem Charakter: Mit etwas Kreativi-
tät lassen sich Fotos in individuelle Präsente verwandeln. Ein Foto-
buch etwa bewahrt gemeinsame Erlebnisse und lädt immer wieder 
zum Blättern ein. Ob verschneite Landschaften, festliche Abende 
mit der Familie oder der Sommerurlaub am Meer – die schönsten 
Momente werden zu einem liebevoll gestalteten Jahresrückblick 
zusammengefügt. 
Auch Fotokalender, hochwertig gedruckte Wandbilder oder kleine 
Aufmerksamkeiten wie eine originell gestaltete Tasse sind schöne 
Unikate. Mit der kostenlosen Software zum Download unter www.
pixum.de lassen sich Fotos bequem am Computer zu individuellen 
Designs zusammenstellen. Wer lieber spontan kreativ wird, nutzt 
beispielsweise die Pixum App für Android und iOS.

� Foto: DJD/Pixum
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Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

Ohrdruf, Kirchstr. 4, 03624/312353

Gotha, Oststr. 29, 03621/406141

www.trenker­besta�ungen.de

Wir wünschen Ihnen

besinnliche Weihnachten, 

ein gesundes neues Jahr

und danken Ihnen für das 

entgegengebrachte Vertrauen.

Ohrdruf, Kirchstr. 4, 03624/312353
Gotha, Langensalzaer Str. 83, 03621/406141

Drei Gleichen OT Mühlberg
www.trenker-bestattungen.de

HEIZUNG • LÜFTUNG • SANITÄR
● Solarium
● Schornsteinsanierung
● Kundenservice

AXEL ZEITSCH
Heizungsmeister

Neue Straße 9 • 99869 Drei Gleichen OT Grabsleben
Tel.: 03 62 02 / 8 05 57 • Fax: 03 62 02 / 2 06 89

Frohe
Weihnachten
und ein erfolgreiches
neues Jahr
wünscht allen Kunden,
Freunden und Bekannten

Kulinarischer Genuss
Welches Wasser zu welchem Essen
(spp-o) Mit seiner Geschmacksvielfalt von süß, bitter, säuerlich 
oder salzig unterstützt und verstärkt Mineralwasser die Aromen 
von Speisen und Getränken und trägt so zu einem gelungenen 
kulinarischen Genuss bei.
Die Bandbreite der über 500 Mineralwässer reicht von leicht min-
eralisierten, die sich durch ihre feine Struktur auszeichnen, bis 
hin zu hoch mineralisierten Wässern mit über 1000 mg/l gelösten 
Mineralstoffen und intensivem Geschmack. „Mineralwässer um 
500 mg/l Mineralisation passen ideal zu leichten Vorspeisen“, 
erläutert Sommelière Gerlinde Mock.
Beim Hauptgang zeigt Mineralwasser seine Vielfalt besonders 
gut. „Zu gebratenen Fischgerichten überrascht ein komplexeres 
natriumhaltiges Mineralwasser. Es betont die feinen Aromen des 
Fisches und Kohlensäure reinigt Geschmacksknospen und Gaumen 
zwischen den Bissen“, sagt Mock. Zu kräftigen Fleischgerichten 
überzeugen hoher Mineralstoffgehalt und ausgeprägte Kohlensäure.
Auch in Kombination mit Wein liegt das Augenmerk auf Miner-
alstoffen und Kohlensäuregehalt. „Bei jungen, säurebetonten 
Weißweinen wie Riesling oder Sauvignon Blanc empfiehlt sich 
ein Mineralwasser mit sanft moussierender Kohlensäure“, rät die 
Sommelière. Für kräftigere Weißweine, wie einen gereiften Grau-
burgunder, bietet ein sprudelndes Mineralwasser eine interessante 
Ergänzung. Holzbetonte Rotweine brauchen stilles Mineralwasser, 
das die Gerbstoffe ausgleicht und den Gaumen beruhigt.

� Foto: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-o
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Vielen Dank für die zahlreichen 
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten, 

anlässlich unseres  

25-JÄHRIGEN 
FIRMENJUBILÄUMS.
Wir bedanken uns bei unserer Kundschaft 

und unseren Geschäftskunden,
für die langjährige Treue und freuen uns auf 

weitere gute Zusammenarbeit.

Suhler Straße 7 d • 99885 Ohrdruf

E-Mail: sl-auto-center@gmx.de Oliver Libuda 0172 - 6 50 51 54
web: www.slautocenter.de Ullrich Schäder 0172 - 3 66 29 26

Tel. 03624 - 31 25 50 | Fax 03624 - 31 86 94
Kfz-Reparaturen • Unfallinstandsetzung • Zubehör • Ersatzteile

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension-Plus (Frühstück, 
Snack, Abendessen)

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“  
mit Reiner Meutsch

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
·  50 € Spende sind im Reisepreis inkludiert und 

kommen automatisch der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach 
nahe Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge 
ist eine Oase der Entspannung inmitten eines 
Palmengartens am Indischen Ozean. Die Hafen-
stadt Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der 
Hotelanlage entfernt. Erleben Sie optional die 
atemberaubende und vielfältige Tierwelt Afrikas 
bei einer Safariverlängerung. Der musikali-
sche Höhepunkt ist das Konzert unter Palmen 
„STARS UNTER AFRIKAS STERNEN“
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP. Freuen Sie sich auf die TOP 
Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, 
Henning Krautmacher und Matze Knop.

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 16.02.-24.02.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frank-
furt  inkl. Flug, Halbpension-Plus 

und Konzert

Buchungscode:
LW27

Kenia Traumreise 2027
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

www.schlagernacht-kenia.de
Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten für 2027 als 
Grundreise1 o. mit Kurzsafari2,
Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
16.2. – 24.2. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
19.2. – 1.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.399 € p. P.
14.2. – 1.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.199 € p. P.
19.2. – 6.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.749 € p. P.

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Henning 
Krautmacher und Comedian Matze Knop

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)
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2025VeranstaltungenVeranstaltungen
Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr… Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr… 

Karten: Tourist Information Gotha
03621 510 450,  Stiftung Schloss
Friedenstein Gotha 03621 82340, 
im Ticketshop Thüringen 0361 227 5 227 
und allen bekannten VVK-Stellen

Gotha - Kulturhaus

Beginn: 15.00 Uhr
Dezember` 25
20.
Samstag

Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung in Ahrweiler für 2 – 4 Personen. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 59,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

onlinedrucken
onlineonlineonlineonlinedruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckengünstigJetzt

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztWahnsinn!Diese Preise sind der 
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Beisetzungen 

­ auf dem Friedhof, 

­ in der Natur, zur  See, 

­ im Wald: Ruheforst,

Ruhewald und Friedwald, 

­ zu Hause als Baum: 

Tree of life 

­ Diamantbesta�ung.

Weitere Angebote:

­ Erinnerungskristalle, 

­ Fingerprintschmuck,

­ Trauerdruck.

www.trenker­besta�ungen.de

Besta�ungsvorsorge

... eine Sorge weniger.

Eine rechtzei�ge Vorsorge

gewährleistet, dass im

Trauerfall alles nach Ihren

Wünschen und

Vorstellungen geregelt ist.

Die gesicherte Finanzierung

entlastet Ihre Angehörigen.

Erd­ und Feuerbesta�ung

Informa�onen erhalten Sie bei uns 

kostenfrei und unverbindlich.

Tel. 03624 / 312353

Tel. 03621 / 406141

Tag & Nacht erreichbar

Ohrdruf, Kirchstr. 4,

Gotha, Langensalzaer Str. 83

Drei Gleichen OT Mühlberg

Henck RecHtsanwälte
Bergstraße 9 (Krügerhaus) • 99192 Neudietendorf

Tel.: 03 62 02 / 2 20 40 • Fax: 03 62 02 / 2 20 41

– Termine nach Vereinbarung –

info@rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

PassenderPassender
AnzugAnzug

gefällig?gefällig?

ÜberÜber 3.0003.000 neueneue BrautkleiderBrautkleider
zum Outlet-Preis abzum Outlet-Preis ab 99,–99,– €€

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3.000 vorrätigen
hochwertigen neuen Brautkleidern bekannter deutscher
und internationaler Markenhersteller zum Outlet-Festpreis.

Große Auswahl an passendem Zubehör,
Event-Mode und Anzügen
Anprobetermin vereinbaren
unter 03591 3189909 oder  0151 42266500

Numismatiker sucht Münzen aller Art
Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.

Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338
Ihr Partner für  

Anzeigen nach Maß! 
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LINUS WITTICH Medien KG

Hallo Mamas und Papas, Kinder, Omas und Opas,  
frisch Vermählte aufgepasst!
Gestalten Sie in wenigen Schritten Ihre ganz persönliche und  
individuelle Familienanzeige schnell und einfach über das Internet! 

Einfach auf www.wittich.de/anzeigen/familienanzeigen gehen und den  
Erscheinungsort eingeben. Schon können Sie aus verschiedenen  
Anzeigenvorlagen auswählen oder selbst kreativ sein!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da.
Telefonisch: 0 36 77 - 20 50- 0
Per E-Mail: info@wittich-langewiesen.de
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Ihre persönliche Ihre persönliche 

FamilienanzeigeFamilienanzeige

EIN KIND FÜLLT DEN 
PLATZ IN DEINEM 

HERZEN, VON DEM DU 
NIE WUSSTEST, DASS 

ER LEER WAR.

DANKE
FÜR DIE GLÜCKWÜNSCHE 

UND GESCHENKE ZUR 
GEBURT UNSERES SOHNES.

MAYA UND DAVID

3.10.2022  
UM 09.01 UHR
3550 GRAMM  
UND 53 CM

Lorenzo

Wir sagen JA!

Anna-Lena & 
Joachim Muster
Am 22. September 2022 um 11.30 Uhr im Rathaus 
Musterhausen.

Musterdorf, im September 2022

♥♥♥♥♥♥-lichen Dank!
Für die vielen Blumen, Glückwünsche und 

Geschenke anlässlich meines

65. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, 

Freunden, Nachbarn und Bekannten recht 
herzlich bedanken.

Ein herzliches Dankeschön gilt der  
Pension Mustermann und dem 

Schützenverein Muster.

Eure Karin Musterheim
Musterstadt, im August 2022

Der Tag unserer

Silberhochzeit
soll für uns wunderschön

werden. Und das wollen wir  
mit euch – unseren Verwandten, 

Freunden und Bekannten –
am 10. Dezember 2022 

gebührend feiern.
Wir freuen uns darauf.

Wilma Musterbach
Christian Musterbach

Musterheim, Musterstraße 25,
im November 2022

F22_65c
H: 55 x B: 90 mm

F22_102c
H: 80 x B: 90 mm

F22_206c
H: 85 x 
B: 90 mm F22_43c

H: 60 x B: 90 mm
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LANDES
EISENACH
THEATER

Theaterplatz 4+7 | 99817 Eisenach
landestheater-eisenach.de

Theaterkasse: 03691/256-219

SPIELPLAN
Januar 2026

ATLANTIC AFFAIRS
09., 10., 15. 19.30 UHR
11. 18.00 UHR
13. 11.00 UHR

NEUJAHRSKONZERT
02. 19.30 UHR

ROMEO UND JULIA 
OP. 64
25. 18.00 UHR
11., 26.  19.30 UHR

KLEINER MANN, 
WAS NUN?
18. 18.00 UHR

DIE KLEINE HEXE
FAMILIENVORSTELLUNGEN
04., 17. 15.00 UHR

4. SINFONIE-
KONZERT
23. 19.30 UHR

THÜRINGER 
SPEZIALITÄTEN
22., 24., 
30. 19.30 UHR

PARIS, PARIS
16. 19.30 UHR

SOLO SUNNY
31. 19.30 UHR
Änderungen vorbehalten!

09., 10., 15. 19.30 UHRAUSVERKAUFT!09., 10., 15. 19.30 UHRAUSVERKAUFT!09., 10., 15. 19.30 UHR
11. 18.00 UHRAUSVERKAUFT!11. 18.00 UHRAUSVERKAUFT!11. 18.00 UHR

* Balkon
* Treppen-Geländer
* Zäune m. Tür & Tor
* Handläufe * Pergola
* Vordächer * Carport
und vieles mehr!
Bauelemente aus Holz,
Kunststoff, Aluminium
Zum Selbermachen oder
Komplettleistung von
Aufmaß bis zum Aufbau!

Besuchen Sie uns:  Mo-Fr. 9.00-17.30 Uhr
wir beraten Sie! Sa. nach Vereinbarung

HAGAL-Geländermarkt,
Waltershausen, Ohrdrufer Straße 7a
Tel. 03622/902698

Die Visitenkarte
für
Ihr
Haus

Sie möchten 
Ihr Haus 
verkaufen?
Wir sagen es Ihnen! Mit einer 
aktuellen Marktwert-Einschätzung 
für nur 49 Euro.

Olaf Fleischer
Gebietsleiter der BKM
Tel. 03623/20 13 13

Oder suchen Sie?
Hier finden Sie:

go.bkm.de/olaf-fleischer

?

Rat und Hilfe im Trauerfall
Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an 

Daniel Vettrich · Funk 01 72 - 3 53 49 68 
Neudietendorf: 03 62 02 - 2 20 00 
Günthersleben: 03 62 56 - 87 99 63
seriös - würdevoll - zuverlässig

Bestattungshaus

 Wolf

Wir sind schon lange welt-
weit vernetzt und teilen 
Ideen und Wissen mit loka-
len Partnern. Damit arme 
und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.
Wir sind schon lange welt-
weit vernetzt und teilen 
Ideen und Wissen mit loka-
len Partnern. Damit arme 
und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das 
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis 
zur fachgerechten Montage!
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Drei-Gleichen-Bote, 13.12.2025	 - 21 -� Nr. 12/2025

§ 7 Rückzahlungsverpflichtungen
(1) Gewährte Stipendien werden unter Verweis auf §§ 48, 49 
und 49 a VwVfG zurückgefordert, wenn Studierende das Stu-
dium abbrechen, vom Studium ausgeschlossen werden oder 
das Studium nicht nach den Vorgaben der ÄApprO beendet 
wird. Das gleiche gilt, wenn eine dem Zweck des Stipendiums 
entsprechende ärztliche Tätigkeit gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 2 nicht 
aufgenommen oder vor Erfüllung der zeitlichen Verpflichtung 
aufgegeben wird.
(2) Gewährte Stipendien werden unter Verweis auf §§ 48, 49 
und 49 a VwVfG zurückgefordert, wenn Qualifizierungswillige 
die Fortbildung abbrechen, von dieser ausgeschlossen werden 
oder die abschließende Prüfung endgültig nicht bestehen. Das 
gleiche gilt, wenn eine dem Zweck des Stipendiums entspre-
chende Tätigkeit gemäß § 2 Abs. 3 nicht aufgenommen oder vor 
Erfül- lung der zeitlichen Verpflichtung aufgegeben wird.
(3) Die Rückzahlungsverpflichtung nach den Absätzen 1 und 2 
besteht ebenfalls für sämtliche bis dahin geleisteten Zahlungen, 
wenn die Studierenden bzw. Qualifikationswilligen die Nachweis- 
pflichten nach § 6 dieser Richtlinie nicht erfüllen und eine zur 
Abhilfe bestimmte Frist erfolglos abgelaufen ist.
(4) Zuschüsse nach § 5 Absatz 3 werden unter Verweis auf §§ 48, 
49 und 49a VwVfG zurückgefordert, wenn die zweckbestimmte 
Verwendung nicht innerhalb von 6 Monaten ab Auszahlungsda-
tum durch den Empfänger nachgewiesen wird.

§ 8 Aussetzung der Zahlung der Stipendien
(1) Die Zahlung der Stipendien wird so lange ausgesetzt, als 
dass die Studierenden oder Qualifikationswilligen trotz Mahnung 
ihren Nachweispflichten gemäß § 6 dieser Richtlinie nicht nach- 
kommen. Das Recht zur Rückforderung des bereits gezahlten 
Stipendiums gemäß § 7 dieser Richtlinie bleibt unberührt.
(2) Die Zahlung des Stipendiums kann auf Antrag für den Zeitraum 
einer Unterbrechung des Medizinstudiums bzw. der Weiterbildung 
(z. B. Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit) ausgesetzt werden.

§ 9 Antragstellung
(1) Stipendien nach § 2 Absatz 2 und 3 sind beim Landratsamt 
Gotha, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha bis zum 30.06. eines 
jeden Jahres in Textform als Bewerbung zu beantragen.
Dem Antrag sind die folgenden Unterlagen beizufügen:
ein Motivationsschreiben
ein Lebenslauf
eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung oder Aufnahme-
bestätigung der Universität o. ä. (sofern vorliegend) bzw. ein 
Qualifizierungsvertrag und
ggf. Empfehlungsschreiben
(2) Zuschüsse nach § 5 Absatz 3 sind ebenfalls bis 30.06. eines 
jeden Jahres nebst Vorhabenbeschreibung und Aufstellung einer 
Finanzierungsübersicht, aus der die gesicherte Gesamtfinanzie-
rung hervorgeht, einzureichen.
(3) Im Jahr 2025 können Anträge nach § 2 Absatz 2 und 3 bis 
einschließlich 31.10. eingereicht werden.

§ 10 Entscheidung über die Anträge
(1) Der Landrat beruft ein Auswahlgremium, bestehend aus fol-
genden Vertretern/-innen:
der Landrat
1 Vertreter der KVT
1 Vertreter der KZVT
dem Vorsitzenden des Sozialausschusses des Kreistages Gotha
1 Vertreter des Gesundheitsamtes.
(2) Das Auswahlgremium sichtet die Bewerbungen und führt 
bei Bedarf ein Gespräch mit den Be- werbern und unterbreitet, 
gegebenenfalls in Form einer Rangfolge, einen Vorschlag zur 
Vergabe der Stipendien.
(3) Die Entscheidung über die Gewährung der Stipendien trifft 
der Landrat des Landkreises Gotha in Berücksichtigung des Vor-
schlages des Auswahlgremiums im pflichtgemäßen Ermessen.
(4) Für die Anträge zur Gewährung eines Zuschusses nach  
§ 5 Absatz 3 finden die Regelungen der Absatz 1 bis 3 analog 
Anwendung.

§ 11 Sonstiges
Studierenden bzw. Qualifizierungswilligen obliegt in eigener Ver-
antwortung, ggf. auftretende Saldierungseffekte mit anderen 
Leistungen oder Förderungen abzuwägen. Die steuerrechtliche 
Behandlung der Stipendien haben die Studierenden und Qua-
lifizierungswilligen in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

§ 12 In-Kraft-Treten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Die Studierenden, die ein Stipendium des Landkreises Go-
tha erhalten, verpflichten sich, nach abgeschlossener Vorberei-
tungs-/Assistenzzeit oder ärztlicher Weiterbildung sich entweder 
in einer Praxis im Landkreis Gotha anstellen zu lassen, niederzu-
lassen oder eine Anstellung im Gesundheitsamt des Landkreises 
Gotha wahrzunehmen.
Die dem Zweck des Stipendiums entsprechende Arzttätigkeit ist 
für eine Dauer von mindestens fünf Jahren auszuüben.
(3) Die Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im Landkreis Gotha sollte 
unmittelbar im Anschluss an die notwendigen, erfolgreich abge-
schlossenen Facharztweiterbildungen erfolgen, spätestens jedoch 
zwei Jahre nach Abschluss der Facharztweiterbildung. Sollte inner-
halb dieser Zeit keine Arbeitsaufnahme möglich sein, so sind dem 
Landkreis Gotha hierzu entsprechende Nachweise vorzulegen.

§ 4 Voraussetzungen für Qualifizierungswillige
(1) Das Stipendium können auf Antrag Qualifizierungswillige, die 
in Praxen gemäß § 1 Absatz 3 im Landkreis Gotha beschäftigt 
sind, erhalten.
(2) Die Qualifizierungswilligen verpflichten sich, nach erfolgrei-
chem Abschluss ihrer Fortbildung in einer Praxis im Landkreis 
Gotha eine dem Zweck des Stipendiums entsprechende Tätig-
keit für mindestens drei Jahre auszuüben.

§ 5 Art, Dauer und Höhe der Förderungen
(1) Die Stipendien werden vorbehaltlich der Regelungen der  
§§ 7 und 8 als nicht rückzahlbare Zu- wendung gewährt.
(2) Das Stipendium beträgt monatlich
500 EURO bei Studierenden,
300 EURO bei Qualifizierungswilligen gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 
2 lit. a),
200 EURO bei Qualifizierungswilligen gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 2 
lit. b) bis e) und wird
a.	 für Studierende maximal für 8 Semester,
b.	 für Qualifizierungswillige für die Dauer der Qualifizierung, 

maximal jedoch für die jeweilige Regelqualifizierungszeit, 
gewährt.

(3) Niederlassungswilligen gewährt der Landkreis Gotha einen 
einmaligen, nicht zurückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 9.000 
EURO (in Worten: neuntausend EURO), der für die sächliche und/ 
oder medizintechnische Ausstattung der Praxis im Sinne des  
§ 2 Absatz 4 zu verwenden ist.

§ 6 Nachweispflichten
(1) Die Studierenden mit Stipendium haben gegenüber dem 
Landkreis Gotha die folgenden Nach- weispflichten:
1.	 Während des Studiums ist in jedem Semester eine aktuelle 

Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen.
2.	 Der Abschluss des Zweiten Abschnitts der ärztlichen Prüfung 

sowie des Dritten Abschnitts der ärztlichen Prüfung ist jeweils 
durch die Vorlage einer beglaubigten Kopie des Zeugnisses 
nach § 33 Absatz 2 ÄApprO nachzuweisen.

3.	 Der Abschluss der fachärztlichen Ausbildung ist durch die 
Vorlage einer beglaubigten Kopie des Zeugnisses der Fach-
arztprüfung nachzuweisen.

4.	 Studierende mit Stipendium haben alle Änderungen (z. B. 
Abbruch des Medizinstudiums; Urlaubssemester, Wechsel 
des Hauptwohnsitzes) des Regelstudienverlaufes unverzüg-
lich mitzuteilen.

5.	 Die Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit im Landkreis Go-
tha ist entweder durch die Zuweisungsentscheidung der 
zuständigen kassenärztlichen oder kassenzahnärztlichen 
Vereinigung oder einen entsprechenden Anstellungsvertrag 
gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 1 oder 2 nachzuweisen.

(2) Die Qualifizierungswilligen mit Stipendium haben gegenüber 
dem Landkreis Gotha die folgenden Nachweispflichten:
1.	 Vor Aufnahme der Weiterbildung ist diese durch eine entspre-

chende Vereinbarung mit dem Weitebildungsträger, aus der 
Beginn und voraussichtlich Ende der Weiterbildung hervor-
geht, nachzuweisen.

2.	 Der Abschluss der Weiterbildung ist durch Vorlage des Er-
gebnisses der Abschlussprüfung - je nach Qualifizierungs-
profil - und einer beglaubigten Kopie des Abschlusszeugnis-
ses nach- zuweisen.

3.	 Die Qualifikationswilligen mit Stipendium haben alle Ände-
rungen (z. B. Abbruch, Pausierung, Wechsel des Hauptwohn-
sitzes) unverzüglich mitzuteilen.

(3) Niederlassungswillige dokumentieren den Verwendungs-
zweck des Zuschusses durch die Vor- lage von entsprechen-
den Rechnungen nebst Zahlungsnachweis innerhalb von sechs 
Monaten nach Auszahlung.
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Vereine und Verbände

Martinsfest bei den „Walnuss-Zwergen“
Die Kita „Walnuss-Zwerge“ feierte in diesem Jahr ein beson-
ders stimmungsvolles Sankt-Martins-Fest, an dem zahlreiche 
Familien teilnahmen, nicht nur die Eltern begleiteten die Kinder, 
auch viele Omas, Opas, Tanten und Onkels wollten sich die ge-
meinsame Zeit nicht entgehen lassen.
Bereits am Vormittag waren die Kinder mit großer Begeisterung 
dabei, leckere Martins-Hörnchen zu backen. Am frühen Nach-
mittag öffnete die Kita ihre Türen für Omas und Opas, die zu 
Kaffee und gemeinsamen Bastelangeboten eingeladen waren. 
In gemütlicher Atmosphäre entstanden viele kreative Bilder. Im 
Anschluss machten sich Kinder und Familien zu einer kurzen 
Andacht mit Pastorin Denner in der Kirche auf. Von dort aus 
startete der traditionelle Martinsumzug, der wie jedes Jahr ein 
besonderes Highlight für Groß und Klein war. Die Kinder hatten 
im Vorfeld mit viel Freude und Kreativität ihre Laternenpferd-
chen gebastelt, die beim Umzug hell geleuchtet haben. Zum 
Abschluss kamen alle an der Feuerschale zusammen, wo es 
Hotdogs, Pizzastangen, Kinderpunsch und Glühwein gab, ein 
gemütlicher Ausklang in geselliger Runde. Wir danken allen Hel-
ferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen 
haben, und freuen uns schon auf das nächste gemeinsame Fest!
Ein ganz besonderer Dank gilt der Feuerwehr Grabsleben, die 
uns beim Umzug tatkräftig unterstützt und für die Sicherheit 
aller Teilnehmenden gesorgt hat. Ein wunderschönes Fest voller 
Lichter, Wärme und Gemeinschaft.

gez. B. Pandrock und das Team
Kindertagesstätte „Walnuss-Zwerge“

Neues Licht für den  
Großrettbacher Fest- und Sportplatz

Für helles Licht auf dem Groß-
rettbacher Fest- und Sportplatz 
sorgen fortan vier neue LED-
Strahler mit jeweils 37.000 Lu-
men. Nachdem die alte Flutlicht-
anlage, wegen erheblicher 
technischer Mängel, außer Be-
trieb genommen werden muss-
te, hat sich der Dorfverein Groß-
rettbach e. V. intensiv um 

finanzielle Mittel für eine Instandsetzung der Anlage und gleich-
zeitige Erneuerung der Flutlichtstrahler bemüht. Mithilfe des 
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und 
Forsten, welches mit einer Zuwendung aus Überschüssen der 
Staatslotterie den Großteil der Kosten übernahm, sowie mit fi-
nanzieller Unterstützung der Gemeinde Drei Gleichen, konnte 
eine komplette Erneuerung der Klemmkästen und die Umrüstung 
der Flutlichtstrahler auf LED realisiert werden.

gez. Dr. T. Berger
Ortschaftsbürgermeister

§ 13 Gleichstellungsklausel
Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen 
im Maskulinum stehen, wird diese Form verallgemeinernd ver-
wendet und bezieht sich auf beide Geschlechter.

§ 14 Datenschutzhinweis
Die Verarbeitung persönlicher Daten von Studierenden, Quali-
fikationswilligen und Niederlassungswilligen erfolgt unter Ein-
haltung der Vorgaben der Information zur Verarbeitung der Da-
ten im Ver- fahren zur Stellenbesetzung, die unter https://www.
landkreis-gotha.de/fileadmin/user_upload/pdf- Dateien/sonstige/
InformationBewerberDSGVO.pdf abrufbar ist.
gez. Eckert Landrat

OS Cobstädt/Grabsleben/Großrettbach

Amtlicher Teil

Geplante Sitzung des OS-Rates  
Cobstädt/Grabsleben/Großrettbach
Die nächste Sitzung des OS-Rates findet voraussichtlich am 
26.01.2026 um 19:30 Uhr statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen 
an den Verkündungstafeln in den Ortsteilen oder informieren sich 
auf der Internetseite der Gemeinde Drei Gleichen unter: 
https://gemeinde-drei-gleichen.ris-portal.de/

Nichtamtlicher Teil

Veranstaltungen

Der

THEATRIXX-Kindertheater

Der Dorfverein Großrettbach präsentiert

Das Theater-Erlebnis für die ganze Familie

SaalSaalSaalSaalSaal GroßrettbacGroßrettbacGroßrettbacGroßrettbachhhhh
28.12.202528.12.2025 15:0015:00 UhUhrr



Drei-Gleichen-Bote, 13.12.2025	 - 23 -� Nr. 12/2025

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Weihnachtsgruß 2025Weihnachtsgruß 2025
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich weiß nicht wie es Ihnen geht? Aber in der Adventszeit ver-
sucht man immer irgendwie zur Ruhe zu kommen und über das 
abgelaufene Jahr nachzudenken. Das mit der Ruhe gelingt lei-
der nicht oft. Auch das Jahr 2025 war wieder ein außergewöhn-
liches Jahr, dass wie im Flug vergangen ist. In unseren beiden 
Ortsteilen wurden auch 2025 umfangreiche Investitionen getä-
tigt. Die größte war die Sanierung eines Teiles der Ufermauer 
vom Wasserschloss Günthersleben. Am 06.12.2025 konnte 
dieses Bauvorhaben feierlich übergeben werden. Weiterhin 
begann auf dem Gelände des Kleintierzuchtverein Günthers-
leben die Sanierung des Vereinsgebäude. Weiterhin wurde 
auch in diesem Jahr der Abriss auf dem Gelände der ehema-
ligen Firma „Rockinger“ fortgesetzt. Mit der Genehmigung des 
Bebauungsplanes „Rockinger“ haben bereits Gespräche mit 
potenziellen Investoren stattgefunden. Für das Haushaltsjahr 
2026 sind Mittel für die Planung der Erschließung dieses Ge-
bietes eingeplant, um eine Bebauung in den nächsten Jahren 
vorzubereiten. Auch am Keller des „Goldenen Löwen“ wurden 
umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Gewer-
begebiet wurden, sowie in den vergangenen Jahren, Teile 
der Straßen saniert. Und zu guter Letzt wurde der Spielplatz  
„In der Mitte“ mit einigen neuen Spielgeräten ausgestattet.
Im Namen des gesamten Ortschaftsrates von Günthersleben/
Wechmar möchte ich mich bei allen Einwohnern unseres Or-
tes bedanken, welche im Ehrenamt sich für das Wohl anderer 
einsetzen. Ob in den ortsansässigen Vereinen oder in den 
Einsatzabteilungen der Feuerwehren, diese Arbeit verdient 
unseren größten Respekt.
Weiterhin möchten wir uns bei den Mitarbeitern des Bauhofes, 
der Verwaltung, der Kindergärten und der Gemeindeküche für 
die geleistete Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weih-
nachtsfest. Kommen Sie gut ins Jahr 2026!
gez. F. Ritter
Ortschaftsbürgermeister

Königsschießen des Schützenvereines  
Grabsleben e. V. 1991
Am 26. Oktober 2025 fand im Schützenverein Grabsleben unser 
traditionelles Königsschießen statt. Die Ermittlung des Schüt-
zenkönigs ist immer der jährliche Höhepunkt im Vereinsleben. 
Nach alter überlieferter Tradition wird der Schützenkönig in 
unserem Verein mit einem Wertungsschuss ermittelt. Dieser 
Wertungsschuss wird mit einem KK-Matchgewehr des Vereins 
auf eine Distanz von 50 m abgegeben. Hiermit sollen für alle 
teilnehmenden Vereinsmitglieder gleiche Bedingungen sicherge-
stellt werden. Nach Auswertung aller Schießscheiben wurde das 
neue Königshaus mit den Schützen Volkmar Fischer als 2. Ritter, 
Jens Krieger als 1. Ritter und Roland Krusche als Schützenkönig 
proklamiert. Wir möchten auf diesem Wege den erfolgreichen 
Schützen nochmals herzlich gratulieren. Die Versorgung wurde 
vom Schützenkönig und den Rittern 2024 gestellt und organi-
siert. Auch hierfür herzlichen Dank für die sehr gute Bewirtung 
während des Königsschießens.

v. l. n. r.: Jens Krieger (1. Ritter), Roland Krusche (Schützenkönig) 
und Volkmar Fischer (2. Ritter)

gez. S. Cramer
Schützenverein Grabsleben e. V. 1991

OS Günthersleben/Wechmar

Amtlicher Teil

Geplante Sitzung des OS-Rates  
Günthersleben/Wechmar
Die nächsten Sitzungen des OS-Rates findet voraussichtlich am 
23.02.2026 um 19:30 Uhr statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen 
an den Verkündungstafeln in den Ortsteilen oder informieren sich 
auf der Internetseite der Gemeinde Drei Gleichen unter: 
https://gemeinde-drei-gleichen.ris-portal.de/
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NACHRUF 
 

Wir trauern um 
 

Ehrenbürgermeister Horst Ehrhardt 
 

der am 2. November 2025 im Alter von 86 Jahren verstorben ist. 
 

Horst Ehrhardt war vom 01.03.1990 bis 31.05.1990  
kommissarischer Bürgermeister seines Heimatortes Wechmar,  

anschließend führte er das Bürgermeisteramt  
vom 01.06.1990 bis 31.05.1994 hauptamtlich fort. 

Im Jahr 1998 war er maßgeblich an der Bildung der Einheitsgemeinde 
Günthersleben-Wechmar beteiligt, in welcher er bis zum Renteneintritt  

im Jahr 1998 als ehrenamtlicher Ortschaftsbürgermeister des Ortes Wechmar  
sowie in der Verwaltung als Leiter der Bauverwaltung und Liegenschaften tätig war. 

In den Aufbaujahren nach der Wiedervereinigung hatte er große Verdienste  
in der Entwicklung der Gemeinde Wechmar, insbesondere als Mitinitiator  

bei der Planung und beim Bau  sowie bei der 
Rückübertragung des Kommunalwaldes Wechmar bei Georgenthal.  
Im Jahr 1993 gründete Horst Ehrhardt die Forstbetriebsgemeinschaft  

-  
Nach seiner Amtszeit wurde Herr Ehrhardt im Jahr 2005  

zum Ehrenbürgermeister ernannt. 
 

Mit Horst Ehrhardt haben wir einen Bürger verloren, der sich für seinen  
Heimatort Wechmar mit großem Engagement eingesetzt hat. 

 
Die Gemeinde Drei Gleichen wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie. 
 

Drei Gleichen, November 2025 
 

                          J. Leffler                                                 F. Ritter 
                      Bürgermeister                                Ortschaftsbürgermeister 
              Gemeinde Drei Gleichen                       Günthersleben/Wechmar 
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Veranstaltungen

Der SV Günthersleben 1960 e. V.  
richtet am 18.01.2026 den  
15. Dreikirchenneujahrslauf aus
Am Sonntag, den 18. Januar 2026 findet traditionsgemäß der  
15. Dreikirchenneujahrslauf statt. Es ist wie immer der 3. Sonntag 
im Januar. Bei vier verschiedenen Wettbewerben (Bambinilauf, 
Jedermannslauf, 10 km Nordic-Walking und 10 km Hauptlauf) 
gibt es die Möglichkeit sich zu beteiligen. Trotz der Jahreszeit 
ist mit einer hohen Beteiligung zu rechnen.

Erstmalig gewann eine Läuferin aus Günthersleben/Wechmar 
(Laura Stichling) 2025 den Hauptlauf bei den Frauen. Der Serien-
sieger der letzten Jahre, Marcel Krieghoff, wurde nach 10 erfolg-
reichen Siegen durch Roman Freitag abgelöst. Auch in diesem 
Jahr ließ es sich unser Bürgermeister, Herr Leffler, nicht nehmen, 
selbst am Wettbewerb teilzunehmen. Erstmalig ist unser Lauf 
der Auftakt einer Laufserie des Landkreises Gotha. Die Laufse-
rie heißt „Laufcup VIER Jahreszeiten“ des Landkreises Gotha.
Was wäre ein solcher Lauf ohne die Unterstützer. Darum geht der 
Dank an ein großes Energieunternehmen aus unserem Landkreis 
(Herr Fischer), an eine Krankenkasse (Frau Wahler), an einen 
Lebensmittelmarkt in Wechmar (Herr Kalb), den Bauhof der Ge-
meinde Drei Gleichen, an die Ortschaftsbürgermeister sowie an 
die Kameraden der Feuerwehren, dem Kontaktbereichsbeamten 
(Herr Fischer) und die vielen freiwilligen Helfer des SV Günthers-
leben 1960 e. V.. Mit diesem Event leisten wir einen wichtigen 
Beitrag für die Verknüpfung unserer Gemeinden. Hervorragend 
ist auch die Unterstützung der Kirchgemeinden. Frau Pastorin 
Denner spricht zum letzten Mal den Startsegen, da sie sich in 
den Ruhestand verabschiedet.

Der erste Startschuss erfolgt um 10:00 Uhr mit den Nordic-
Walkern, danach folgen der Bambinilauf (10:15 Uhr), der Jeder-
mannslauf (10:30 Uhr) und der Hauptlauf (10:45 Uhr).

Senioren

Senioren Günthersleben
Veranstaltungsplan  
Dezember 2025/Januar 2026

Mittwoch, 17.12.2025
14:00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier mit Musiker Jupp
Donnerstag, 18.12.2025
17:30 Uhr Gymnastik
Mittwoch, 07.01.2026
14:00 Uhr Jahresrückblick von 2025 mit Fotoschau
Donnerstag, 08.01.2026
17:30 Uhr Gymnastik
Mittwoch, 14.01.2025
14:00 Uhr Die Sprache meiner Eltern
Donnerstag, 15.01.2026
17:30 Uhr Gymnastik
Mittwoch, 21.01.2026
14:00 Uhr Brettspiele
Samstag, 24.01.2026
14:00 Uhr Seniorenfasching im Bürgerhaus
Mittwoch, 28.01.2026
14:00 Uhr Wintergeschichten
Donnerstag, 29.01.2026
17:30 Uhr Gymnastik
gez. C. Stichling

Senioren Wechmar
Veranstaltungsplan  
Dezember 2025/Januar 2026

Dienstag, 16.12.2025
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Mittwoch, 17.12.2025
13:30 Uhr Kegeln, Kegelbahn
Dienstag, 23.12.2025
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Dienstag, 30.12.2025
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Dienstag, 06.01.2026
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Mittwoch, 07.01.2026
13:30 Uhr Spielenachmittag, Jugendclub
Dienstag, 13.01.2026
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Mittwoch, 14.01.2026
13:30 Uhr Kegeln, Kegelbahn
Dienstag, 20.01.2026
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Mittwoch, 21.01.2026
13:30 Uhr Spielenachmittag, Jugendclub
Dienstag, 27.01.2026
10:00 Uhr Sport, Gemeindesaal
Mittwoch, 28.01.2026
13:30 Uhr Kegeln, Kegelbahn
gez. R. Mäder
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Bekanntlich sind alle guten Dinge drei. „Simon & Garfunkel Revi-
val Band“ gastiert am 21.August 2026 um 19:30 Uhr wieder in un-
serer Kirche und dafür können Sie jetzt schon Karten erwerben, 
vielleicht ein passendes Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben.
Der Gemeindekirchenrat und der Förderverein bedanken sich für 
Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen, wünschen Ihnen und 
Ihren Angehörigen ein besinnliches gesegnetes Weihnachtsfest, 
alles erdenklich Gute und beste Gesundheit für das neue Jahr.
gez. GKR und FV der St. Viti Kirche Wechmar

Vereine und Verbände

Neues aus der Kita Sonnenschein
Woher kommen die Kartoffeln? 
Wie wachsen sie und wie werden 
sie geerntet? Diese Fragen wa-
ren Teil unseres Kartoffelpro-
jekts, welches über das Jahr 
verteilt bearbeitet wurde. Der 
krönende Abschluss, die Ernte 
mit Herrn Strietzel. Wir möchten 

auf diese Art noch einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Mit 
einem Kartoffelfest wurde das Projekt abgeschlossen.

Ein Spielgerät für unsere Kleinsten, diesen Wunsch konnten wir 
nun endlich in Angriff nehmen. Mit der großen Hilfe von Familie 
Sommerland und weiteren Sponsoren sowie unserem Förderver-
ein und der Organisation über unseren Träger haben nun auch 
die 1-3 jährigen Kinder eine tolle Spielkombination im vorderen 
Teil unserer Freifläche. Wir konnten beobachten, wie es Stück 
für Stück voranging und welche Arbeitsabläufe und Geräte im 
Einsatz waren. Danke an alle Unterstützer.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage des SV 
Günthersleben 1960 e. V., der Zeitmessfirma „GoTiming“ oder 
in den Schaukästen der Gemeinde Drei Gleichen.

gez. J. Bauer
Pressewart des SV Günthersleben 1960 e. V.

Ein ereignisreiches Jahr  
in der Sankt-Viti-Kirche
Das Jahr 2025 war ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr für 
die Bürgerinnen und Bürger von Wechmar und ihren Gästen in der 
Sankt-Viti-Kirche. Die verschiedensten Veranstaltungen für „Jung 
und Alt“ waren sehr gut besucht, die Gäste waren begeistert von 
den künstlerisch musikalischen Beiträgen sowie der Versorgung 
und das ist für uns Motivation weiterzumachen. Wir haben das 
Ziel, Restaurierung der „Ratzmann-Orgel“ erreicht, wovon sich 
die Besucher am 26.10.2025 zur Orgelweihe überzeugen konn-
ten. In diesem Jahr wird das Krippenspiel wieder zweimal aufge-
führt, die Kinder der Kinderkirche proben fleißig und freuen sich 
auf zahlreiche Besucher am 21.12.2025 um 15:00 Uhr und am 
24.12.2025 um 16:30 Uhr. An beiden Tagen wird die Orgel mit 
ihrem harmonischen Klang ertönen sein.
Freuen Sie sich auf das Jahr 2026, es gibt wieder einige musi-
kalische Höhepunkte in unserer Bürgerkirche.
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Abwechslungsreiches Ferienprogramm  
begeistert Kinder

In den Herbstferien wurde den 
Kindern wieder ein buntes und 
spannendes Programm geboten. 
Bereits in der ersten Ferienwoche 
standen zahlreiche Highlights auf 
dem Plan. Am Montag war Herr 
Meister aus Weimar zu Gast. Mit 
seiner packenden Geisterge-
schichte und eindrucksvollen 
Theatereffekten sorgte er für gro-
ße Begeisterung. Nicht nur seine 
Erzählkunst, sondern auch die 
Demonstration und Erklärung 
verschiedener Bühneneffekte lie-
ßen die Kinder staunen. Ein wei-
teres Highlight folgte mit dem 

Besuch von Frau Mey, der Bibliothekarin aus Wandersleben. Sie 
brachte ihr Kamishibai, ein japanisches Erzähltheater mit und 
präsentierte damit eine spannende Geschichte. Das war ein be-
sonderes Erlebnis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch die 
Kreativität kam in dieser Woche nicht zu kurz: Beim Upcycling-
Workshop entstanden aus alten T-Shirts praktische Stofftaschen 
und leere Tetra-Paks verwandelten sich in originelle Geldbörsen.
Zum Abschluss der Woche ging es hinaus in die Natur. Bei einer 
spannenden Schatzsuche im Wald wurden viele kleine „Wald-
schätze“ entdeckt, ein perfekter Ausklang für eine abwechs-
lungs- und erlebnisreiche Ferienwoche.

�

Doch auch in der zweiten Ferienwoche warteten viele tolle Aktio-
nen auf die Kinder. Am Montag hieß es beim Kegeln in Wechmar 
„Alle Neune!“. Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Ger-
lach, der das Erzieherteam wie immer tatkräftig unterstützte. Am 
Dienstag stand eine Stadtrundfahrt mit der kleinen Bimmelbahn 
des Reisebüros „Zölle Reisen Greiz“ auf dem Programm. Ein 
sehr netter Stadtführer erklärte den Kindern kindgerecht die Se-
henswürdigkeiten Gothas und ihre Geschichte. Beim Fahrzeug-
tag am Mittwoch durften die Kinder ihre Roller und Inlineskates 
mitbringen. Auf dem Parcours bewiesen sie Geschick, Schnel-
ligkeit und Ausdauer. Am Donnerstag wurde es wieder kreativ: 
verschiedene Bastelangebote zum Thema „Herbst“ luden zum 
Mitmachen ein und viele Kinder gestalteten gleich mehrere far-
benfrohe Fensterbilder. Den krönenden Abschluss bildete das 
Drachensteigen am Freitag auf dem Sportplatz der Regelschule, 
ein fröhliches Ende einer rundum gelungenen Ferienzeit. Nun 
können sich die Kinder schon auf die nächsten Höhepunkte der 
Adventszeit freuen. Beim Adventsmarkt im Landhaus Studnitz 
werden sie die Besucher mit einem kleinen Programm erfreuen.
gez. das Team der Grundschule „Burgenland“

Weihnachten im Schuhkarton  
an der Grundschule „Burgenland“
„Weihnachten ist die Zeit des Schenkens und des Gebens.“ 
Genau dieses Motto nahm die Grundschule „Burgenland“ zum 
Anlass, um sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der 
Samariter zu beteiligen. Es wurden von Eltern und Kindern fleißig 
Pakete zusammengestellt, um Kindern, welche in Not sind, eine 
Freude zum Weihnachtsfest zu machen. Insgesamt konnten 76 
Schuhkartons gemeinsam von Lehrkräften und stolzen Kindern 
in die Burgenland - Apotheke gebracht werden.
Das Team der Grundschule und alle Kinder wünschen eine 
schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit sowie ein schönes 
Weihnachtsfest!
gez. L. Schudrowitz
Grundschule „Burgenland“ Wechmar

Damit auch die Tiere im Winter etwas zu fressen haben, sammel-
ten die Kinder im Wald Eicheln. Diese wurden durch Herrn Szpöt 
gewogen und anschließend direkt zur Futterkrippe gebracht. 
Unsere Kita erhält dafür noch einen Obolus. Vielen Dank für 
diese schöne Aktion und an alle Sammler.
Teilen mit Menschen, denen es nicht so gut geht, das ist in 
jedem Jahr ein wichtiges Projekt um den Martinstag herum. 
Aktuell haben wir über die Gruppen 14 Weihnachtspakete ge-
packt, mit Geschenken, die jedes Kind von zu Hause mitgebracht 
hatte. Franziska Almeroth nahm sie zur Abgabestelle mit und 
wir denken an die leuchtenden Augen der beschenkten Kinder. 
Allen herzlichen Dank dafür, auch für die Unterstützung unseres 
Martinsfestes, welches wir mit der Verabschiedung von Frau 
Denner beendeten. Wir wünschen ihr alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt.
Unserer Feuerwehr gebührt ein großer Dank. Sichert sie doch zu 
jedem Martinsumzug die Straßen. Im Anschluss wurde in der Kita 
noch gebraten, das Feuer bewacht und die Bierzelttische auf den 
Anhänger geladen. Unserem Kontaktbereichsbeamten, Herrn 
Fischer, allen Hörnchen -und Pizzabrötchenbäckern, Fettbro-
teschmierern und Helfern rund ums Fest gilt unser Dankeschön.

Ein weiterer Dank geht an die Brückenfreunde, welche uns vom 
Erlös des Baggerfestes einen Scheck und ein Paket übergaben. 
Dieses wurde freudig ausgepackt und aufgeteilt.
Danke auch an den Ortschaftsbürgermeister Herrn Ritter für sei-
nen Einsatz in der Obermühlenbackstube. Es ist mittlerweile ein 
fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Aktivitäten geworden.
Und schon stehen wir wieder in der Weihnachtszeit mit all ihren 
Überraschungen, wie unser Wichtelschmücken, Auftritt zum 
Weihnachtmarkt auf der Insel, Nikolaus und Weihnachtsmann-
besuch und vielen geheimen Dingen.
Wir wünschen den Sonnenscheinkindern mit ihren Familien, un-
seren Paten, dem Förderverein, unserem Träger, dem Bauhof 
und Allen, die sich mit unserem Haus verbunden fühlen eine 
schöne Weihnachtszeit, viel Gesundheit und auf ein Neues im 
Jahr 2026!!!
Weihnachtliche Grüße aus der Kita Sonnenschein.
gez. S. Edelhäuser und Team
Leiterin der Kindertagesstätte „Sonnenschein“
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Beim Kegeln ging er als zweiter Spieler für Thüringen an den 
Start, dabei erspielte er solide 509 Holz und wurde somit Platz 
9 in der Disziplin Kegeln. Danach ging es zum Seilspringen, dort 
schaffte er in 3 Durchgängen insgesamt 426 Seilsprünge, dies 
brachte ihm den 3. Platz ein. Die Disziplin Athletik konnte er mit 
einem guten 7. Platz abschließen. Die Gesamtwertung schloss er 
mit 586,80 Punkten ab, dies bedeutete ein sehr guter 8. Platz. So-
mit hatte er seinen Anteil daran, dass der Thüringer Auswahlkader 
diesen Ländervergleich mit einem starken 2. Platz abschloss. Am 
Sonntag wurde der Spielmodus Sprint-Mixed Wettbewerb ge-
spielt, dieser kurze Turniermodus wird gespielt in 10 Wurf Volle/10 
Wurf Abräumer á 2 Sätze. Im ersten Duell gewann Levi mit seiner 
Mitspielerin jeweils eine Bahn, dies bedeutete Sudden-Victory, da 
setzen sich die 2 Thüringer Auswahlkaderspieler denkbar knapp 
mit 13 zu 12 Holz durch. In der nächsten Runde unterlagen sie mit 
2 zu 0 in den Sätzen und schafften es somit nicht ins Viertelfinale. 
Durch seine erbrachte Leistung an diesem Ländervergleich erhielt 
er einen festen Platz im Thüringer Auswahlkader.
gez. J. Bauer
Pressewart des SV Günthersleben 1960 e. V.

Wechmarer Heimatverein e.V.
Trauer um Ehrenbürgermeister  
und Trachtenkamerad Horst Ehrhardt
Bach-Stammort Wechmar: Am Sonntag, den 2. November 2025 
verstarb in seinem Geburtsort Wechmar Horst Ehrhardt, der erste 
Bürgermeister des Dorfes Wechmar nach der Friedlichen Revolu-
tion. Von 1990 bis 1994 leitete er als Bürgermeister und bis 1999 
als Ortschaftsbürgernneister die Geschicke seines Heimatortes. 
1998 war er maßgeblich an der Bildung der Einheitsgemeinde 
Günthersleben-Wechmar beteiligt, in deren Verwaltung er sich 
bis zum Eintritt in die Rente als Bauamtsleiter engagierte. Am 
11. Januar 2005 wurde er durch Bürgermeister Knut Kreuch ge-
meinsam mit seinem Kollegen Manfred Haase zum ersten Ehren-
bürgermeister der Gemeinde Günthersleben-Wechmar ernannt.
Aus einem landwirtschaftlich geprägten Elternhaus stammend, 
fühlte sich Horst Ehrhardt den Feldern und Wäldern besonders 
verbunden, sodass es für ihn ein Herzensanliegen war, den 
Gemeindewald von Wechmar bei Georgenthal im Jahr 1990 zu 
kommunalisieren und dessen Bewirtschaftung auf sichere Beine 
zu stellen. Selbst engagierter Forstwirt und Jäger gründete er 
die Forstbetriebsgemeinschaft und die Jagdangliederungsge-
nossenschaft, die noch heute sehr erfolgreich arbeiten.
Im Jahr 1992 wurde Horst Ehrhardt Mitglied des Wechmarer 
Heimatvereins, dem er 33 Jahre lang angehörte und wo er immer 
mit Stolz seine Tracht trug. In seinen kommunalen Verpflichtun-
gen war ihm die Förderung der Vereine eine wichtige Aufgabe, 
sodass er maßgeblich das 1. Wechmarer Heimat- und Trachten-
fest 1992, das 1. Gesamtdeutsche Bundestrachtenfest 1994 und 
das 1. Internationale Wechmarer Trachtentreffen 1997 förderte.
Eine besondere Freude als Würdigung seines Lebenswerkes war 
ihm im Jahr 2004, bevor er in den Ruhestand eintrat, der Gewinn 
der Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schö-
ner werden — Unser Dorf hat Zukunft“, denn er sah darin die von 
ihm eingeleiteten Maßnahmen zum Bau eines Gewerbegebiets, 
zur Sanierung des Dorfes oder zum Bau einer neuen Schule be-
lohnt. Seine letzte große öffentliche Ehrung hatte Horst Ehrhardt 
zum 25. Jubiläums-Laubmännchenfest 2023, wo er selbst als 
Laubmann ins Blätterkostüm schlüpfen durfte.
Horst Ehrhardt liebte die Wechmarer Geschichte und konnte aus 
Erzählungen seiner Eltern und aus selbsterlebtem viel berichten. 
Er nahm es nicht übel, wenn ihn Freunde mit seinem Spitznamen 
„Der Wisse“ riefen, den ihm einst sein Vater Ernst Ehrhardt, ge-
nannt der schwarze Ehrhardt, gab, weil Horst, anders als seine 
Brüder blonde (weiße) Haare trug. Zu DDR-Zeiten schon Mit-
glied des Gemeinderates für die Demokratische Bauernpartei 
Deutschlands, leitete er engagiert die Konfliktkommission, was 
ihm aufgrund seines Spürsinns und seines Geschicks den Na-
men „Der kleine Staatsanwalt“ eintrug. Nach dem Rücktritt von 
Bürgermeister Schütz im Januar 1990 leitete Horst Ehrhardt be-
reits Gemeindevertretung und Gemeindeverwaltung. Gern ließ 
er sich in die Verantwortung nehmen, war Mitglied vieler Vereine 
und ab 2005 auch Vorsitzender der Schützengesellschaft Wech-
mar, eines Amtes, das er vor wenigen Jahren an seinen Sohn 
Andreas Ehrhardt übergab.

Staatliche Regelschule Wechmar
Informationsveranstaltung –  
Übertritt Klasse 4 in Klasse 5
Sehr geehrte Eltern,
unsere diesjährige Elternversammlung zum Thema „Aufnah-
me in Klasse 5“ findet

am Dienstag, 13. Januar 2026, um 18.00 Uhr,
der Aula unserer Regelschule,

statt.
Vorrangig sind die Eltern mit Kindern in der 4. Klasse der 
Grundschulen in Wechmar, Wandersleben und Emleben an-
gesprochen.
Weitere interessierte Eltern melden sich aus Kapazitätsgrün-
den bitte vorher per Email (sekretariat@rs-wechmar.de) oder 
telefonisch (036256/ 2710) an.
Die Anmeldewoche für alle weiterführenden Schulen ist für 
den 16. bis 21. März 2026 einheitlich festgelegt. Das erfor-
derliche Anmeldeformular wird in der Elternversammlung 
ausgegeben und rechtzeitig im Thüringer Schulportal unter 
unserem Schulporträt zur Verfügung gestellt.
Mit freundlichen Grüßen
M. Müller
Regelschulrektor

Erstmalige Nominierung für Günthersleber 
Nachwuchskegler
Durch seine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft mit dem 
Auswahlkader vom KFV Gotha und seine starken Leistungen 
bei den Landeschampionaten konnte sich Levi Bischoff für den 
Ländervergleich nominieren. Dieser fand am Wochenende vom 
01.11.2025 bis 02.11.2025 in Sangerhausen statt.

Ein Ländervergleich setzt sich aus den Disziplinen Kegeln und 
Athletik zusammen. Die Disziplin „ateus“ dem Bereich Athletik 
umfasst Laufen auf Zeit (1600 Meter) und Seilspringen (3 x 45 
Sekunden). Es begann Samstag früh mit der Disziplin Laufen, 
dabei schaffte Levi die 1600 Meter in 7,46 Minuten, dies bedeu-
tete Platz 22.
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OS Mühlberg

Amtlicher Teil

Geplante Sitzung des OS-Rates Mühlberg
Die nächste Sitzung des OS-Rates findet voraussichtlich am 
16.12.2025 um 20:00 Uhr statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen 
im Ortsteil an der Verkündungstafel oder informieren sich auf der 
Internetseite der Gemeinde Drei Gleichen unter:
https://gemeinde-drei-gleichen.ris-portal.de/

Nichtamtlicher Teil

Senioren

Veranstaltungen der Gemeindediakonie  
„Lebensfreude“
Dienstag, den 13.01.2026
14:00 Uhr Geburtstag des Monats im Radegundishaus

Vereine und Verbände

Ein Jahr voller Höhepunkte:  
Feuerwehr Mühlberg blickt auf ein  
unvergessliches Jubiläumsjahr zurück
Mühlberg. Selten hat ein Jahr so viele besondere Momente 
für die Feuerwehr Mühlberg bereitgehalten wie 2025. Sowohl 
die Einsatzabteilung als auch die Jugendfeuerwehr blicken auf 
zwölf Monate voller Feierlichkeiten, Begegnungen und gelebter 
Kameradschaft zurück. Zwei Jubiläen prägten das Jahr dabei 
in außergewöhnlicher Weise: die 150-Jahrfeier der Feuerwehr 
Mühlberg im Juni sowie 30 Jahre Jugendfeuerwehr unter der 
Leitung von Michael Meister im September.

150 Jahre Feuerwehr Mühlberg –  
ein Fest der Tradition und Gemeinschaft
Im Juni wurde in Mühlberg ein Stück Feuerwehrgeschichte ge-
schrieben. Anlässlich des 150- jährigen Bestehens lud die Orts-
feuerwehr zu einem großen Festwochenende ein, das zahlreiche 
Gäste aus Mühlberg, der Umgebung und vielen befreundeten 
Feuerwehren anzog.
Zu den Höhepunkten des Wochenendes zählten die Festver-
anstaltung mit mehreren Ehrungen und Würdigungen, das 
Sommerfest der Kita „Waidspatzen“, das mit vielen Familien 
für fröhliche Stimmung sorgte, sowie das bunte Treiben rund 
um Marktstände, Aussteller und vielfältige Schauübungen der 
Feuerwehr. Diese Mischung aus Tradition, gelebtem Ehrenamt 
und Dorfgemeinschaft verlieh dem Jubiläum einen besonders 
lebendigen und herzlichen Charakter.
Besonderer Höhepunkt war das 8. Thüringer Landesfeuerwehr-
Fahnentreffen, das in diesem Jahr im Rahmen der Jubiläumsfeier 
ausgerichtet wurde. Die feierliche Atmosphäre, die historischen 
Traditionsfahnen, die musikalische Begleitung und die beeindru-
ckende Präsenz zahlreicher Abordnungen und Vereine machten 
dieses Wochenende zu einem außergewöhnlichen Ereignis in 
der Geschichte der Feuerwehr Mühlberg.

Drei Jahrzehnte Jugendfeuerwehr –  
Nachwuchsarbeit, die trägt
Nur wenige Wochen später, im September, durfte die Feuerwehr 
Mühlberg ein weiteres bedeutendes Jubiläum feiern: 30 Jahre 
Jugendfeuerwehr unter der engagierten Leitung von Michael 
Meister.

Horst Ehrhardt wird fehlen. Wir trauen mit seiner Frau Brunhilde 
und seinen Kindern mit Familien.
Knut Kreuch
1. Vorsitzender

H. Erhardt beim Festumzug 2011 zur 1225 Jahrfeier von Wechmar

Am 02. November 2025 ist unser sehr geschätzter

Ehrenpräsident
Horst Ehrhardt

im Alter von 86 verstorben.

Horst Ehrhardt war bis zu seiner schweren Erkrankung, ein sehr aktives 
und engagiertes Mitglied unserer Schützengesellschaft. Als Vizepräsident 

und späterer Präsident der Gesellschaft gestaltete er federführend das 
Vereinsleben. Bereits bei der Wiedergründung im Jahr 1992, welche sich 

auf der alten Satzung und Dokumente fundierte, befand er sich in den 
Reihen der Gründungsmitglieder. Sein Einsatz galt immer der Förderung 

des Schießsportes sowie der kulturellen Traditionspflege.

Foto Wiedergründung 1992
Horst Ehrhardt   3. v.r.

Durch seine aktive Mitarbeit konnten wir viele sportliche Erfolge erzielen. 
Die Tradition des Schützenwesens war Horst immer eine Herzensange-
legenheit, dies spiegelte sich u. a. während unserer 200-Jahrfeier wider. 
Durch sein hervorragendes Organisationstalent konnten wir unser Ver-
einshaus und unsere Sportanlagen sehr gut ausbauen und erhalten. 

Nach 12 sehr erfolgreichen Jahren gab Horst die Leitung des Vereines 
ab und er wurde durch die Mitgliederversammlung zum 

Ehrenpräsidenten ernannt.

Mit Horst Ehrhardt verlieren wir 
einen aktiven Gestalter unserer 
Schützengesellschaft, der als 

„Macher“ nicht nur gute Projekte 
ansprach, sonder diese bis zur 

erfolgreichen Fertigstellung
 unnachgiebig verfolgte und 

selbst dabei tatkräftig mit anpackte.
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Seit November - ganz famos,
da ist in der Schenke so richtig was los.

Am 11.11. fielen die Faschinger beim Bürgermeister ein
und übernahmen den Schlüssel für’s Rathaus  

um für alles bereit zu sein.
Bald darauf am 15.11. - ruft der MCC „Sport frei“

und alle Narren sind mit dabei!
Der Elferrat fit vorne an

steht im „Legend of Cross“ zur Thronbesteigung  
seinen Mann (?).

Doch egal wie sehr sie kämpfen, mühen  
und an ihren Kräften zehren,

keiner kann sich für Zepter und Krone bewähren.
Das Treppchen zum Thron wird von närrischen  

Hohenheiten erklommen;
wir heißen unser diesjähriges Prinzenpaar
Prinz Marcus I. & Prinzessin Sabrina I.

herzlich willkommen.

Mit Tanz, Gesang und buntem Treiben
eröffnet der MCC die närrischen Zeiten.
Der Sportplatz ist unser - seid mit dabei!

Haltet euch folgende Termine mit uns auf dem Schützenhof frei:

25.01.25 Seniorenfasching 14:11 Uhr
31.01.26 Gastveranstaltung in Großrettbach 20:11 Uhr
06.02.26 Fasching der Vereine 20:11 Uhr
07.02.26 Kinderfasching 15:11 Uhr
14.02.26 Gala Abend 20:11 Uhr
16.02.26 Rosenmontagsball

mit Prämierung der schönsten Masken
20:11 Uhr

Gefeiert wurde dieses Jubiläum im Rahmen des traditionsrei-
chen „Spiel ohne Grenzen“, das jährlich zahlreiche Nachwuchs-
feuerwehrleute und Kinder aus der Region anzieht. In diesem 
Rahmen erhielt die Jugendfeuerwehr Mühlberg eine ganz be-
sondere Anerkennung: Die Jagdgenossenschaft Mühlberg über-
reichte eine Sachmittelzuwendung in Form eines Rauchhauses, 
das künftig für wichtige Ausbildungszwecke genutzt wird. Dieses 
moderne Übungsgerät ermöglicht realitätsnahe Schulungen für 
den Feuerwehrnachwuchs und stärkt die Qualität der Jugend-
arbeit nachhaltig.
Zahlreiche heutige Kameradinnen und Kameraden der Einsatz-
abteilung haben ihren Weg über die Jugendfeuerwehr gefunden 
- ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung der Nachwuchsar-
beit und das starke Engagement der Betreuerinnen und Betreuer.

Dank an alle Unterstützer –  
ein starkes Zeichen für Mühlberg
Ein solch ereignisreiches Jahr wäre ohne die Unterstützung 
vieler nicht möglich gewesen. Die Feuerwehr Mühlberg richtet 
daher ihren herzlichen Dank an alle Helfer, Sponsoren, Partner, 
Unterstützer und Gönner, die mit ihrem Einsatz, ihren Spenden 
oder ihrer tatkräftigen Hilfe zum Gelingen dieses besonderen 
Jubiläumsjahres beigetragen haben.
Besonders gewürdigt werden jene, die oftmals im Hintergrund 
wirken: die Vereinsmitglieder, die Familien der Feuerwehrange-
hörigen, ortsansässige Unternehmen, die Gemeinde, der Bauhof 
sowie alle Bürgerinnen und Bürger, die durch ihre Mitwirkung 
und Verbundenheit gezeigt haben, welchen hohen Stellenwert 
die Feuerwehr in Mühlberg genießt.

Ein Jahr, das verbindet – und in Erinnerung bleibt
Mit den Erfahrungen, Begegnungen und Erfolgen dieses beson-
deren Jahres blickt die Feuerwehr Mühlberg dankbar zurück 
und zugleich motiviert in die Zukunft. 2025 hat eindrucksvoll 
gezeigt, was Gemeinschaft leisten kann - und wie stark das 
Band zwischen Feuerwehr und Dorf ist.

Die Feuerwehr Mühlberg wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start in 
ein gesundes neues Jahr.
gez. T. Walther
stellv. Wehrführer Feuerwehr Mühlberg
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Gemeinsam für unseren Burgweg!

Der Aufstieg zur Mühlburg – ein Ort voller Geschichte, Natur und 
Gemeinschaft – braucht unsere Unterstützung. Wind, Regen und die Zeit 
haben dem beliebten Wanderweg stark zugesetzt. Jetzt möchten wir ihn 
gemeinsam erneuern, um den Weg zur Burg attraktiver zu machen. Es soll 
ein fester Weg mit mehreren Stufen entstehen, um die starke Steigung zu 
überwinden.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.muehlburg-kunstundkulturverein.de oder 
scannen SIe den QR-Code.

Helfen Sie mit! 
Jeder Beitrag zählt. Ob klein oder groß – jede Spende 
bringt uns ein Stück näher an unser Ziel.

Gemeinde Drei Gleichen

Also holt euch die Karten am 03.02.2026 ab 18:00 Uhr im Rats-
keller nicht zu knapp.
Wer gern mit einer Karte Freude unter den Weihnachtsbaum 
zaubern möchte, der kann sich über die Karten-Hotline  
0174-9513937 auch vorab ein tolles Geschenk sichern!
Bleibt neugierig … bleibt uns treu … der MCC ruft dieses Jahr 
„Sport frei!“
Mit einem dreifachen donnernden Melwork HELAU
euer Mühlberger Carneval Club 1977 e. V.

www.mcc-1977.de
www.facebook.com/mccMuehlbergerCarnevalClub,
instagram: mcc.1977
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PREISSKAT 
am Sonntag, den 21.Dezember 2025 

 
Beginn : 13:30 Uhr 

Ort : Sportlerheim Seebergen 
Einsatz : 10,00 Euro 

 
Wir spielen 2x40 Spiele mit Deutschem Blatt! 
Das gesamte Startgeld wird ausgespielt, also 
je mehr Teilnehmer desto höher die Gewinne! 

Alle Skatspielerinnen und Skatspieler sind 
sehr herzlich eingeladen. 

 
Für Speisen und Getränke wird gesorgt. 

 
Wenn möglich bitte voranmelden bei: 

Karsten Schmidt 0173/3913853 
 
 

OS Seebergen

Amtlicher Teil

Geplante Sitzung des OS-Rates Seebergen
Die nächste Sitzung des OS-Rates findet voraussichtlich am 
21.01.2026 um 19:30 Uhr statt.
Den Sitzungsort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Aushängen an den Verkündungstafeln im Ortsteil 
oder informieren sich auf der Internetseite der Gemeinde Drei 
Gleichen unter: https://gemeinde-drei-gleichen.ris-portal.de/

Nichtamtlicher Teil

Veranstaltungen

Freie Plätze im Eltern-Kind-Sport (ElKi-Sport)  
für Kinder von 1 bis 3 Jahren in Seebergen
In unseren Kursen vermitteln ausgebildete Trainerinnen und 
Trainer des Deutschen Sportbundes (B-Lizenz) kindgerechte 
Übungen, die die motorische Frühentwicklung unterstützen. 
Gemeinsam mit den Begleitpersonen lernen die Kinder wich-
tige grundlegende Bewegungsformen, die für den Sport von 
Bedeutung sind. Im Mittelpunkt stehen dabei Bewegungserfah-
rungen beim Krabbeln, Gehen, Laufen, Rollen/Wälzen, Hüpfen, 
Springen, Schwingen, Klettern, Steigen, Rutschen, Stützen so-
wie beim Werfen und Fangen. Das Training fördert nicht nur die 
motorisch-körperliche Entwicklung, sondern unterstützt auch 
die emotionale, psychische und soziale Wahrnehmungsfähigkeit. 
Der „ElKi-Sport“ bietet in einer zunehmend bewegungsärmeren 
Umwelt wichtige erste Erfahrungs- und Bewegungsräume, die 
eine gesunde Entwicklung ermöglichen. Mit viel Herz und der 
passenden räumlichen Ausstattung unterstützen wir den natür-
lichen Bewegungsdrang der Kinder.
Das Training findet wöchentlich mittwochs von 15:30 bis  
16:00 Uhr in der Turnhalle Seebergen statt. Um eine Voranmel-
dung bei Herrn Böttner unter der Telefonnummer: 0174/9553346 
oder boettner@sab-academy.de wird gebeten.

gez. B. Böttner
Jugendwart Nippon Gotha e. V.
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OS Wandersleben

Amtlicher Teil

Geplante Sitzung des OS-Rates Wandersleben
Die nächste Sitzung des OS-Rates findet voraussichtlich am 
14.01.2026 um 19:00 Uhr statt.
Den Sitzungsort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den 
aktuellen Aushängen an der Verkündungstafel im Ortsteil oder 
informieren sich auf der Internetseite der Gemeinde Drei Glei-
chen unter: https://gemeinde-drei-gleichen.ris-portal.de/

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Unser Wanderslebener Bürgerhaus  
zeigt sich im neuen Gewand
Nach mehreren Wochen Renovierungsarbeiten erstrahlt unser 
Bürgerhaus in einem neuen Gewand. Die Farbgestaltung wurde 
von der ortsansässigen Malerfirma M&M vorgenommen. Ein 
besonderer Blickfang ist die kunstvolle Fassadenbemalung, 
geschaffen vom Großbildkünstler Lars Schüller (Schüller Art & 
Design) aus unserer Gemeinde. Mit feinem Gespür hat er der 
Hausfront ein Erscheinungsbild verliehen, in dem sich der Be-
trachter fantasievoll reindenken kann. Seine Arbeit „Auen-Nebel“ 
verbindet Tradition und Moderne, mit einer schemenhaften Au-
enlandschaft in dem die „Apfelstädt als zarter Flusslauf“ durch 
die Landschaft geführt wird, Tanzsilhouetten, Ortssilhouette 
sowie unsere Gemeinde-Wappen.

Vereine und Verbände

Seeberger Carneval Club e. V.
Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.
Seht nur, wie sich goldenes Licht 
auf den zarten Kugeln bricht.
„Frohe Weihnacht” klingt es leise  
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt –  
hinunter auf die ganze Welt.

Sehr geehrte Einwohner  
der Gemeinde Drei Gleichen,
das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir freuen 
uns, auf einige schöne Stunden mit unseren Gästen zurück-
blicken zu können. Wir sind stolz auf einen ausgezeichneten 
Start in unsere 52. Saison.
Es hat uns viel Freude bereitet, das Oktoberfest erneut durch-
führen zu können, den Auftakt im Biergarten zu feiern und 
das traditionelle Nikolausfeuer zu entzünden. Wir bedanken 
uns bei allen, die uns hierfür unterstützt und gefördert haben.
Termine der 52. Saison 2025/2026
Sa., 24.01.2026
Sa., 31.01.2026
Sa., 07.02.2026
Fr., 13.02.2026
Sa., 14.02.2026

20:11 Uhr
15:11 Uhr
14:11 Uhr
20:11 Uhr
20:11 Uhr

Prinzenkrönung
Kinderfasching
Seniorenfasching
Weiberfasching
Prunksitzung

Die Vorverkaufstermine sind am 29.12.2025, 14.01.2026 und 
am 05.02.2026 von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr im „neuen Zecher“ 
auf dem Markt.
Wir wünschen Euch eine schöne und besinnliche Weihnachts-
zeit im Kreise Eurer Familie sowie einen guten Rutsch in das 
neue Jahr 2026. Bleibt oder werdet gesund und wir freuen uns 
darauf, Euch bald wieder als Gäste zu unseren Veranstaltun-
gen begrüßen zu dürfen.
gez. P. Hartung
Minister für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit
Seeberger Carneval Club e. V.

Kirmes- und Traditionsverein  
Seebergen e. V.

Es ist Zeit für Liebe und Gefühl,
nur draußen bleibt es richtig kühl.

Kerzenschein und Apfelduft,
ja - es liegt Weihnachten in der Luft.

Wir wünschen manche schöne Stunde
in Eurer trauten Familienrunde.

Sehr geehrte Einwohner  
der Gemeinde Drei Gleichen,
wieder mal neigt sich ein Jahr dem Ende zu. In diesem Jahr 
blicken wir auf ein besonderes Kirmesjahr 2025 zurück.
Das erste Juliwochenende stand ganz im Zeichen unserer  
30. Seeberger Salatkirmes. Wir bedanken uns recht herzlich 
bei allen Teilnehmenden, Helfern, Unterstützern und Spen-
dengebern. Nur durch Euch ist dieses Jubiläum so einzigartig 
und unvergesslich geworden.
Weiterhin möchten wir einen Ausblick auf die Kirmes 2026 
geben. Die 31. traditionelle Salatkirmes wird am Wochenende 
vom 03.07.2026 bis zum 05.07.2026 stattfinden.
Wir wünschen Euch eine erholsame und besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreise Eurer Familie sowie einen schwungvollen 
Jahreswechsel 2025/2026. Bleibt oder werdet gesund!
gez. P. Hartung
1. Vereinsvorsitzender
Kirmes- und Traditionsverein Seebergen e. V.
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Gefeiert wird ab 16:30 Uhr an der großen Brücke im Wandersle-
bener Park. Alle Wanderslebener und Gäste sind recht herzlich 
willkommen.
Bitte vorher keine Bäume oder ähnliches ablegen.
gez. U. Hasert
Vorsitzender Feuerwehrverein Wandersleben e. V.

Vereine und Verbände

Stadtführung Erfurt
Schon früh am Morgen waren alle ganz aufgeregt, denn heute 
durften die Kinder der 4a und 4b etwas ganz Besonderes machen: 
Sie hatten eine eigene Stadtführung durch Erfurt vorbereitet.
Voller Stolz führten sie uns anschließend ganz allein durch die 
Stadt und zeigten uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. „Wir 
haben eine selbst gestaltete Stadtführung gemacht. In Erfurt ha-
ben wir über verschiedene Sehenswürdigkeiten Vorträge gehal-
ten. Wir haben am Fischmarkt begonnen, wo der erste Schüler 
seinen Vortrag hielt. Danach sind wir weiter zur Krämerbrücke 
gegangen. Dort hat die nächste Schülerin ihren Vortrag gehalten. 
Anschließend kamen wir zur Alten Synagoge und uns wurde 
vom Erfurter Schatz erzählt. Beim Naturkundemuseum gab es 
einen Vortrag, was man dort in den verschiedenen Stockwerken 
entdecken kann. Das war spannend, weil es viele Pflanzen und 
Tiere gibt. Gemeinsam liefen wir zum Dom und erfuhren viel über 
die katholische Kirche und über die Severikirche daneben. Mir 
hat besonders gefallen, dass wir im Dom drin waren. Zusammen 
mit meiner Freundin habe ich die Treppen vom Dom gezählt.
Alle Vorträge waren interessant. Am coolsten war meiner Mei-
nung nach die Krämerbrücke, denn sie hat mich sehr beeindruckt. 
Insgesamt war es ein sehr schöner Tag und für mich war es ein 
besonderes Erlebnis - so etwas erlebt man nicht jeden Tag.

gez. Ole und Fritzi aus der 4a
Grundschule Wandersleben

Es macht das Bürgerhaus zu einem echten Schmuckstück in 
Wandersleben.
Auch im Inneren hat sich einiges getan: Das Parkett im Saal 
wurde vollständig aufgearbeitet. Die Planungen für unser Groß-
projekt, Neugestaltung der Parkanlage, sind abgeschlossen. 
Momentan bemühen sich die Mitarbeiter unsere Bauverwaltung 
u. a. um entsprechende Fördermöglichkeiten. Die Arbeiten wer-
den in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und über die kom-
menden Jahre Gestalt annehmen.
Ziel ist es, die Wege begehbarer zu machen, die Grünflächen 
attraktiver zu gestalten, neue Aufenthaltsbereiche zu schaffen 
und künftige Außenveranstaltungen durch eine neue Terras-
sengestaltung zu ermöglichen. Auch ein zusätzlicher Parkplatz 
wird im Bereich des Haupteingangs entstehen. Die Umgebung 
unseres Bürgerhauses soll noch stärker zu einem Treffpunkt für 
alle Bürgerinnen und Bürger, Begegnungsstätte für Jung und 
Alt werden.
Ich wünsche uns allen eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr 2026.

gez. S. Dahmen
Ortschaftsbürgermeister

Veranstaltungen

15. Knutfest am 10. Januar 2026 
in Wandersleben
Mit Unterstützung des Feuerwehrverein Wandersleben e. V. 
werden Kameraden der Feuerwehr am 10. Januar 2026 die 
Weihnachtsbäume verbrennen. Bei Glühwein, Erbsensuppe und 
Bratwurst kann jeder noch mal, mit einem flammenden Blick ins 
Feuer, das vergangene Jahr Revue passieren lassen.

Am Vormittag des 10. Januar 2026 wird die Jugendfeuerwehr 
mit Hilfe der Kameraden, ab 9:00 Uhr die Weihnachtsbäume in 
der Ortslage Wandersleben einsammeln. Wer also möchte, kann 
seinen alten Weihnachtsbaum, natürlich abgeschmückt, vor das 
Haus legen oder ihn selber übergeben.
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Senioren und Gratulation

Bürgermeister Christoph Schröter gratuliert
im Namen des Gemeinderates Schwabhausen

allen Bürgern, die im Dezember ihren Geburtstag feiern,  
recht herzlich.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit,
Glück und Erfolg sowie Zufriedenheit

und persönliches Wohlergehen.
Genießen Sie die Aufmerksamkeiten,

die Ihnen durch Ihre Familie,
Freunde, Nachbarn und Bekannten

entgegengebracht werden.

Mitteilungen

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet voraussicht-
lich am Dienstag, den 16.12.2025 um 20:00 Uhr im Gemeinde-
amt Schwabhausen statt.
gez. C. Schröter
Bürgermeister

Gemeindekalender 2026
Ab sofort ist der neue Gemeindekalender für 2026 zum Preis von 
10,00 € immer dienstags von 17:00-19:00 Uhr im Gemeindeamt 
sowie an den Öffnungszeiten im Landgasthof erhältlich.
Natürlich sind wieder alle Veranstaltungen sowie die Entsor-
gungstermine im neuen Kalender eingearbeitet.
Herzlichen Dank an den Sportverein Schwabhausen für die Er-
stellung des Gemeindekalenders und viel Erfolg bei der Gestal-
tung des Gemeindefestes vom 21.08.- 23.08.2026.
gez. C. Schröter
Bürgermeister

Dankeschön!
Ihr kennt sie, die Suche nach den Marmeladengläsern, die Zettel 
für die Plätzchenbäcker, die Kinder, die im Werkenraum nachmit-
tags mit uns bohren, nageln, kleben und lachen. Ihr kennt uns 
vom Schulfest an der Versorgung und von den Adventsmärkten 
in Seebergen und in Wandersleben und viele kennen ebenfalls 
unsere wunderschöne und auffällige Schulkleidung. Doch um 
all das zu stemmen, benötigen wir ein gutes Zusammenspiel 
mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, mit allen Lehrerinnen 
und Lehrern, unserer Direktorin, dem Hort Team und unseren 
Mitgliedern, unserem Vorstand sowie unseren Sponsoren. Und 
all jenen möchte ich nun zum Jahresende endlich Danke sagen. 
Danke an alle Kinder, die uns lachend begegnen, die mit uns 
basteln, die mit uns verkaufen und uns bei allem helfen.
Danke an die Grundschule Wandersleben, für jede Sitzung die 
wir gemeinsam gestalten. Für die Ideen die wir gemeinsam 
umsetzen, für jede Begleitung zum Basteln, für die Räume, die 
wir nutzen können. Danke an alle Eltern, die unseren Aufrufen 
folgen. Die ihre Kinder später holen, weil wir mit ihnen werkeln, 
die unsere Werbung teilen, die Gläser, Plätzchen, Geld und Zeit 
spenden, um uns zu unterstützen. Danke all unseren Sponsoren, 
vor allem und dieses Jahr unser großer Dank an Defotex aus 
Wandersleben, für all die kurzfristigen Umsetzungen, Änderun-
gen und Abstimmungen.
Vor allem möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Vorstands 
Team bedanken. Das sind Melanie Umbreit, Manuela Wendland, 
Nils Riede und Katharina Zschächner. Danke für all die Zeit, die 
wir miteinander gestalten, Ideen wälzen, Protokolle schreiben, 
Ausgaben prüfen, Veranstaltungen planen und einkaufen, mit 
den Kindern das Werkeln organisieren und all die Märkte ge-
meinsam gestalten. Mein Dank gilt ebenfalls unseren Familien 
für all ihre Unterstützung.
Ich wünsche Euch allen ein wundervolles Weihnachtsfest, voller 
ruhiger und entspannter Momente, einen Guten Rutsch in Neue 
Jahr und Gesundheit für 2026.
gez. M. Kurzer-Möller
Förderverein der Grundschule Wandersleben e. V.

Gemeinde Schwabhausen

Nichtamtlicher Teil

Abfallentsorgung

Termine Abfallentsorgung  
im Redaktionszeitraum

Schwabhausen
Restmülltonne 19.12.2025, 09.01.2026
Biotonne 17.12.2025, 31.12.2025,14.01.2026
Gelbe Tonne 17.12.2025,07.01.2026
Papiertonne 29.12.2025,12.01.2026
gez. C. Schröter
Bürgermeister
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Veranstaltungen

Skatturnier
Der Sportverein Schwabhausen 1951 e. V. lädt alle interessierten 
Skatspieler zum traditionellen Adventsskatturnier am Freitag, 
den 19.12.2025 in den Landgasthof Schwabhausen ein.
Anmeldeschluss ist 17:30 Uhr und das Turnier beginnt wie immer 
spätestens 18:00 Uhr. Dieses Turnier ist eine reine Amateurver-
anstaltung und dient der Geselligkeit in unserem Vereinsleben. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.

gez. C. Schröter
Bürgermeister

Neujahrsempfang
Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie hiermit schonmal 
recht herzlich zum Neujahrsempfang der Gemeinde Schwab-
hausen am Freitag, den 16.01.2026 ab 19:00 Uhr auf den Ge-
meindesaal Schwabhausen ein. Traditionell werden wir einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen sowie eine 
Vorausschau auf die geplanten Maßnahmen und Veranstaltun-
gen im neuen Jahr 2026.

gez. C. Schröter
Bürgermeister

Vereine und Verbände

„In der Weihnachtsbäckerei“
... ist nicht nur das Lieblingslied unserer Kinder, denn in der 
1. Adventswoche war unsere Zwergen-Villa die „Weihnachts-
bäckerei“ (die Oma-Back-Woche). Dazu kamen täglich drei bis 
vier Omas unserer Kinder vorbei und brachten einen beliebigen 
Plätzchenteig mit.

Liebe Schwabhäuser,
das Jahr 2025 neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich wün-
sche Ihnen an dieser Stelle ausreichend Zeit und Erholung, am 
Ende des Jahres innezuhalten und vielleicht auch etwas Abstand 
vom Alltag zu gewinnen. Diese Zeit soll uns Gelegenheit geben, 
uns zu besinnen, zurückzuschauen auf das, was war und das, 
was kommen wird.
Vielleicht aber auch schon erste Wünsche und Erwartungen für 
das kommende Jahr zu entwickeln. In Schwabhausen können 
wir auch 2025 auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Nach 
dem 2024 der Tiefbau des Breitbandausbaus in Schwabhausen 
abgeschlossen wurde, konnten in 2025 nun fast alle Haushalte 
mit dem Glasfaserkabel eingeblasen werden. Die ersten An-
schlüsse sind auch schon frei geschalten und werden mit dem 
schnellen Internet versorgt.
Weiterhin konnte der Anbau am Bürgerhaus abgeschlossen wer-
den. Im Bürgerhaus wird derzeit noch die Elektrik erneuert sowie 
ein Brandschutzkonzept erarbeitet und umgesetzt.
Der neue Unterflurcontainerstellplatz an der Bundestraße wurde 
fertiggestellt und im Dorfzentrum wurde durch den Bauhof ein 
neuer Gehweg vom Pfarrhaus zum Seniorenzentrum gebaut und 
die beiden „Inseln“ mit neuer Granitborde eingefasst, um hier 
nur einige Baumaßnahmen zu nennen.
Ich möchte mich für die meist sehr gut besuchten Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr bedanken und natürlich meinen 
herzlichsten Dank an jeden einzelnen ehrenamtlich engagierten 
Helfer in unserer Gemeinde.
An dieser Stelle auch ganz speziell an die Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr, für Ihre zahlreichen ehrenamtlichen 
Stunden beim Einsatz sowie bei der Aus- und Fortbildung.
Im neuen Jahr soll nun endlich mit dem Bau des altersgerechten 
Wohnens begonnen werden. Es werden insgesamt 6 kleine Bun-
galows mit jeweils cirka 50 qm Wohnfläche und einem kleinen 
Garten sowie einem
PKW - Stellplatz entstehen.Die Fertigstellung ist für Ende 2027 
geplant.
Weiterhin soll die Straße im Schlüfter und die Straße unterm 
Kirchberg grundhaft ausgebaut werden, um hier mal die größten 
Vorhaben in 2026 zu nennen.
Weiterhin bin ich auch guter Hoffnung, das im neuen Jahr ein 
Lebensmittelmarkt in Schwabhausen eröffnet wird. Natürlich er-
warten Sie auch wieder zahlreiche Veranstaltungen im Jahr 2026. 
Unter anderem möchte die Gemeinde am 25.04.2026 wieder 
einen Subbotnik und am 07.06.2026 den Gemeindewandertag 
durchführen.
Dem Sportverein Schwabhausen 1951 e. V. wünsche ich alles 
Gute zum 75 Jährigen Jubiläum, viel Erfolg sowie zahlreiche 
Gäste zum Gemeindefest vom 21.08.- 23.08.2026.
Auch der Verein Historisches Landleben Schwabhausen wird im 
kommenden Jahr schon 10 Jahre und möchte dies am Sonntag, 
den 13.09.2026 in Verbindung mit dem Gemeindefest Drei Glei-
chen auf dem Vereinsgelände feiern.
Diese und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie im neuen Ge-
meindekalender oder unter www.schwabhausen-thueringen.de.

Ich wünsche Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
mit Zeit für Ihre Freunde und Familien, frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch sowie ein gesundes und vor allem friedliches 
neues Jahr 2026.
gez. C. Schröter
Bürgermeister
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Starker Auftakt für die Bogenschützen:  
Gelungener Start in Suhl und Rostock
Suhl/Rostock. - Mit Spannung wurde der erste Spieltag der neu-
en Ligasaison erwartet und sowohl die Landesklasse, als auch 
die Regionalliga-Mannschaft der Schwabhäuser Bogenschüt-
zen konnten mit soliden Leistungen überzeugen. Während die 
Landesklasse-Mannschaft in Suhl auf die Scheiben zielte, zog 
es die Regionalliga-Schützen eine Woche später an die Ostsee 
nach Rostock.

Die Mannschaft der Thüringer 
Landesklasse (v. l. n. r.:) Zoe Mül-
ler, Hannelore Hamann, Francis 
Keilwerth (Betreuerin), Anja Keil-
werth, Sophia Grebhan, Victoria 
Weiß, Andy Klein, Peter Siebert, 
Celin Eschrich (Trainerin)

Landesklasse: Nachwuchs und Erfahrung  
im perfekten Zusammenspiel
In der Landesklasse Thüringen zeigte das Team in Suhl eine 
starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Mit einem Satz-
verhältnis von 8:6 konnten die Schützinnen und Schützen wich-
tige Punkte einfahren und sich zum Saisonauftakt auf Platz 4 
der Tabelle schießen.
Das Besondere an dieser Mannschaft: Sie vereint junge Nach-
wuchstalente und erfahrene Schützen, die gemeinsam ein har-
monisches und zugleich leistungsstarkes Team bilden. Trainer 
und Betreuer zeigten sich besonders zufrieden mit dem Auftre-
ten der Mannschaft, die von Beginn an ruhig und konzentriert 
agierte. Die Mischung aus Jugend und Erfahrung funktioniert 
hervorragend. Die jungen Schützen bringen frischen Ehrgeiz, 
die erfahrenen Ruhe und Routine, das ist genau die Balance, 
die die Mannschaft braucht. Der nächste Wettkampftag findet 
im Dezember in Elxleben statt. Dort möchte das Team an die 
guten Leistungen anknüpfen und weiter wichtige Punkte für die 
Tabelle sammeln.

Regionalliga: Enge Duelle in Rostock
Für die Regionalliga Ost ging es in Rostock um die ersten Saison-
punkte. Auch hier präsentierte sich die Mannschaft kämpferisch 
und geschlossen. Mit einem Satzverhältnis von 6:8 steht der 
Schützenverein Schwabhausen derzeit auf dem 7. Tabellenplatz, 
doch die Tabelle ist in dieser Saison außergewöhnlich eng. Nur 
zwei Punkte trennen das Team vom zweiten Platz, den derzeit 
SV Erfurt-West belegt. Das zeigt, wie dicht die Mannschaften 
in dieser Saison beieinanderliegen: Jeder Satz, jeder Ring kann 
über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Leistungsdichte 
ist enorm. In dieser Saison wird jeder Punkt hart erkämpft. Im 
Dezember in Heilbad Heiligenstadt will die Mannschaft erneut 
angreifen und Punkte auf die Tabellenspitze gutmachen. Mit der 
richtigen Mischung aus Konzentration, Teamgeist und Ehrgeiz 
soll dort der Sprung ins obere Tabellendrittel gelingen.

Die Regionalliga Ost Mannschaft 
(v. l. n. r.:) Rico Fischer, Alexan-
der Reins, Florian Kämmerer, 
Celin Eschrich, Tizian Rieck

Gemeinsam mit ihren Enkeln und den anderen Kindern wurden 
in einer gemütlichen weihnachtlichen Atmosphäre und Weih-
nachtsmusik Plätzchen geformt, ausgestochen und verziert. 
Die Kinder haben dabei immer sehr viel Spaß und verzaubern 
mit ihrem Engagement ihre Omas. Wir möchten uns bei un-
seren fleißigen Bäckern bedanken, wir sind sehr dankbar für 
diese schöne gemeinsame Zeit und die leckeren Plätzchen, die 
wir täglich knabbern dürfen. Nun freuen wir uns auf eine be-
sinnliche Zeit im Kindergarten und im Kreise unserer Liebsten. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Familien für das 
entgegengebrachte Vertrauen, die Wertschätzung und die tolle 
Zusammenarbeit bedanken. Ebenso gilt der Dank auch unserem 
Bürgermeister, Herrn Schröter, unserer Feuerwehr, den Gemein-
demitgliedern, den Bauhofmännern und den Vereinen, die uns 
immer unterstützen.
Wir wünschen allen Familien von ganzem Herzen ein schönes 
Weihnachtsfest voller Geborgenheit, weihnachtlicher Freude, 
besinnliche Stunden sowie angenehme, harmonische und er-
holsame Feiertage. Bis nächstes Jahr!

gez. die Erzieher der Zwergen-Villa
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Ein Ausflug nach Warnemünde durfte natürlich nicht fehlen!

Dank an den Sponsor
Ein besonderer Dank gilt dem treuen Sponsor Bickardt Bau 
Thüringen, der den Bogenschützen für das Wochenende einen 
Mannschaftsbus inklusive Treibstoff zur Verfügung stellte. Diese 
Unterstützung ermöglichte eine reibungslose An- und Abreise 
zu dem Wettkampfort.
Mit zwei engagierten Auftritten und großem Teamgeist ist der 
Start in die neue Saison gelungen. Nun blicken beide Mann-
schaften optimistisch auf die kommenden Wettkampftage im 
Dezember und vielleicht auf weitere Erfolgsmeldungen aus Elx-
leben und Heilbad Heiligenstadt.
Alle ins Gold!
Team Bogensport
Schützenverein Schwabhausen 1993 e. V.
Kontakt:
Instagram:

https://svs1993.de
bogensport_schwabhausen

Sonstiges

Einstellung eines neuen Gemeindearbeiters
Ab dem 01.01.2026 wird Philipp Pferner unser Bauhofteam ver-
stärken.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die zahlreichen und vor 
allem sehr guten Bewerbungen sowie für das damit verbundene 
Interesse an der Gemeinde Schwabhausen. Mit den nun 4 Mit-
arbeitern im Bauhof möchten wir versuchen dringende Projekte 
zeitnah in Eigenregie umzusetzen und somit unsere Gemeinde 
weiter voranzubringen.
gez. C. Schröter
Bürgermeister

Anzeigenteil

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Fachbereichsleiter/in (m/w/d)
Finanzverwaltung/Kämmerei
unbefristet • Vollzeit • ab sofort • Besoldung A 11/ EG 11 TVöD-VKA
Bewerbung bis 2. Januar 2026 an personal@vg-fahner-hoehe.de
mehr Informationen und Details:
https://www.vg-fahner-hoehe.de/verwaltungsgemeinschaft/ 
oeffentliche-bekanntmachungen/stellenangebote/

„Fahner Höhe“ Kurier
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Fahner Höhe“

mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden  
Dachwig, Döllstädt, Gierstädt, Großfahner und Tonna

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de

LW-Service auf einen Klick:
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www.boreas.de

Erfahrung verbindet –
Energie bewegt
BOREAS bedankt sich für 35 Jahre Vertrauen und 
wünscht Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten, 
Gesundheit und Zuversicht. Natur ist unsere Energie – 
gemeinsam stark in die Zukunft.

Fassadenbau
Maler- und Tapezierarbeiten

Fenster, Türen, Rollläden
Trockenbau
Innenausbau

Putz und Spachteltechniken
Fussböden

Stucco Veneziano
Komplettsanierungen

Tel.: 03622 4001891
www.sb-weiz.de

Mail: info@sb-weiz.de

Jetzt bis zu 20% staatliche

Förderung auf wärmedämmende

Maßnahmen, wie Fassaden,

Fenster und Dachdämmungen,

sichern

Kirchgasse 4, 99887 Georgenthal OT Gospiteroda

Treppenlifte kauft
man nur beim
Treppen-Profi.
Treppen sind unsere Leidenschaft, können 
für den ein oder anderen aber auch zum 
Hindernis werden. Damit Sie auch in Zukunft
mühelos jede Stufe überwinden, stehen wir 
Ihnen kompetent zur Seite. Rufen Sie uns an!

Bäthe Treppen GmbH
Tel.: 0 36 01 - 40 84 10 

www.baethe.de

Standort Erfurt:  0361 - 6 53 92 15
Standort Rudolstadt:  0151 - 15 92 20 58
Standort Kassel:  0157 - 86 26 22 93

Danke für Ihre Hilfe!
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Gem
einsam

 für den Frieden.

Danke für 
Ihre Hilfe!

Danke für Ihe Hilfe!
www.volksbund.de/sammlung

Gem
einsam

 für den Frieden.

Danke für Ihre Hilfe!

Danke für Ihre Hilfe!

Gemeinsam für 
den Frieden.
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Weihnachten!
Frohe

Büro: Friedensstr. 9 - 99885 Ohrdruf / Gräfenhain - Immer erreichbar!

Ihr Fahrdienst für

die gesamte Region!

wünschen Ihnen

alle Fahrer und Begleitpersonen,

sowie die netten Damen im Büro.

,

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. durchgehend 9 - 17 Uhr

Jetzt Urlaub 2026 bei uns buchen!

info@fahrservice-octopus.de
www.fahrservice-octopus.de

Facebook: Fahrservice Octopus

info@reisebuero-octopus.de
www.reisebuero-octopus.de

Facebook: Reisebüro Octopus

Ihr Fahrservice Octopus 
ist rund um die Uhr für Sie da!

Alles Gute 
und viel Gesundheit

wünschen wir
für das neue Jahr 2026!

2026
1.1. Neujahr / 16.2. Rosenmontag

29.3. Beginn Sommerzeit / 3.4.-6.4. Ostern
1.5. Tag der Arbeit / 10.5. Muttertag / 14.5. Himmelfahrt  

24.5./25.5. Pfingsten / 20.9. Weltkindertag  
3.10. Tag der dt. Einheit / 25.10. Ende
Sommerzeit  /  31.10. Reformationstag

22.11. Totensonntag  /  25./26.12. Weihnachten

       JANUAR       FEBRUAR MÄRZ          APRIL      MAI      JUNI

KW 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Mo 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Di 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Mi 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Do 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Fr 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Sa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

So 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

          JULI            AUGUST     SEPTEMBER       OKTOBER         NOVEMBER      DEZEMBER

KW 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53

Mo 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Di 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Mi 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Fr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Sa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

So 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Friedensstr. 9 - 99885 Ohrdruf / OT Gräfenhain - Tel. 03624/311095
Reisebüro, Fahrservice und Werbung Octopus

9-17 Uhr

Der	Krankenfahrtenspezialist
neu! direkt an der B88


